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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

INTERNATIONALE ÜBEREINKÜNFTE 

BESCHLUSS (EU) 2017/2060 DES RATES 

vom 6. November 2017 

über den Abschluss — im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten — des Dritten 
Zusatzprotokolls zum Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen 
Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits anlässlich 

des Beitritts der Republik Kroatien zur Europäischen Union 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 217 in Verbindung mit 
Artikel 218 Absatz 6 Unterabsatz 2 Buchstabe a Ziffer i, 

gestützt auf die Akte über den Beitritt der Republik Kroatien, insbesondere auf Artikel 6 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

nach Zustimmung des Europäischen Parlaments (1), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Nach Artikel 6 Absatz 2 der Akte über den Beitritt der Republik Kroatien ist der Beitritt Kroatiens zu — unter 
anderem — dem Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits (2) (im Folgenden „Abkommen“) in einem 
Protokoll (im Folgenden „Protokoll“) zu dem Abkommen zu regeln. Das Abkommen sieht für einen derartigen 
Beitritt ein vereinfachtes Verfahren vor, nach dem ein Protokoll zwischen dem Rat, der im Namen der 
Mitgliedstaaten handelt und einstimmig beschließt, und dem betreffenden Drittstaat zu schließen ist. 

(2)  Am 14. September 2012 ermächtigte der Rat die Kommission, anlässlich des Beitritts Kroatiens zur Union 
Verhandlungen mit den betreffenden Drittstaaten aufzunehmen. Die Verhandlungen mit Chile wurden erfolgreich 
abgeschlossen, und das Protokoll wurde im Namen der Europäischen Union und ihrer Mitgliedstaaten am 29. Juni 
2017 in Brüssel unterzeichnet. 

(3)  Das Protokoll sollte genehmigt werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Das Dritte Zusatzprotokoll zum Abkommen zur Gründung einer Assoziation zwischen der Europäischen Gemeinschaft 
und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Republik Chile andererseits anlässlich des Beitritts der Republik Kroatien zur 
Europäischen Union (3) wird im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten genehmigt. 
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(1) Zustimmung vom 14. September 2017 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht). 
(2) ABl. L 352 vom 30.12.2002, S. 3. 
(3) Das Protokoll wurde in ABl. L 196 vom 27.7.2017 zusammen mit dem Beschluss über seine Unterzeichnung veröffentlicht. 



Artikel 2 

Der Präsident des Rates nimmt, im Namen der Union und ihrer Mitgliedstaaten, die Notifikation nach Artikel 14 
Absatz 1 des Protokolls vor. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
T. TAMM  
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VERORDNUNGEN 

VERORDNUNG (EU) 2017/2061 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen 
und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2017/2073 des Rates vom 13. November 2017 zur Änderung des Gemeinsamen 
Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates (2) wurde der Gemeinsame Standpunkt 2001/931/GASP (3) 
umgesetzt. 

(2)  Mit dem Beschluss (GASP) 2017/2073 wird eine Organisation aus der in Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) 
Nr. 2580/2001 genannten Liste gestrichen. 

(3)  Es sind Rechtsvorschriften auf Unionsebene erforderlich, insbesondere um eine einheitliche Anwendung durch die 
Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(4)  Die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 wird gestrichen. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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(1) Siehe Seite 59 dieses Amtsblatts. 
(2) Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen 

gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 70). 
(3) Gemeinsamer Standpunkt 2001/931/GASP des Rates vom 27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur 

Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 93). 



VERORDNUNG (EU) 2017/2062 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1509 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Volksrepublik Korea 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2016/849 des Rates vom 27. Mai 2016 über restriktive Maßnahmen gegen die 
Demokratische Volksrepublik Korea und zur Aufhebung des Beschlusses 2013/183/GASP (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Europäischen 
Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit der Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates (2) werden die im Beschluss (GASP) 2016/849 vorgesehenen 
Maßnahmen umgesetzt. 

(2)  Am 16. Oktober 2017 hat der Rat beschlossen, das Verbot von EU-Investitionen in und/oder mit der DVRK auf 
alle Sektoren auszuweiten, den Höchstbetrag privater Überweisungen in die DVRK von 15 000 EUR auf 
5 000 EUR abzusenken und die Ausfuhr von Erdöl in die DVRK zu untersagen. 

(3)  Die Verordnung (EU) 2017/1509 wurde mit der Verordnung (EU) 2017/1858 des Rates (3) geändert, um die im 
Beschluss (GASP) 2016/849 vorgesehenen Maßnahmen umzusetzen. 

(4)  Ferner forderte der Rat die Kommission auf, die Liste der Luxusgüter, die einem Ein- und Ausfuhrverbot 
unterliegen, in Abstimmung mit den Mitgliedstaaten zu überprüfen. 

(5)  Diese Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des Vertrags, und daher sind für ihre Umsetzung, insbesondere 
zur Gewährleistung ihrer einheitlichen Anwendung in allen Mitgliedstaaten, Rechtsvorschriften auf Ebene der 
Union erforderlich. 

(6)  Die Verordnung (EU) 2017/1509 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/1509 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 
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(1) ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 79. 
(2) Verordnung (EU) 2017/1509 des Rates vom 30. August 2017 über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik 

Korea und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 329/2007 (ABl. L 224 vom 31.8.2017, S. 1). 
(3) Verordnung (EU) 2017/1858 des Rates vom 16. Oktober 2017 zur Änderung der Verordnung (EU) 2017/1509 über restriktive 

Maßnahmen gegen die Demokratische Volksrepublik Korea Regulation (ABl. L 265 I vom 16.10.2017, S. 1.). 



Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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ANHANG 

Anhang VIII der Verordnung (EU) 2017/1509 erhält folgende Fassung: 

„ANHANG VIII 

Luxusgüter nach Artikel 10 

ERLÄUTERUNG 

Die Codes wurden aus der Kombinierten Nomenklatur im Sinne des Artikels 1 Absatz 2 der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen 
Zolltarif, wie in deren Anhang I festgelegt, übernommen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der vorliegenden 
Verordnung und in den durch nachfolgende Rechtsakte geänderten Fassungen jeweils sinngemäß gilt. 

(1) Pferde  

0101 21 00 reinrassige Zuchttiere 

ex 0101 29 90 andere  

(2) Kaviar und Kaviarersatz  

1604 31 00 Kaviar  

1604 32 00 Kaviarersatz  

(3) Trüffel und Zubereitungen daraus  

0709 59 50 Trüffel 

ex 0710 80 69 andere 

ex 0711 59 00 andere 

ex 0712 39 00 andere 

ex 2001 90 97 andere  

2003 90 10 Trüffel 

ex 2103 90 90 andere 

ex 2104 10 00 Zubereitungen zum Herstellen von Suppen oder Brühen; Suppen und Brühen 

ex 2104 20 00 zusammengesetzte homogenisierte Lebensmittelzubereitungen 

ex 2106 00 00 Lebensmittelzubereitungen, anderweit weder genannt noch inbegriffen  

(4) Weine (einschließlich Schaumweine), Biere, Branntweine und andere alkoholhaltige Getränke  

2203 00 00 Bier aus Malz  

2204 10 11 Champagner  

2204 10 91 Asti spumante  

2204 10 93 andere  

2204 10 94 Wein mit geschützter geografischer Angabe (g.g.A.)  

2204 10 96 andere Rebsortenweine 
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2204 10 98 andere  

2204 21 00 in Behältnissen mit einem Inhalt von 2 l oder weniger  

2204 29 00 andere  

2205 00 00 Wermutwein und andere Weine aus frischen Weintrauben, mit Pflanzen oder anderen Stoffen 
aromatisiert  

2206 00 00 Andere gegorene Getränke (z. B. Apfelwein, Birnenwein, Met, Sake); Mischungen gegorener Ge
tränke und Mischungen gegorener Getränke mit nichtalkoholischen Getränken, anderweit weder 
genannt noch inbegriffen  

2207 10 00 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von 80 % vol oder mehr, unvergällt  

2208 00 00 Ethylalkohol mit einem Alkoholgehalt von weniger als 80 % vol, unvergällt; Branntwein, Likör 
und andere alkoholhaltige Getränke  

(5) Zigarren und Zigarillos  

2402 10 00 Zigarren (einschließlich Stumpen) und Zigarillos, Tabak enthaltend  

2402 90 00 andere  

(6) Parfüms, Toilettewässer und Kosmetikartikel, einschließlich Schönheits- und Schminkprodukten  

3303 Duftstoffe (Parfüms) und Duftwässer (Toilettewässer)  

3304 00 00 Zubereitete Schönheitsmittel oder Erzeugnisse zum Schminken und Zubereitungen zur Haut
pflege (ausgenommen Arzneiwaren), einschließlich Sonnenschutz- und Bräunungsmittel; Zube
reitungen für die Maniküre oder Pediküre  

3305 00 00 Zubereitete Haarbehandlungsmittel  

3307 00 00 Zubereitete Rasiermittel (einschließlich Vor- und Nachbehandlungsmittel), Körperdesodorie
rungsmittel, zubereitete Badezusätze, Haarentfernungsmittel und andere zubereitete Riech-, Kör
perpflege- oder Schönheitsmittel, anderweit weder genannt noch inbegriffen; zubereitete Raum
desodorierungsmittel, auch nicht parfümiert, auch mit desinfizierenden Eigenschaften  

6704 00 00 Perücken, Bärte, Augenbrauen, Augenwimpern, Locken und dergleichen, aus Menschenhaaren, 
Tierhaaren oder Spinnstoffen; Waren aus Menschenhaaren, anderweit weder genannt noch inbe
griffen  

(7) Leder-, Sattler- und Reiseartikel, Handtaschen und ähnliche Artikel im Wert von mehr als 50 EUR/Stück 

ex 4201 00 00 Sattlerwaren für alle Tiere (einschließlich Zugtaue, Leinen, Kniekappen, Maulkörbe, Satteldecken, 
Satteltaschen, Hundedecken und dergleichen), aus Stoffen aller Art 

ex 4202 00 00 Reisekoffer, Handkoffer, Kosmetikkoffer und Aktenkoffer, Aktentaschen, Schultaschen, Brillen
etuis, Etuis für Ferngläser, Fotoapparate, Filmkameras, Musikinstrumente oder Waffen und ähnli
che Behältnisse; Reisetaschen, Isoliertaschen für Nahrungsmittel oder Getränke, Toilettentaschen  
(Necessaires), Rucksäcke, Handtaschen, Einkaufstaschen, Brieftaschen, Geldbörsen, Kartenta
schen, Zigarettenetuis, Tabakbeutel, Werkzeugtaschen, Taschen für Sportartikel, Schachteln für 
Flakons oder Schmuckwaren, Puderdosen, Besteckkästen und ähnliche Behältnisse, aus Leder, re
konstituiertem Leder, Kunststofffolien, Spinnstoffen, Vulkanfiber oder Pappe, oder ganz oder 
überwiegend mit diesen Stoffen oder mit Papier überzogen 

ex 4205 00 90 andere 

ex 9605 00 00 Reisezusammenstellungen zur Körperpflege, zum Nähen, zum Reinigen von Schuhen oder Be
kleidung  
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(8) Mäntel im Wert von mehr als 75 EUR/Stück, oder Kleidung, Bekleidungszubehör und Schuhe (unabhängig von dem 
verwendeten Material) im Wert von mehr als 20 EUR/Stück 

ex 4203 00 00 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Leder oder rekonstituiertem Leder 

ex 4303 00 00 Kleidung, Bekleidungszubehör und andere Waren, aus Pelzfellen 

ex 6101 00 00 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Wa
ren, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Posi
tion 6103 

ex 6102 00 00 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Wa
ren, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Posi
tion 6104 

ex 6103 00 00 Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Ho
sen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), aus Gewirken oder Gestricken, für 
Männer oder Knaben 

ex 6104 00 00 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen (einschließlich Knie
bundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), aus 
Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen 

ex 6105 00 00 Hemden aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben 

ex 6106 00 00 Blusen und Hemdblusen, aus Gewirken oder Gestricken, für Frauen oder Mädchen 

ex 6107 00 00 Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel 
und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für Männer oder Knaben 

ex 6108 00 00 Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Negligees, 
Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, aus Gewirken oder Gestricken, für 
Frauen oder Mädchen 

ex 6109 00 00 T-Shirts und Unterhemden, aus Gewirken oder Gestricken 

ex 6110 00 00 Pullover, Strickjacken, Westen und ähnliche Waren, einschließlich Unterziehpullis, aus Gewirken 
oder Gestricken 

ex 6111 00 00 Kleidung und Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken, für Kleinkinder 

ex 6112 11 00 aus Baumwolle 

ex 6112 12 00 aus synthetischen Chemiefasern 

ex 6112 19 00 aus anderen Spinnstoffen  

6112 20 00 Skianzüge  

6112 31 00 aus synthetischen Chemiefasern  

6112 39 00 aus anderen Spinnstoffen  

6112 41 00 aus synthetischen Chemiefasern  

6112 49 00 aus anderen Spinnstoffen 

ex 6113 00 10 aus Gewirken oder Gestricken der Position 5906 

ex 6113 00 90 andere 

ex 6114 00 00 Andere Kleidung aus Gewirken oder Gestricken 

ex 6115 00 00 Strumpfhosen, Strümpfe, Kniestrümpfe, Socken und andere Strumpfwaren, einschließlich sol
cher mit degressiver Kompression (z. B. Krampfaderstrümpfe), aus Gewirken oder Gestricken) 
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ex 6116 00 00 Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe, aus Gewirken oder 
Gestricken 

ex 6117 00 00 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken; Teile von Kleidung 
oder von Bekleidungszubehör, aus Gewirken oder Gestricken 

ex 6201 00 00 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Wa
ren, für Männer oder Knaben, ausgenommen Waren der Position 6203 

ex 6202 00 00 Mäntel (einschließlich Kurzmäntel), Umhänge, Anoraks, Windjacken, Blousons und ähnliche Wa
ren, für Frauen oder Mädchen, ausgenommen Waren der Position 6204 

ex 6203 00 00 Anzüge, Kombinationen, Jacken, lange Hosen (einschließlich Kniebundhosen und ähnliche Ho
sen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), für Männer oder Knaben 

ex 6204 00 00 Kostüme, Kombinationen, Jacken, Kleider, Röcke, Hosenröcke, lange Hosen (einschließlich Knie
bundhosen und ähnliche Hosen), Latzhosen und kurze Hosen (ausgenommen Badehosen), für 
Frauen oder Mädchen 

ex 6205 00 00 Hemden für Männer oder Knaben 

ex 6206 00 00 Blusen und Hemdblusen, für Frauen oder Mädchen 

ex 6207 00 00 Unterhemden, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafanzüge, Bademäntel und -ja
cken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für Männer oder Knaben 

ex 6208 00 00 Unterhemden, Unterkleider, Unterröcke, Slips und andere Unterhosen, Nachthemden, Schlafan
züge, Negligees, Bademäntel und -jacken, Hausmäntel und ähnliche Waren, für Frauen oder 
Mädchen 

ex 6209 00 00 Kleidung und Bekleidungszubehör, für Kleinkinder 

ex 6210 10 00 aus Erzeugnissen der Position 5602 oder 5603 

ex 6210 20 00 andere Kleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6201 11 bis 6201 19 genannten Wa
ren 

ex 6210 30 00 andere Kleidung, von der Art der in den Unterpositionen 6202 11 bis 6202 19 genannten Wa
ren 

ex 6210 40 00 andere Kleidung für Männer oder Knaben 

ex 6210 50 00 andere Kleidung für Frauen oder Mädchen  

6211 11 00 für Männer oder Knaben  

6211 12 00 für Frauen oder Mädchen  

6211 20 00 Skianzüge 

ex 6211 32 00 aus Baumwolle 

ex 6211 33 00 aus Chemiefasern 

ex 6211 39 00 aus anderen Spinnstoffen 

ex 6211 42 00 aus Baumwolle 

ex 6211 43 00 aus Chemiefasern 

ex 6211 49 00 aus anderen Spinnstoffen 

ex 6212 00 00 Büstenhalter, Hüftgürtel, Korsette, Hosenträger, Strumpfhalter, Strumpfbänder und ähnliche Wa
ren, Teile davon, auch aus Gewirken oder Gestricken 

ex 6213 00 00 Taschentücher und Ziertaschentücher 
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ex 6214 00 00 Schals, Umschlagtücher, Halstücher, Kragenschoner, Kopftücher, Schleier und ähnliche Waren 

ex 6215 00 00 Krawatten, Schleifen (z. B. Querbinder) und Krawattenschals: 

ex 6216 00 00 Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe 

ex 6217 00 00 Anderes konfektioniertes Bekleidungszubehör; Teile von Kleidung oder von Bekleidungszubehör, 
ausgenommen solche der Position 6212 

ex 6401 00 00 Wasserdichte Schuhe mit Laufsohlen und Oberteil aus Kautschuk oder Kunststoff, bei denen we
der das Oberteil mit der Laufsohle noch das Oberteil selbst durch Nähen, Nieten, Nageln, 
Schrauben, Stecken oder ähnliche Verfahren zusammengefügt ist 

ex 6402 20 00 Schuhe mit Oberteil aus Bändern oder Riemen, mit der Sohle durch Zapfen zusammengesteckt 

ex 6402 91 00 den Knöchel bedeckend 

ex 6402 99 00 andere 

ex 6403 19 00 andere 

ex 6403 20 00 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder und Oberteil aus Lederriemen, die über den Spann und um 
die große Zehe führen 

ex 6403 40 00 andere Schuhe, mit einem Metallschutz in der Vorderkappe 

ex 6403 51 00 den Knöchel bedeckend 

ex 6403 59 00 andere 

ex 6403 91 00 den Knöchel bedeckend 

ex 6403 99 00 andere 

ex 6404 19 10 Pantoffeln und andere Hausschuhe 

ex 6404 20 00 Schuhe mit Laufsohlen aus Leder oder rekonstituiertem Leder 

ex 6405 00 00 Andere Schuhe 

ex 6504 00 00 Hüte und andere Kopfbedeckungen, geflochten oder durch Verbindung von Streifen aus Stoffen 
aller Art hergestellt, auch ausgestattet 

ex 6505 00 10 aus Haarfilz oder aus Woll-Haarfilz, aus Hutstumpen oder Hutplatten der Position 6501 00 00 

ex 6505 00 30 Mützen, Uniformkappen und dergleichen, mit Schirm 

ex 6505 00 90 andere 

ex 6506 99 00 aus anderen Stoffen 

ex 6601 91 00 Schirme mit Teleskopauszug 

ex 6601 99 00 andere 

ex 6602 00 00 Gehstöcke, Sitzstöcke, Peitschen, Reitpeitschen und ähnliche Waren 

ex 9619 00 81 Windeln und Windeleinlagen für Säuglinge und Kleinkinder  
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(9) Teppiche, Läufer und Tapisserien, handwerklich oder nicht  

5701 00 00 Geknüpfte Teppiche aus Spinnstoffen, auch konfektioniert  

5702 10 00 Kelim, Sumak, Karamanie und ähnliche handgewebte Teppiche  

5702 20 00 Fußbodenbeläge aus Kokosfasern  

5702 31 80 andere  

5702 32 00 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen  

5702 39 00 aus anderen Spinnstoffen  

5702 41 90 andere  

5702 42 00 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen  

5702 50 00 andere, ohne Flor, nicht konfektioniert  

5702 91 00 aus Wolle oder feinen Tierhaaren  

5702 92 00 aus synthetischen oder künstlichen Spinnstoffen  

5702 99 00 aus anderen Spinnstoffen  

5703 00 00 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, getuftet (Nadelflor), auch konfektioniert  

5704 00 00 Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Filz, weder getuftet noch beflockt, auch konfektio
niert  

5705 00 00 Andere Teppiche und andere Fußbodenbeläge, aus Spinnstoffen, auch konfektioniert  

5805 00 00 Tapisserien, handgewebt (Gobelins, Flandrische Gobelins, Aubusson, Beauvais und Ähnliche), 
und Tapisserien als Nadelarbeit (z. B. Petit Point, Kreuzstich), auch konfektioniert  

(10) Perlen, Edelsteine und Schmucksteine, Artikel aus Perlen, Schmuck, Gold- und Silberschmiedewaren  

7101 00 00 Echte Perlen oder Zuchtperlen, auch bearbeitet oder einheitlich zusammengestellt, jedoch weder 
aufgereiht noch montiert oder gefasst; echte Perlen oder Zuchtperlen, zur Erleichterung der Ver
sendung vorübergehend aufgereiht  

7102 00 00 Diamanten, auch bearbeitet, jedoch weder montiert noch gefasst  

7103 00 00 Edelsteine (ausgenommen Diamanten) und Schmucksteine, auch bearbeitet oder einheitlich zu
sammengestellt, jedoch weder aufgereiht noch montiert oder gefasst; Edelsteine (ausgenommen 
Diamanten) und Schmucksteine, nicht einheitlich zusammengestellt, zur Erleichterung der Ver
sendung vorübergehend aufgereiht  

7104 20 00 andere, roh oder nur gesägt oder grob geformt  

7104 90 00 andere  

7105 00 00 Staub und Pulver von Edelsteinen, Schmucksteinen oder synthetischen Edelsteinen oder 
Schmucksteinen  

7106 00 00 Silber (einschließlich vergoldetes oder platiniertes Silber), in Rohform oder als Halbzeug oder 
Pulver  

7107 00 00 Silberplattierungen auf unedlen Metallen, in Rohform oder als Halbzeug  

7108 00 00 Gold (einschließlich platiniertes Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder Pulver  

7109 00 00 Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, in Rohform oder als Halbzeug 
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7110 11 00 in Rohform oder als Pulver  

7110 19 00 andere  

7110 21 00 in Rohform oder als Pulver  

7110 29 00 andere  

7110 31 00 in Rohform oder als Pulver  

7110 39 00 andere  

7110 41 00 in Rohform oder als Pulver  

7110 49 00 andere  

7111 00 00 Platinplattierungen auf unedlen Metallen, auf Silber oder auf Gold, in Rohform oder als Halb
zeug  

7113 00 00 Schmuckwaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen  

7114 00 00 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen  

7115 00 00 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen  

7116 00 00 Waren aus echten Perlen oder Zuchtperlen, aus Edelsteinen oder Schmucksteinen (natürlichen, 
synthetischen oder rekonstituierten)  

(11) Münzen und Banknoten, ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel 

ex 4907 00 30 Banknoten  

7118 10 00 Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche Zahlungsmittel 

ex 7118 90 00 andere  

(12) Bestecke aus Edelmetallen und mit Edelmetallen überzogene oder plattierte Bestecke  

7114 00 00 Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen  

7115 00 00 Andere Waren aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen 

ex 8214 00 00 Andere Schneidwaren (z. B. Haarschneide- und -scherapparate, Spaltmesser, Hackmesser, Wiege
messer für Metzger/Fleischhauer oder für den Küchengebrauch, Papiermesser); Instrumente und 
Zusammenstellungen, für die Hand- oder Fußpflege (einschließlich Nagelfeilen) 

ex 8215 00 00 Löffel, Gabeln, Schöpfkellen, Schaumlöffel, Tortenheber, Fischmesser, Buttermesser, Zuckerzan
gen und ähnliche Waren 

ex 9307 00 00 Säbel, Degen, Bajonette, Lanzen und andere blanke Waffen, Teile davon und Scheiden für diese 
Waffen  

(13) Qualitativ hochwertiges Geschirr aus Porzellan, Steingut oder feinen Erden  

6911 00 00 Geschirr, andere Haushalts- oder Hauswirtschaftsartikel, Hygiene- oder Toilettengegenstände, aus 
Porzellan  

6912 00 23 aus Steinzeug 
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6912 00 25 aus Steingut oder feinen Erden  

6912 00 83 aus Steinzeug  

6912 00 85 aus Steingut oder feinen Erden  

6914 10 00 aus Porzellan  

6914 90 00 andere  

(14) Artikel aus Bleikristall 

ex 7009 91 00 nicht gerahmt 

ex 7009 92 00 gerahmt 

ex 7010 00 00 Flaschen, Glasballons, Korbflaschen, Flakons, Krüge, Töpfe, Röhrchen, Ampullen und andere Be
hältnisse aus Glas, zu Transport- oder Verpackungszwecken; Konservengläser; Stopfen, Deckel 
und andere Verschlüsse, aus Glas  

7013 22 00 aus Bleikristall  

7013 33 00 aus Bleikristall  

7013 41 00 aus Bleikristall  

7013 91 00 aus Bleikristall 

ex 7018 10 00 Glasperlen, Nachahmungen von Perlen, Edelsteinen oder Schmucksteinen und ähnliche Glas
kurzwaren 

ex 7018 90 00 andere 

ex 7020 00 80 andere 

ex 9405 10 50 aus Glas 

ex 9405 20 50 aus Glas 

ex 9405 50 00 nichtelektrische Beleuchtungskörper 

ex 9405 91 00 aus Glas  

(15) Elektronische Geräte für Haushaltszwecke im Wert von mehr als 50 EUR/Stück 

ex 8414 51 Tisch-, Boden-, Wand-, Decken-, Dach- oder Fensterventilatoren, mit eingebautem Elektromotor 
mit einer Leistung von 125 W oder weniger 

ex 8414 59 00 andere 

ex 8414 60 00 Abzugshauben mit einer größten horizontalen Seitenlänge von 120 cm oder weniger 

ex 8415 10 00 von der Art für Wände oder Fenster, als Kompaktgeräte oder „Split-Systeme“ (Anlagen aus ge
trennten Einzelelementen) 

ex 8418 10 00 kombinierte Kühl- und Gefrierschränke mit gesonderten Außentüren 

ex 8418 21 00 Kompressorkühlschränke 

ex 8418 29 00 andere 

ex 8418 30 00 Gefrier- und Tiefkühltruhen mit einem Inhalt von 800 l oder weniger 
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ex 8418 40 00 Gefrier- und Tiefkühlschränke mit einem Inhalt von 900 l oder weniger 

ex 8419 81 00 zum Zubereiten heißer Getränke oder zum Kochen oder Wärmen von Speisen 

ex 8422 11 00 Haushaltsgeschirrspülmaschinen 

ex 8423 10 00 Personenwaagen, einschließlich Säuglingswaagen; Haushaltswaagen 

ex 8443 12 00 Bogenoffsetdruckmaschinen, -apparate und -geräte, für Bogen, die ungefaltet auf einer Seite nicht 
mehr als 22 cm und auf der anderen Seite nicht mehr als 36 cm messen 

ex 8443 31 00 Maschinen, die mindestens zwei der Funktionen Drucken, Kopieren oder Übertragen von Fern
kopien ausführen und die an eine automatische Datenverarbeitungsmaschine oder ein Netzwerk 
angeschlossen werden können 

ex 8443 32 00 andere Maschinen, die an eine automatische Datenverarbeitungs-maschine oder ein Netzwerk 
angeschlossen werden können 

ex 8443 39 00 andere 

ex 8450 11 00 Waschvollautomaten 

ex 8450 12 00 andere Waschmaschinen, mit eingebautem Zentrifugaltrockner 

ex 8450 19 00 andere 

ex 8451 21 00 mit einem Fassungsvermögen an Trockenwäsche von 10 kg oder weniger 

ex 8452 10 00 Haushaltsnähmaschinen 

ex 8470 10 00 elektronische Rechenmaschinen, die ohne externe elektrische Energiequelle betrieben werden 
können, und Geräte im Taschenformat, zum Aufzeichnen, Wiedergeben und Anzeigen von Da
ten, mit Rechenfunktionen 

ex 8470 21 00 druckende 

ex 8470 29 00 andere 

ex 8470 30 00 andere Rechenmaschinen 

ex 8471 00 00 Automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre Einheiten; magnetische oder optische Le
ser, Maschinen zum Aufzeichnen von Daten auf Datenträger in codierter Form und Maschinen 
zum Verarbeiten solcher Daten, anderweit weder genannt noch inbegriffen 

ex 8472 90 40 Textverarbeitungsmaschinen 

ex 8472 90 90 andere 

ex 8479 60 00 Verdunstungsluftkühler 

ex 8508 11 00 mit einer Leistung von 1 500 W oder weniger und einem Fassungsvermögen des Staubbehälters 
von 20 l oder weniger 

ex 8508 19 00 andere 

ex 8508 60 00 andere Staubsauger 

ex 8509 80 00 andere Geräte 

ex 8516 31 00 Haartrockner 

ex 8516 50 00 Mikrowellengeräte 

ex 8516 60 10 Vollherde 
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ex 8516 71 00 Kaffeemaschinen und Teemaschinen 

ex 8516 72 00 Brotröster (Toaster) 

ex 8516 79 00 andere 

ex 8517 11 00 Fernsprechapparate für die drahtgebundene Fernsprechtechnik mit schnurlosem Hörer 

ex 8517 12 00 Telefone für zellulare Netzwerke oder andere drahtlose Netzwerke 

ex 8517 18 00 andere 

ex 8517 61 00 Basisstationen 

ex 8517 62 00 Geräte zum Empfangen, Konvertieren und Senden oder Regenerieren von Tönen, Bildern oder 
anderen Daten, einschließlich Geräte für die Vermittlung (switching) und Wegewahl (routing) 

ex 8517 69 00 andere 

ex 8526 91 00 Funknavigationsgeräte 

ex 8529 10 31 für Empfang über Satellit 

ex 8529 10 39 andere 

ex 8529 10 65 Innenantennen für Rundfunk- und Fernsehempfang, einschließlich Geräteeinbauantennen 

ex 8529 10 69 andere 

ex 8531 10 00 Einbruchs- oder Diebstahlalarmgeräte, Feuermelder und ähnliche Geräte 

ex 8543 70 10 Geräte mit Übersetzungs- oder Wörterbuchfunktionen 

ex 8543 70 30 Antennenverstärker 

ex 8543 70 50 Sonnenbänke, Sonnenlampen und ähnliche Bräunungsgeräte 

ex 8543 70 90 andere  

9504 50 00 Videospielkonsolen und -geräte, andere als solche der Unterposition 9504 30  

9504 90 80 andere  

(16) Elektrische/elektronische oder optische Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte für Ton und Bild im Wert von mehr 
als 50 EUR/Stück 

ex 8519 00 00 Tonwiedergabegeräte; Tonaufnahme- und -wiedergabegeräte 

ex 8521 00 00 Videogeräte zur Bild- und Tonaufzeichnung oder -wiedergabe, auch mit eingebautem Videotuner 

ex 8525 80 30 digitale Fotoapparate 

ex 8525 80 91 nur mit Aufzeichnungsmöglichkeit des durch die Kamera aufgenommenen Tons und Bildes 

ex 8525 80 99 andere 

ex 8527 00 00 Rundfunkempfangsgeräte, auch in einem gemeinsamen Gehäuse mit einem Tonaufnahme- oder 
Tonwiedergabegerät oder einer Uhr kombiniert 
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ex 8528 71 00 der Beschaffenheit nach nicht für den Einbau eines Videobildschirms hergerichtet 

ex 8528 72 00 andere, für mehrfarbiges Bild 

ex 9006 00 00 Fotoapparate; Blitzlichtgeräte und -vorrichtungen für fotografische Zwecke sowie Fotoblitzlam
pen (ausgenommen Entladungslampen der Position 8539) 

ex 9007 00 00 Filmkameras und Filmvorführapparate, auch mit eingebauten Tonaufnahme- oder Tonwiederga
begeräten  

(17) Fahrzeuge für die Beförderung von Personen auf dem Land-, Luft- oder Seeweg mit im Wert von mehr als 
10 000 EUR/Stück, einschließlich Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte, Zugmechanismen für 
Standseilbahnen oder Motorräder im Wert von mehr als 1 000 EUR/Stück sowie Zubehör und Ersatzteile dafür 

ex 4011 10 00 von der für Personenkraftwagen (einschließlich Kombinationskraftwagen und Rennwagen) ver
wendeten Art 

ex 4011 20 00 von der für Omnibusse und Kraftfahrzeuge für den Transport von Waren verwendeten Art 

ex 4011 30 00 von der für Luftfahrzeuge verwendeten Art 

ex 4011 40 00 von der für Motorräder und Motorroller verwendeten Art 

ex 4011 90 00 andere 

ex 7009 10 00 Rückspiegel für Fahrzeuge 

ex 8407 00 00 Hub- und Rotationskolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung 

ex 8408 00 00 Kolbenverbrennungsmotoren mit Selbstzündung (Diesel- oder Halbdieselmotoren) 

ex 8409 00 00 Teile, erkennbar ausschließlich oder hauptsächlich für Motoren der Position 8407 oder 8408 be
stimmt 

ex 8411 00 00 Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke und andere Gasturbinen  

8428 60 00 Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen für Standseilbahnen 

ex 8431 39 00 Zubehör und Ersatzteile für Seilschwebebahnen, Sessellifte und Schlepplifte; Zugmechanismen 
für Standseilbahnen 

ex 8483 00 00 Wellen (einschließlich Nockenwellen und Kurbelwellen) und Kurbeln; Lagergehäuse mit einge
bautem Wälzlager; Gleitlager; Lagergehäuse und Lagerschalen; Zahnräder, Zahnstangen, Frik
tionsräder, Kettenräder und Getriebe, auch in Form von Wechsel- oder Schaltgetrieben oder 
Drehmomentwandlern; Kugel- oder Rollenrollspindeln; Schwungräder, Riemen- und Seilscheiben  
(einschließlich Seilrollenblöcke für Flaschenzüge); Schaltkupplungen und andere Wellenkupplun
gen (einschließlich Universalkupplungen) 

ex 8511 00 00 Elektrische Zündapparate, Zündvorrichtungen und Anlasser, für Verbrennungsmotoren mit 
Fremd- oder Selbstzündung (z. B. Magnetzünder, Lichtmagnetzünder, Zündspulen, Zündkerzen 
und Glühkerzen); mit den vorstehend genannten Motoren verwendete Lichtmaschinen (z. B. 
Gleich- und Wechselstrommaschinen) und Lade- oder Rückstromschalter: 

ex 8512 20 00 andere Beleuchtungs- und Sichtsignalgeräte 

ex 8512 30 10 Diebstahlalarmanlagen von der für Kraftfahrzeuge verwendeten Art 

ex 8512 30 90 andere 

ex 8512 40 00 Scheibenwischer, Scheibenentfroster und Vorrichtungen gegen das Beschlagen der Fensterschei
ben 

ex 8544 30 00 Zündkabelsätze und andere Kabelsätze von der für Beförderungsmittel verwendeten Art 
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ex 8603 00 00 Triebwagen und Schienenbusse, ausgenommen solche der Position 8604 

ex 8605 00 00 Personenwagen, Gepäckwagen, Postwagen und andere schienengebundene Spezialwagen (ausge
nommen Wagen der Position 8604) 

ex 8607 00 00 Teile von Schienenfahrzeugen 

ex 8702 00 00 Kraftfahrzeuge zum Befördern von 10 oder mehr Personen, einschließlich Fahrer 

ex 8703 00 00 Personenkraftwagen und andere Kraftfahrzeuge, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Per
sonenbeförderung bestimmt (ausgenommen solche der Position 8702), einschließlich Kombina
tionskraftwagen und Rennwagen, darunter auch Schneemobile 

ex 8706 00 00 Fahrgestelle für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705, mit Motor 

ex 8707 00 00 Karosserien (einschließlich Fahrerhäuser), für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 

ex 8708 00 00 Teile und Zubehör für Kraftfahrzeuge der Positionen 8701 bis 8705 

ex 8711 00 00 Krafträder (einschließlich Mopeds) und Fahrräder mit Hilfsmotor, auch mit Beiwagen; Beiwagen 

ex 8712 00 00 Zweiräder und andere Fahrräder (einschließlich Lastendreiräder), ohne Motor 

ex 8714 00 00 Teile und Zubehör für Fahrzeuge der Positionen 8711 bis 8713 

ex 8716 10 00 Wohnanhänger, zum Wohnen oder Campen 

ex 8716 40 00 andere Anhänger und Sattelanhänger 

ex 8716 90 00 Teile 

ex 8801 00 00 Ballone und Luftschiffe; Segelflugzeuge, Hanggleiter und andere nicht für maschinellen Antrieb 
bestimmte Luftfahrzeuge 

ex 8802 11 00 mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weniger 

ex 8802 12 00 mit einem Leergewicht von mehr als 2 000 kg  

8802 20 00 Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von 2 000 kg oder weni
ger 

ex 8802 30 00 Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 2 000 kg 
bis 15 000 kg 

ex 8802 40 00 Starrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht von mehr als 15 000 kg 

ex 8803 10 00 Propeller und Rotoren, Teile davon 

ex 8803 20 00 Fahrgestelle und Teile davon 

ex 8803 30 00 andere Teile von Hubschraubern oder Starrflügelflugzeugen (ausgenommen Segelflugzeuge) 

ex 8803 90 10 von Drachen 

ex 8803 90 90 andere 
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ex 8805 10 00 Startvorrichtungen für Luftfahrzeuge und Teile davon; Abbremsvorrichtungen für Schiffsdecks 
und ähnliche Landehilfen für Luftfahrzeuge, Teile davon 

ex 8901 10 00 Fahrgastschiffe, Kreuzfahrtschiffe und ähnliche, ihrer Beschaffenheit nach hauptsächlich zur Per
sonenbeförderung bestimmte Wasserfahrzeuge; Fährschiffe 

ex 8901 90 00 andere Wasserfahrzeuge zum Befördern von Gütern sowie Wasserfahrzeuge, die ihrer Beschaf
fenheit nach zur Personen- und Güterbeförderung bestimmt sind 

ex 8903 00 00 Jachten und andere Vergnügungs- oder Sportboote; Ruderboote und Kanus  

(18) Uhren und Armbanduhren sowie Teile davon  

9101 00 00 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen 
Typ), mit Gehäuse aus Edelmetallen oder Edelmetallplattierungen  

9102 00 00 Armbanduhren, Taschenuhren und ähnliche Uhren (einschließlich Stoppuhren vom gleichen 
Typ), ausgenommen Uhren der Position 9101  

9103 00 00 Uhren mit Kleinuhr-Werk, ausgenommen Uhren der Position 9104  

9104 00 00 Armaturenbrettuhren und ähnliche Uhren, für Kraftfahrzeuge, Luftfahrzeuge, Schiffe oder andere 
Fahrzeuge  

9105 00 00 Andere Uhren  

9108 00 00 Kleinuhr-Werke, vollständig und zusammengesetzt  

9109 00 00 Andere Uhrwerke (ausgenommen Kleinuhr-Werke), vollständig und zusammengesetzt  

9110 00 00 Nicht oder nur teilweise zusammengesetzte, vollständige Uhrwerke (Schablonen); unvollständige, 
zusammengesetzte Uhrwerke; Uhrrohwerke  

9111 00 00 Gehäuse für Uhren der Position 9101 oder 9102, Teile davon  

9112 00 00 Gehäuse für andere Uhrmacherwaren, Teile davon  

9113 00 00 Uhrarmbänder und Teile davon  

9114 00 00 Andere Uhrenteile  

(19) Musikinstrumente  

9201 00 00 Klaviere, einschließlich selbsttätige Klaviere; Cembalos und andere Saiteninstrumente mit Klavia
tur  

9202 00 00 Andere Saiteninstrumente (z. B. Gitarren, Geigen und Harfen):  

9205 00 00 Blasinstrumente (z. B. Pfeifenorgeln mit Klaviatur, Akkordeons, Klarinetten, Trompeten, Dudelsä
cke), andere als Orchestrien und Drehorgeln  

9206 00 00 Schlaginstrumente (z. B. Trommeln, Xylofone, Becken, Kastagnetten und Maracas)  

9207 00 00 Musikinstrumente, bei denen der Ton elektrisch erzeugt wird oder elektrisch verstärkt werden 
muss (z. B. derartige Orgeln, Gitarren und Akkordeons):  

(20) Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten  

9700 Kunstgegenstände, Sammlungsstücke und Antiquitäten  
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(21) Artikel und Ausrüstung für Freizeitsport, einschließlich Skifahren, Golf, Tauchen und Wassersport 

ex 4015 19 00 andere 

ex 4015 90 00 andere 

ex 6210 40 00 andere Kleidung für Männer oder Knaben 

ex 6210 50 00 andere Kleidung für Frauen oder Mädchen  

6211 11 00 für Männer oder Knaben  

6211 12 00 für Frauen oder Mädchen  

6211 20 00 Skianzüge 

ex 6216 00 00 Fingerhandschuhe, Handschuhe ohne Fingerspitzen und Fausthandschuhe  

6402 12 00 Skistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe 

ex 6402 19 00 andere  

6403 12 00 Skistiefel, Skilanglaufschuhe und Snowboardschuhe  

6403 19 00 andere  

6404 11 00 Sportschuhe; Tennisschuhe, Basketballschuhe, Turnschuhe, Trainingsschuhe und ähnliche 
Schuhe  

6404 19 90 andere 

ex 9004 90 00 andere 

ex 9020 00 00 Andere Atmungsapparate und -geräte und Gasmasken, ausgenommen Schutzmasken ohne me
chanische Teile und ohne auswechselbares Filterelement  

9506 11 00 Ski  

9506 12 00 Skibindungen  

9506 19 00 andere  

9506 21 00 Windsurfer  

9506 29 00 andere  

9506 31 00 vollständige Golfschläger  

9506 32 00 Golfbälle  

9506 39 00 andere  

9506 40 00 Geräte und Ausrüstungen für Tischtennis  

9506 51 00 Tennisschläger, auch ohne Bespannung  

9506 59 00 andere  

9506 61 00 Tennisbälle  

9506 69 10 Kricket- und Polobälle 
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9506 69 90 andere  

9506 70 Schlittschuhe und Rollschuhe, einschließlich Stiefel mit fest angebrachten Roll- oder Schlittschu
hen  

9506 91 Geräte und Ausrüstungsgegenstände für die allgemeine körperliche Ertüchtigung, Gymnastik 
oder Leicht- und Schwerathletik  

9506 99 10 Kricket- und Poloausrüstungen, ausgenommen Bälle  

9506 99 90 andere  

9507 00 00 Angelruten, Angelhaken und anderes Angelgerät; Handnetze zum Landen von Fischen, Schmet
terlingsnetze und ähnliche Netze; Lockgeräte (ausgenommen solche der Position 9208 
oder 9705) und ähnliche Jagdgeräte  

(22) Artikel und Ausrüstung für Billardspiele, automatische Kegelanlagen (z. B. Bowlingbahnen), Glücksspiele und mit 
Münzen oder Banknoten betriebene Spiele  

9504 20 00 Billardspiele aller Art und Zubehör  

9504 30 00 andere Spiele, mit Münzen, Geldscheinen, Bankkarten, Spielmarken oder anderen Zahlungsmit
teln betrieben, ausgenommen automatische Kegelbahnen (Bowlingbahnen)  

9504 40 00 Spielkarten  

9504 50 00 Videospielkonsolen und -geräte, andere als solche der Unterposition 9504 30  

9504 90 80 andere“    
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VERORDNUNG (EU) 2017/2063 DES RATES 

vom 13. November 2017 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Venezuela 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 215, 

gestützt auf den Beschluss (GASP) 2017/2074 des Rates vom 13. November 2017 über restriktive Maßnahmen 
angesichts der Lage in Venezuela (1), 

auf gemeinsamen Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik und der Kommission, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Angesichts der anhaltenden Beeinträchtigung der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte in 
Venezuela hat die Union wiederholt ihre tiefe Besorgnis zum Ausdruck gebracht und alle politischen Akteure und 
Institutionen Venezuelas aufgefordert, in konstruktiver Weise und unter uneingeschränkter Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, der demokratischen Institutionen und der Gewaltenteilung auf eine 
Lösung der Krise im Land hinzuarbeiten. 

(2)  Am 13. November 2017 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2017/2074 angenommen, der unter anderem ein 
Verbot der Ausfuhr von Rüstungsgütern und von zu interner Repression verwendbarer Ausrüstung, der Ausfuhr 
von Überwachungsausrüstung und das Einfrieren von Geldern und wirtschaftlichen Ressourcen bestimmter 
Personen, Organisationen und Einrichtungen vorsieht, die für schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße 
oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition verantwortlich sind, sowie von 
Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Handlungen, politische Maßnahmen oder Tätigkeiten auf 
andere Weise die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela untergraben, und der mit ihnen in 
Verbindung stehenden Personen, Organisationen und Einrichtungen. 

(3)  Einige der in dem Beschluss (GASP) 2017/2074 vorgesehenen Maßnahmen fallen in den Geltungsbereich des 
Vertrags, weshalb für ihre Umsetzung Rechtsvorschriften auf Ebene der Union erforderlich sind, insbesondere um 
eine einheitliche Anwendung durch die Wirtschaftsbeteiligten in allen Mitgliedstaaten zu gewährleisten. 

(4)  Diese Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und Grundsätzen, die vor allem mit der Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union anerkannt wurden, insbesondere mit dem Recht auf einen wirksamen 
Rechtsbehelf und ein unparteiisches Gericht und dem Recht auf den Schutz personenbezogener Daten. Diese 
Verordnung sollte unter Wahrung dieser Rechte angewandt werden. 

(5)  Die Befugnis zur Änderung der Listen in den Anhängen IV und V der vorliegenden Verordnung sollte vom Rat 
ausgeübt werden, um Kohärenz mit dem Verfahren zur Änderung und Überprüfung der Anhänge I und II des 
Beschlusses (GASP) 2017/2074 herzustellen. 

(6)  Zur Durchführung dieser Verordnung und um größtmögliche Rechtssicherheit in der Union zu schaffen, sollten 
die Namen und die übrigen sachdienlichen Angaben zu den natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen, deren Gelder und wirtschaftliche Ressourcen nach der Verordnung 
einzufrieren sind, veröffentlicht werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten sollte unter Einhaltung der 
Verordnung (EG) Nr. 45/2001 des Europäischen Parlaments und des Rates (2) und der Richtlinie 95/46/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates (3) erfolgen. 

(7)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten sollten einander über die im Rahmen dieser Verordnung getroffenen 
Maßnahmen unterrichten und andere ihnen vorliegende sachdienliche Informationen im Zusammenhang mit 
dieser Verordnung austauschen. 

(8)  Die Mitgliedstaaten die Sanktionen festlegen, die bei Verstößen gegen diese Verordnung anzuwenden sind. Die 
Sanktionen sollten wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein. 
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(9)  Damit die Wirksamkeit der in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen gewährleistet ist, sollte diese 
Verordnung sofort in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck 

a)  „Anspruch“ jede vor dem, am oder nach dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung erhobene Forderung, die 
mit der Durchführung eines Vertrags oder einer Transaktion im Zusammenhang steht, unabhängig davon, ob sie 
gerichtlich geltend gemacht wird oder wurde, und umfasst insbesondere 

i)  Ansprüche auf Erfüllung einer Verpflichtung aus oder in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

ii)  Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer finanziellen Garantie oder Gegengarantie in jeder Form, 

iii)  Ansprüche auf Schadensersatz in Verbindung mit einem Vertrag oder einer Transaktion, 

iv)  Gegenansprüche, 

v) Ansprüche auf Anerkennung oder Vollstreckung — auch im Wege der Zwangsvollstreckung — von Gerichts
urteilen, Schiedssprüchen oder gleichwertigen Entscheidungen, ungeachtet des Ortes, an dem sie ergangen sind; 

b)  „Vertrag oder Transaktion“ jede Transaktion, ungeachtet der Form und des anwendbaren Rechts, bei dem dieselben 
oder verschiedene Parteien einen oder mehrere Verträge abschließen oder vergleichbare Verpflichtungen eingehen; als 
„Vertrag“ gelten auch alle Garantien, insbesondere finanzielle Garantien und Gegengarantien, sowie Kredite, rechtlich 
unabhängig oder nicht, ebenso alle Nebenvereinbarungen, die auf einem solchen Geschäft beruhen oder mit diesem 
im Zusammenhang stehen; 

c)  „zuständige Behörden“ die auf den in Anhang III aufgeführten Websites angegebenen zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten; 

d)  „wirtschaftliche Ressourcen“ Vermögenswerte jeder Art, unabhängig davon, ob sie materiell oder immateriell, 
beweglich oder unbeweglich sind, bei denen es sich nicht um Gelder handelt, die aber für den Erwerb von Geldern, 
Waren oder Dienstleistungen verwendet werden können; 

e)  „Einfrieren von wirtschaftlichen Ressourcen“ die Verhinderung der Verwendung von wirtschaftlichen Ressourcen für 
den Erwerb von Geldern, Waren oder Dienstleistungen, die auch den Verkauf, das Vermieten oder das Verpfänden 
dieser Ressourcen einschließt, sich aber nicht darauf beschränkt; 

f)  „Einfrieren von Geldern“ die Verhinderung jeglicher Form der Bewegung, des Transfers, der Veränderung oder der 
Verwendung von Geldern sowie des Zugangs zu ihnen oder ihres Einsatzes, wodurch das Volumen, die Höhe, die 
Belegenheit, das Eigentum, der Besitz, die Eigenschaften oder die Zweckbestimmung der Gelder verändert oder 
sonstige Veränderungen bewirkt werden, die eine Nutzung der Gelder ermöglichen, einschließlich der Vermögens
verwaltung; 

g)  „Gelder“ finanzielle Vermögenswerte und Vorteile jeder Art, die Folgendes einschließen, aber nicht darauf beschränkt 
sind: 

i)  Bargeld, Schecks, Geldforderungen, Wechsel, Zahlungsanweisungen und andere Zahlungsmittel, 

ii)  Einlagen bei Finanzinstituten oder anderen Organisationen, Guthaben auf Konten, Zahlungsansprüche und 
verbriefte Forderungen, 

iii) öffentlich und privat gehandelte Wertpapiere und Schuldtitel einschließlich Aktien und Anteilen, Wertpapierzer
tifikate, Obligationen, Schuldscheine, Optionsscheine, Pfandbriefe und Derivate, 

iv)  Zinserträge, Dividenden und andere Einkünfte oder Wertzuwächse aus Vermögenswerten, 

v)  Kredite, Rechte auf Verrechnung, Bürgschaften, Vertragserfüllungsgarantien und andere finanzielle Ansprüche, 
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vi)  Akkreditive, Konnossemente, Übereignungsurkunden und 

vii)  Dokumente zur Verbriefung von Anteilen an Fondsvermögen oder anderen Finanzressourcen; 

h)  „technische Hilfe“ jede technische Unterstützung im Zusammenhang mit Reparaturen, Entwicklung, Herstellung, 
Montage, Erprobung, Wartung oder jeder anderen technischen Dienstleistung; technische Hilfe kann in Form von 
Anleitung, Beratung, Ausbildung, Weitergabe von praktischen Kenntnissen oder Fähigkeiten oder in Form von 
Beratungsdiensten erfolgen und schließt auch Hilfe in verbaler Form ein; 

i)  „Vermittlungsdienste“ 

i)  die Aushandlung oder Veranlassung von Transaktionen zum Kauf, zum Verkauf oder zur Lieferung von Gütern 
und Technologien oder Finanzdienstleistungen und technischen Dienstleistungen von einem Drittstaat aus in einen 
anderen Drittstaat, oder 

ii)  den Verkauf oder Kauf von Gütern und Technologien oder Finanzdienstleistungen und technischen 
Dienstleistungen, die sich in einem Drittstaat befinden, zwecks Verbringung in einen anderen Drittstaat; 

j)  „Gebiet der Union“ die Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten, in denen der Vertrag Anwendung findet, nach Maßgabe 
der im Vertrag festgelegten Bedingungen, einschließlich ihres Luftraums. 

Artikel 2 

(1) Es ist untersagt, 

a)  natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in 
Venezuela unmittelbar oder mittelbar technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang 
mit den in der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU aufgeführten Gütern oder Technologien oder im 
Zusammenhang mit der Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung von in der Gemeinsamen Militärgü
terliste der EU aufgeführten Gütern oder Technologien zu leisten; 

b)  für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr der in der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU 
aufgeführten Güter und Technologien oder für die Erbringung von damit verbundener technischer Hilfe natürlichen 
oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela 
unmittelbar oder mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit diesen Gütern oder Technologien, 
insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen sowie Versicherungen und Rückversicherungen, 
bereitzustellen. 

(2) Die Verbote gemäß Artikel 1 gelten nicht für die Erfüllung von vor dem 13. November 2017 geschlossenen 
Verträgen oder für Nebenverträge, die für die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind, wenn sie mit dem 
Gemeinsamen Standpunkt 2008/944/GASP (1) und insbesondere den in dessen Artikel 2 genannten Kriterien in 
Einklang stehen und wenn die natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die den 
Vertrag erfüllen wollen, den Vertrag der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, 
innerhalb von fünf Arbeitstagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieser Verordnung angezeigt haben. 

Artikel 3 

Es ist untersagt, 

a)  die in Anhang I aufgeführten Ausrüstungen mit oder ohne Ursprung in der Union, die zur internen Repression 
verwendet werden können, unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder 
auszuführen; 

b)  technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a genannten 
Ausrüstungen unmittelbar oder mittelbar natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela bereitzustellen; 

c)  Finanzmittel oder Finanzhilfen, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen sowie 
Versicherungen und Rückversicherungen, im Zusammenhang mit den unter Buchstabe a genannten Ausrüstungen 
unmittelbar oder mittelbar natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela 
oder zur Verwendung in Venezuela bereitzustellen. 
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Artikel 4 

(1) Abweichend von den Artikeln 2 und 3 können die in Anhang III aufgeführten zuständigen Behörden der 
Mitgliedstaaten unter ihnen angemessen erscheinenden Bedingungen Folgendes genehmigen: 

a)  die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen sowie von technischer Hilfe im Zusammenhang mit 

i)  nichtletalem militärischem Gerät, das ausschließlich für humanitäre oder Schutzzwecke oder für Programme der 
Vereinten Nationen (VN) und der Union oder ihrer Mitgliedstaaten oder regionaler und subregionaler 
Organisationen zum Aufbau von Institutionen bestimmt ist, 

ii)  Material, das für Krisenbewältigungsoperationen der VN und der Union oder regionaler und subregionaler 
Organisationen bestimmt ist; 

b)  den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Ausrüstungen, die zur internen Repression und 
damit verbundener Finanzmittel, Finanzhilfe sowie technischer Hilfe verwendet werden können, aber ausschließlich 
humanitären oder Schutzzwecken dienen oder für Programme der VN oder der Union zum Aufbau von Institutionen 
oder für Krisenbewältigungsoperationen VN und der Union oder regionaler und subregionaler Organisationen 
bestimmt sind; 

c)  den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Minenräumgeräten und Minenräummaterial für 
Minenräumaktionen und damit verbundener Finanzmittel, Finanzhilfe sowie technischer Hilfe. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Genehmigungen können nur im Vorfeld der Maßnahmen erteilt werden, für die sie 
beantragt werden. 

Artikel 5 

Die Artikel 2 und 3 gelten nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelme, die von 
Personal der VN, Personal der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, und von humanitärem 
Hilfspersonal und Entwicklungshilfepersonal sowie zugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch 
vorübergehend nach Venezuela ausgeführt werden. 

Artikel 6 

(1) Es ist untersagt, die in Anhang II aufgeführte Ausrüstung, Technologie oder Software mit oder ohne Ursprung in 
der Union ohne vorherige Genehmigung durch die auf den in Anhang III aufgeführten Websites angegebene zuständige 
Behörde des betreffenden Mitgliedstaats unmittelbar oder mittelbar an Personen, Organisationen oder Einrichtungen in 
Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela zu verkaufen, zu liefern, weiterzugeben oder auszuführen. 

(2) Die auf den in Anhang III aufgeführten Websites angegebenen zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erteilen 
die Genehmigung nach Absatz 1 nicht, wenn sie hinreichende Gründe für die Feststellung haben, dass die betreffende 
Ausrüstung, Technologie oder Software für die interne Repression in Venezuela durch die Regierung Venezuelas, seine 
öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen oder Personen oder Organisationen, die in ihrem Namen oder 
auf ihre Weisung handeln, verwendet würde. 

(3) Anhang II enthält Ausrüstung, Technologie oder Software, die in erster Linie für die Überwachung oder das 
Abhören des Internets oder des Telefonverkehrs bestimmt sind. 

(4) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach diesem 
Artikel erteilte Genehmigungen innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

Artikel 7 

(1) Es ist untersagt, ohne eine nach Artikel 6 Absatz 2 erteilte vorherige Genehmigung durch die auf den in 
Anhang III aufgeführten Websites angegebene zuständige Behörde des betreffenden Mitgliedstaats, 

a)  für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela unmittelbar oder 
mittelbar technische Hilfe oder Vermittlungsdienste im Zusammenhang mit der in Anhang II aufgeführten 
Ausrüstung, Technologie und Software, im Zusammenhang mit der Installierung, Bereitstellung, Herstellung, Wartung 
und Verwendung der in Anhang II aufgeführten Ausrüstung und Technologie oder im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung, der Installierung, dem Betrieb oder der Aktualisierung von in Anhang II aufgeführter Software zu 
erbringen; 
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b)  für Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela unmittelbar oder 
mittelbar Finanzmittel oder Finanzhilfe in Zusammenhang mit der in Anhang II aufgeführten Ausrüstung, 
Technologie und Software bereitzustellen; 

c)  für die Regierung Venezuelas, dessen öffentliche Einrichtungen, Unternehmen und Agenturen oder Personen oder 
Organisationen, die in ihrem Namen oder auf deren Weisung handeln, zu ihrem unmittelbaren oder mittelbaren 
Nutzen Dienstleistungen zur Überwachung oder zum Abhören des Telefonverkehrs oder des Internets zu erbringen. 

(2) Für die Zwecke des Absatzes 1 Buchstabe c bezeichnet der Ausdruck „Dienstleistungen zum Abhören oder zur 
Überwachung des Telefonverkehrs oder des Internets“ solche Dienstleistungen, die insbesondere unter Verwendung von 
in Anhang II aufgeführter Ausrüstung, Technologie oder Software den Zugriff auf den ankommenden und abgehenden 
Telekommunikationsverkehr einer Person und die Verbindungsdaten sowie ihre Übergabe zum Zwecke der Extrahierung, 
Entschlüsselung, Aufzeichnung, Verarbeitung, Analyse oder Speicherung oder anderer damit zusammenhängender 
Tätigkeiten ermöglichen. 

Artikel 8 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die Eigentum oder Besitz der in den Anhängen IV und 
V aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen sind oder von diesen gehalten 
oder kontrolliert werden, werden eingefroren. 

(2) Den in den Anhängen IV und V aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen und 
Organisationen dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt 
werden oder zugutekommen. 

(3) Anhang IV enthält eine Liste 

a)  der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die vom Rat ermittelt wurden als 
verantwortlich für schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft 
und die demokratische Opposition in Venezuela; 

b)  der natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Handlungen, politische 
Maßnahmen oder Tätigkeiten, auf andere Weise die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela 
untergraben. 

(4) Anhang V enthält natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen, die mit den in Absatz 3 
genannten Personen und Organisationen in Verbindung stehen. 

(5) Die Anhänge IV und V enthalten die Gründe für die Aufnahme der betreffenden Personen, Organisationen und 
Einrichtungen in die Liste. 

(6) Die Anhänge IV und V enthalten, soweit verfügbar, auch Angaben, die zur Identifizierung der betreffenden 
natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen erforderlich sind. Bei natürlichen Personen 
können diese Angaben Namen einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und 
Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf 
juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der 
Registrierung, Registriernummer und Geschäftssitz umfassen. 

Artikel 9 

(1) Abweichend von Artikel 8 können die auf den in Anhang III aufgeführten Webseiten angegebenen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die 
Bereitstellung bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen 
genehmigen, wenn sie festgestellt haben, dass die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a)  für die Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang IV oder V aufgeführten natürlichen und juristischen 
Personen und der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen solcher natürlicher Personen, unter anderem für die 
Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer Behandlung, Steuern, 
Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen, erforderlich sind; 

b)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare oder der Erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der 
Bereitstellung juristischer Dienstleistungen dienen; 

c)  ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

d)  für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, dass die zuständige Behörde die Gründe, aus denen 
ihres Erachtens eine Sondergenehmigung erteilt werden sollte, mindestens zwei Wochen vor der Genehmigung den 
anderen Mitgliedstaaten und der Kommission notifiziert hat; oder 
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e)  auf Konten oder von Konten einer diplomatischen oder konsularischen Mission oder einer internationalen 
Organisation überwiesen werden sollen, die nach dem Völkerrecht Immunität genießt, sofern diese Zahlungen der 
amtlichen Tätigkeit dieser diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation dienen. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 10 

(1) Abweichend von Artikel 8 können die auf den in Anhang III aufgeführten Websites angegebenen zuständigen 
Behörden der Mitgliedstaaten die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen 
genehmigen, wenn die folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a)  Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem 
Datum ergangen ist, an dem die in Artikel 8 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung in die Liste in Anhang IV oder V aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem 
Datum in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer vor, am oder nach diesem 
Datum in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der geltenden Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich für die Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine 
solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestand in einer solchen Entscheidung bestätigt worden ist; 

c)  die Entscheidung kommt nicht einer in Anhang IV oder V aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, 
Organisation oder Einrichtung zugute, und 

d)  die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über jede nach 
Absatz 1 erteilte Genehmigung. 

Artikel 11 

(1) Schuldet eine in Anhang IV oder V aufgeführte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung 
Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die von der betreffenden natürlichen oder 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung vor dem Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, an dem diese 
natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang IV oder V aufgenommen wurde, so können 
die zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten abweichend von Artikel 8 die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen unter ihnen geeignet erscheinenden Bedingungen genehmigen, wenn die betreffende 
zuständige Behörde festgestellt hat, dass 

a)  die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen von einer in Anhang IV oder V aufgeführten natürlichen oder 
juristischen Person, Organisation oder Einrichtung für eine Zahlung verwendet werden müssen; 

b)  die Zahlung nicht gegen Artikel 8 Absatz 2 verstößt. 

(2) Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach Absatz 1 
erteilte Genehmigungen innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

(3) Artikel 8 Absatz 2 hindert Finanz- und Kreditinstitute nicht daran, Gelder, die von Dritten auf das Konto einer in 
der Liste geführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung überwiesen werden, auf den 
eingefrorenen Konten gutzuschreiben, sofern die auf diesen Konten gutgeschriebenen Beträge ebenfalls eingefroren 
werden. Die Finanz- oder Kreditinstitute unterrichten unverzüglich die zuständigen Behörden über diese Transaktionen. 

(4) Sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge oder Zahlungen nach Artikel 8 eingefroren werden, gilt Artikel 8 Absatz 2 
nicht für eine auf eingefrorenen Konten erfolgte Gutschrift von: 

a)  Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten; 

b)  Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Datum, an dem die in 
Artikel 8 genannte natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung in Anhang IV oder 
V aufgenommen wurde, geschlossen wurden beziehungsweise entstanden sind, oder 
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c)  Zahlungen aufgrund von in einem Mitgliedstaat ergangenen oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren 
gerichtlichen, behördlichen oder schiedsgerichtlichen Entscheidungen. 

Artikel 12 

(1) Unbeschadet der geltenden Vorschriften über die Anzeigepflicht, die Vertraulichkeit und das Berufsgeheimnis sind 
natürliche und juristische Personen, Organisationen und Einrichtungen verpflichtet, 

a)  Informationen, die die Anwendung dieser Verordnung erleichtern, wie etwa Informationen über die nach Artikel 8 
eingefrorenen Konten und Beträge, unverzüglich der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie ihren 
Wohnsitz bzw. Sitz haben, und — direkt oder über den Mitgliedstaat — der Kommission zu übermitteln, und 

b)  mit der zuständigen Behörde bei der Überprüfung dieser Informationen nach Buchstabe a zusammenzuarbeiten. 

(2) Zusätzliche Informationen, die direkt bei der Kommission eingehen, werden den Mitgliedstaaten zur Verfügung 
gestellt. 

(3) Die nach diesem Artikel übermittelten oder eingegangenen Informationen dürfen nur für die Zwecke verwendet 
werden, für die sie übermittelt oder entgegengenommen wurden. 

Artikel 13 

(1) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen sowie ihre Führungskräfte und 
Beschäftigten, die im guten Glauben, gemäß dieser Verordnung zu handeln, Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen 
einfrieren oder die Zurverfügungstellung von Geldern oder wirtschaftlichen Ressourcen ablehnen, können hierfür nicht 
haftbar gemacht werden, es sei denn, es ist nachgewiesen, dass das Einfrieren oder das Zurückhalten der Gelder oder 
wirtschaftlichen Ressourcen auf Fahrlässigkeit beruht. 

(2) Natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder Einrichtungen isationen können für ihre Handlungen 
nicht haftbar gemacht werden, wenn sie nicht wussten und keinen vernünftigen Grund zu der Annahme hatten, dass sie 
mit ihrem Handeln gegen die Maßnahmen nach dieser Verordnung verstoßen. 

Artikel 14 

Es ist verboten, wissentlich und vorsätzlich an Tätigkeiten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen nach 
dieser Verordnung bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 15 

(1) Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen und Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den 
mit dieser Verordnung verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise berührt wird, darunter 
Schadensersatzansprüche und sonstige derartige Ansprüche, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprüche, 
vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer insbesondere finanziellen Garantie oder Gegengarantie in 
jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern sie von einer der folgenden Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
geltend gemacht werden: 

a)  den benannten, in den Anhängen IV und V aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen, 

b)  sonstigen natürlichen und juristischen Personen, Einrichtungen oder Organisationen, die über eine der in Buchstabe a 
genannten Personen, Organisationen oder Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

(2) In Verfahren zur Durchsetzung eines Anspruchs trägt die natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung, die den Anspruch geltend macht, die Beweislast dafür, dass die Erfüllung des Anspruchs nicht nach 
Absatz 1 verboten ist. 

(3) Dieser Artikel berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen auf gerichtliche Überprüfung der Rechtmäßigkeit der Nichterfüllung vertraglicher 
Pflichten nach dieser Verordnung. 
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Artikel 16 

(1) Die Kommission und die Mitgliedstaaten informieren sich untereinander über die nach dieser Verordnung 
getroffenen Maßnahmen und übermitteln einander ihnen im Zusammenhang mit dieser Verordnung vorliegende 
sonstige sachdienliche Informationen, insbesondere in Bezug auf 

a)  gemäß Artikel 8 eingefrorene Gelder und gemäß den Artikeln 9 bis 11 erteilte Genehmigungen, 

b)  Verstöße, Vollzugsprobleme und Urteile nationaler Gerichte. 

(2) Die Mitgliedstaaten übermitteln einander und der Kommission unverzüglich ihnen vorliegende sonstige 
sachdienliche Informationen, die die wirksame Anwendung dieser Verordnung berühren könnten. 

Artikel 17 

(1) Beschließt der Rat, die in Artikel 8 genannten Maßnahmen auf eine natürliche oder juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung anzuwenden, so ändert er Anhang IV oder V entsprechend. 

(2) Der Rat setzt die in Absatz 1 genannten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen entweder auf direktem Weg, falls die Anschrift bekannt ist, oder durch Veröffentlichung einer 
Bekanntmachung von seinem Beschluss und den Gründen für ihre Aufnahme in die Liste in Kenntnis und gibt dabei 
diesen natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat 
seinen Beschluss und unterrichtet die natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entsprechend. 

(4) Die Liste in den Anhängen IV und V wird in regelmäßigen Abständen, mindestens aber alle 12 Monate überprüft. 

(5) Die Kommission wird ermächtigt, Anhang III auf der Grundlage der von den Mitgliedstaaten vorgelegten 
Informationen zu ändern. 

Artikel 18 

(1) Die Mitgliedstaaten legen für Verstöße gegen diese Verordnung Sanktionen fest und treffen die zur Sicherstellung 
ihrer Anwendung erforderlichen Maßnahmen. Die vorgesehenen Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und 
abschreckend sein. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission die entsprechenden Bestimmungen gemäß Absatz 1 unverzüglich nach 
Inkrafttreten dieser Verordnung mit und melden ihr alle späteren Änderungen. 

Artikel 19 

(1) Die Mitgliedstaaten benennen die in dieser Verordnung genannten zuständigen Behörden und geben sie auf den 
Websites in Anhang III an. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission jede Änderung der Adressen ihrer Websites in 
Anhang III mit. 

(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission ihre zuständigen Behörden, einschließlich der Kontaktdaten, 
unverzüglich nach Inkrafttreten dieser Verordnung mit und informieren sie über spätere Änderung. 

(3) Soweit diese Verordnung eine Mitteilungs-, Informations- oder sonstige Kommunikationspflicht gegenüber der 
Kommission vorsieht, werden dazu die Anschrift und die anderen Kontaktdaten verwendet, die in Anhang III angegeben 
sind. 

Artikel 20 

Diese Verordnung gilt 

a)  im Gebiet der Union, einschließlich ihres Luftraums, 

b)  an Bord der Luftfahrzeuge und Schiffe, die der Hoheitsgewalt der Mitgliedstaaten unterstehen, 
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c)  für Personen, die die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats besitzen, innerhalb und außerhalb des Gebiets der 
Union, 

d)  für nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründete oder eingetragene juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen innerhalb und außerhalb des Gebiets der Union, 

e)  für alle juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Bezug auf alle Geschäfte, die ganz oder teilweise 
in der Union getätigt werden. 

Artikel 21 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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ANHANG I 

Liste der zur internen Repression verwendbaren Ausrüstungen im Sinne von Artikel 3  

1. Handfeuerwaffen, Munition und Zubehör hierfür wie folgt:  

1.1. Handfeuerwaffen, die nicht von den Nummern ML 1 und ML 2 der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst 
werden  

1.2. Munition, besonders konstruiert für die in Nummer 1.1 aufgeführten Handfeuerwaffen, sowie besonders 
konstruierte Bestandteile hierfür  

1.3. Waffenzielgeräte, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst sind  

2. Bomben und Granaten, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst sind  

3. Fahrzeuge wie folgt:  

3.1. mit einem Wasserwerfer ausgerüstete Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert zum Zwecke der 
Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen  

3.2. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert, um zur Abwehr von Angreifern Stromstöße abgeben zu können  

3.3. Fahrzeuge, besonders konstruiert oder geändert für die Beseitigung von Barrikaden, einschließlich Baumaschinen 
mit ballistischem Schutz  

3.4. Fahrzeuge, besonders konstruiert für den Transport oder die Überstellung von Strafgefangenen und/oder 
inhaftierten Personen  

3.5. Fahrzeuge, besonders konstruiert für die Errichtung mobiler Absperrungen  

3.6. Bestandteile für die unter den Nummern 3.1 bis 3.5 aufgeführten Fahrzeuge, speziell für die Zwecke der 
Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen konstruiert 

Anmerkung 1: Diese Nummer erfasst nicht Fahrzeuge, die speziell für Zwecke der Brandbekämpfung konstruiert sind. 

Anmerkung 2: Für die Zwecke der Nummer 3.5 umfasst der Begriff „Fahrzeuge“ auch Anhänger.  

4. Explosivstoffe und zugehörige Ausrüstung wie folgt:  

4.1. Geräte und Einrichtungen, die speziell zur Auslösung von Explosionen durch elektrische oder sonstige Mittel 
konstruiert sind, einschließlich Zündvorrichtungen, Sprengkapseln, Zünder, Zündverstärker, Sprengschnüre, sowie 
speziell hierfür konstruierte Bauteile, ausgenommen: speziell für einen bestimmten gewerblichen Einsatz 
konstruierte Geräte und Einrichtungen, wobei die Explosivstoffe die Betätigung oder Auslösung von anderen 
Geräten oder Einrichtungen bewirken, deren Funktion nicht die Herbeiführung von Explosionen ist (z. B. Airbag- 
Füllvorrichtungen, Überspannungsvorrichtungen an Schaltelementen von Sprinkleranlagen)  

4.2. Explosivladung mit linearer Schneidwirkung, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste der EU erfasst ist  

4.3. andere Explosivstoffe, die nicht in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst sind, und zugehörige Stoffe wie folgt: 

a)  Amatol 

b)  Nitrozellulose (mit mehr als 12,5 % Stickstoff) 

c)  Nitroglykol 

d)  Pentaerythrittetranitrat (PETN) 

e)  Pikrylchlorid 

f)  2,4,6-Trinitrotoluol (TNT)  

5. Schutzausrüstung, die nicht unter Nummer ML 13 der Gemeinsamen Militärgüterliste erfasst ist, wie folgt:  

5.1. Körperpanzer mit ballistischem Schutz und/oder Stichschutz  

5.2. Helme mit ballistischem Schutz und/oder Splitterschutz, Schutzhelme, Schutzschilde und ballistische Schutzschilde 
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Anmerkung:  Diese Nummer erfasst nicht: 

—  speziell für Sportzwecke konstruierte Ausrüstungen; 

—  speziell für Arbeitsschutzerfordernisse konstruierte Ausrüstungen.  

6. Andere als die in Nummer ML 14 der Gemeinsamen Militärgüterliste erfassten Simulatoren für das Training im 
Gebrauch von Handfeuerwaffen und hierfür besonders entwickelte Software  

7. Andere als die in der Gemeinsamen Militärgüterliste erfassten Nachtsicht- und Wärmebildausrüstungen sowie 
Bildverstärkerröhren  

8. Bandstacheldraht  

9. Militärmesser, Kampfmesser und Bajonette mit einer Klingenlänge von mehr als 10 cm  

10. Herstellungsausrüstung, die besonders für die Herstellung der in dieser Liste aufgeführten Güter konstruiert wurde  

11. Spezifische Technologie für die Entwicklung, Herstellung oder Verwendung der in dieser Liste aufgeführten Güter  
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ANHANG II 

Liste der Ausrüstung, Technologie und Software im Sinne der Artikel 6 und 7 

Allgemeiner Hinweis 

Ungeachtet seines Inhalts gilt dieser Anhang nicht für 

a)  Ausrüstung, Technologie oder Software, die in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates (1) oder in der 
Gemeinsamen Militärgüterliste aufgeführt ist, oder 

b)  Software, die so konzipiert ist, dass der Benutzer sie ohne umfangreiche Unterstützung durch den Lieferanten 
installieren kann, die frei erhältlich ist und im Einzelhandel ohne Einschränkungen mittels einer der folgenden 
Geschäftspraktiken verkauft wird: 

i)  Barverkauf 

ii)  Versandverkauf 

iii)  elektronische Transaktionen oder 

iv)  Telefonverkauf oder 

c)  Software, die allgemein zugänglich ist. 

Die Kategorien A, B, C, D und E beziehen sich auf die in der Verordnung (EG) Nr. 428/2009 genannten Kategorien. 

„Ausrüstung, Technologie und Software“ im Sinne von Artikel 6 und 7 umfasst Folgendes: 

A.  Liste der Ausrüstung 

—  Ausrüstung für tiefe Paketinspektion 

—  Netzüberwachungsausrüstung einschließlich Abhörmanagementausrüstung (IMS) und Intelligence-Ausrüstung für 
Datenverbindungsvorratsspeicherung 

—  Funkfrequenz-Überwachungsausrüstung 

—  Ausrüstung zum Stören von Funknetzen und der Satellitenkommunikation 

—  Ausrüstung für die Ferneinbringung von Computerviren. 

—  Sprechererkennungs- und Sprecherverarbeitungsausrüstung 

—  IMSI (2)-, MSISDN (3)-, IMEI (4)- und TMSI (5)-Abhör- und Überwachungsausrüstung 

—  Taktische Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von SMS (6)/GSM (7)/GPS (8)/GPRS (9) 
/UMTS (10)/CDMA (11)/PSTN (12) 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 428/2009 des Rates vom 5. Mai 2009 über eine Gemeinschaftsregelung für die Kontrolle der Ausfuhr, der 
Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Gütern mit doppeltem Verwendungszweck (ABl. L 134 vom 29.5.2009, S. 1). 

(2) „IMSI“: International Mobile Subscriber Identity. Eindeutiger Identifizierungscode für jedes Mobilfunkgerät, der fest in der SIM-Karte 
integriert ist und die Identifizierung der SIM-Karte über GSM- und UMTS-Netze ermöglicht. 

(3) „MSISDN“: Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. Nummer zur eindeutigen Identifizierung eines GSM- oder 
UMTS-Netzteilnehmers. Dies ist die Telefonnummer, die der SIM-Karte eines Mobiltelefons zugeordnet ist und daher — genauso wie 
eine IMSI — die Identifizierung eines Mobilfunkteilnehmers ermöglicht, aber auch der Anrufvermittlung an den Teilnehmer dient. 

(4) „IMEI“: International Mobile Equipment Identity. In der Regel eindeutige Nummer zur Identifizierung von GSM-, WCDMA- und IDEN- 
Mobiltelefonen sowie einiger Satellitentelefone. Die Nummer ist zumeist im Batteriefach des Telefons aufgedruckt. Die Überwachung  
(Abhören) kann mithilfe der IMEI-Nummer sowie der IMSI und MSISDN erfolgen. 

(5) „TMSI“: Temporary Mobile Subscriber Identity. Kennung, die in der Regel zwischen dem Mobilfunkgerät und dem Netz übertragen wird. 
(6) „SMS“: Short Message System 
(7) „GSM“: Global System for Mobile Communications 
(8) „GPS“: Global Positioning System 
(9) „GPRS“: General Package Radio Service 

(10) „UMTS“: Universal Mobile Telecommunication System 
(11) „CDMA“: Code Division Multiple Access 
(12) „PSTN“: Public Switch Telephone Networks 



—  Ausrüstung zum Abhören und zur Überwachung von DHCP (1)-, SMTP (2)- und GTP (3)-Informationen 

—  Ausrüstung für die Mustererkennung und die Erstellung von Musterprofilen 

—  Ferngesteuerte Forensikausrüstung 

—  Ausrüstung für die semantische Verarbeitung 

—  Entschlüsselungsausrüstung für WEP- und WPA-Schlüssel 

—  Abhörausrüstung für geschützte und standardisierte Protokolle für die Sprachübermittlung über das Internet  
(VoIP) 

B.  Nicht verwendet 

C.  Nicht verwendet 

D.  „Software“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der oben unter Buchstabe A beschriebenen 
Ausrüstung 

E.  „Technologie“ für die „Entwicklung“, „Herstellung“ oder „Verwendung“ der oben unter Buchstabe A beschriebenen 
Ausrüstung 

Ausrüstung, Technologie und Software, die unter diese Kategorien fällt, ist nur insoweit Gegenstand des vorliegenden 
Anhangs, als sie von der allgemeinen Beschreibung für „Systeme für das Abhören und die Überwachung des Internets, 
des Telefonverkehrs und der Satellitenkommunikation“ erfasst wird. 

Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet „Überwachung“ die Erfassung, Extrahierung, Entschlüsselung, Aufzeichnung, 
Verarbeitung, Analyse und Archivierung von Gesprächsinhalten oder Netzdaten.  
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(1) „DHCP“: Dynamic Host Configuration Protocol 
(2) „SMTP“: Simple Mail Transfer Protocol 
(3) „GTP“: GPRS Tunnelling Protocol 



ANHANG III 

Websites mit Informationen über die zuständigen Behörden und Anschrift für Notifikationen an die 
Europäische Kommission 

BELGIEN 

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties 

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions 

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions 

BULGARIEN 

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

TSCHECHISCHE REPUBLIK 

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html 

DÄNEMARK 

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/ 

DEUTSCHLAND 

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Außenwirtschaft/außenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTLAND 

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRLAND 

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GRIECHENLAND 

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPANIEN 

http://www.exteriores.gob. 
es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx 

FRANKREICH 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/ 

KROATIEN 

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALIEN 

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

ZYPERN 

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LETTLAND 

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITAUEN 

http://www.urm.lt/sanctions 
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LUXEMBURG 

http://www.mae.lu/sanctions 

UNGARN 

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_ 
20170214_final.pdf 

ΜΑLTA 

https://www.gov.mt/en/Government/Government%20of%20Malta/Ministries%20and%20Entities/Officially%20Appointed 
%20Bodies/Pages/Boards/Sanctions-Monitoring-Board-.aspx 

NIEDERLANDE 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties 

ÖSTERREICH 

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLEN 

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL 

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas- 
restritivas.aspx 

RUMÄNIEN 

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOWENIEN 

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi 

SLOWAKEI 

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINNLAND 

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SCHWEDEN 

http://www.ud.se/sanktioner 

VEREINIGTES KÖNIGREICH 

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Anschrift für Notifikationen an die Europäische Kommission 

Europäische Kommission 
Dienst für außenpolitische Instrumente (FPI) 
EEAS 07/99 
B-1049 Brüssel, Belgien 
E-Mail: relex-sanctions@ec.europa.eu  
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ANHANG IV 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 8 
Absatz 3  
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ANHANG V 

Liste der natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen gemäß Artikel 8 
Absatz 4  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2064 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, 
gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung 

des Terrorismus und zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/1420 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 des Rates vom 27. Dezember 2001 über spezifische, gegen bestimmte 
Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (1), insbesondere auf 
Artikel 2 Absatz 3, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 4. August 2017 hat der Rat die Durchführungsverordnung (EU) 2017/1420 (2) zur Durchführung des 
Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 erlassen, mit der eine aktualisierte Liste der Personen, 
Vereinigungen und Körperschaften festgelegt wurde, auf die die Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 Anwendung 
findet (im Folgenden „Liste“). 

(2)  Der Rat hat festgestellt, dass für eine bestimmte Körperschaft keine Gründe mehr dafür vorliegen, sie weiterhin 
auf der Liste zu führen. 

(3)  Die Liste sollte daher entsprechend aktualisiert werden — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 genannte Liste wird gemäß dem Anhang der 
vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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(1) ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 70. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) 2017/1420 des Rates vom 4. August 2017 zur Durchführung des Artikels 2 Absatz 3 der Verordnung  

(EG) Nr. 2580/2001 über spezifische, gegen bestimmte Personen und Organisationen gerichtete restriktive Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Terrorismus und zur Aufhebung der Durchführungsverordnung (EU) 2017/150 (ABl. L 204 vom 5.8.2017, S. 3). 



ANHANG 

Folgende Körperschaft wird von der in Artikel 2 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 2580/2001 genannten Liste 
gestrichen:  

II. VEREINIGUNGEN UND KÖRPERSCHAFTEN 

„18.  ‚Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia‘ — ‚FARC‘ (‚Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens‘).“  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2065 DER KOMMISSION 

vom 13. November 2017 

zur Bestätigung der Bedingungen für die Genehmigung des in der Durchführungsverordnung 
(EU) Nr. 540/2011 aufgeführten Wirkstoffs 8-Hydroxychinolin und zur Änderung der 
Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 hinsichtlich der Aufnahme des Wirkstoffs 

8-Hydroxychinolin in die Liste der Substitutionskandidaten 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 13 Absatz 2 Buchstabe c, Artikel 78 Absatz 2 und Artikel 80 
Absatz 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Der Wirkstoff 8-Hydroxychinolin wurde gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 mit der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 993/2011 der Kommission (2) genehmigt und ist in Teil B des Anhangs der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (3) aufgeführt. Gemäß Teil B Zeile 18 des Anhangs der Durchfüh
rungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 dürfen nur Verwendungen als Fungizid und Bakterizid in Gewächshäusern 
zugelassen werden. 

(2)  Am 31. Januar 2014 beantragte das Unternehmen Probelte S.A.U., auf dessen Antrag 8-Hydroxychinolin 
genehmigt worden war, gemäß Artikel 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 eine Änderung der Bedingungen 
für die Genehmigung des Wirkstoffs 8-Hydroxychinolin dahin gehend, dass die Beschränkung auf Verwendungen 
in Gewächshäusern aufgehoben und Verwendungen von 8-Hydroxychinolin enthaltenden Pflanzenschutzmitteln 
im Freiland zugelassen werden. Die Unterlagen mit Informationen über die beantragte Erweiterung der 
Verwendungszwecke wurden an Spanien übermittelt, das mit der Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 der 
Kommission (4) als Bericht erstattender Mitgliedstaat benannt worden war. 

(3)  Spanien bewertete die vom Antragsteller vorgelegten Informationen und erstellte ein Addendum zum Entwurf des 
Bewertungsberichts. Am 25. März 2015 übermittelte Spanien dieses Addendum der Kommission und setzte die 
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) in Kopie. 

(4)  Die Behörde übermittelte das Addendum dem Antragsteller und den anderen Mitgliedstaaten und machte es der 
Öffentlichkeit zugänglich; dabei wurde eine Frist von 60 Tagen für die Übermittlung schriftlicher Stellungnahmen 
eingeräumt. 

(5)  Unter Berücksichtigung des Addendums zum Entwurf des Bewertungsberichts nahm die Behörde am 29. April 
2016 ihre Schlussfolgerung (5) zu 8-Hydroxychinolin hinsichtlich dessen uneingeschränkter Verwendung im 
Freien an. 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 993/2011 der Kommission vom 6. Oktober 2011 zur Genehmigung des Wirkstoffs 

8-Hydroxychinolin gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen 
von Pflanzenschutzmitteln und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission  
(ABl. L 263 vom 7.10.2011, S. 1). 

(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1). 

(4) Verordnung (EG) Nr. 1490/2002 der Kommission vom 14. August 2002 mit weiteren Durchführungsbestimmungen für die dritte Stufe 
des Arbeitsprogramms gemäß Artikel 8 Absatz 2 der Richtlinie 91/414/EWG des Rates und zur Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 451/2000 (ABl. L 224 vom 21.8.2002, S. 23). 

(5) „Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance 8-hydroxyquinoline“ (Schlussfolgerung zum Peer- 
Review der Risikobewertung für Pestizide mit dem Wirkstoff 8-Hydroxychinolin).EFSA Journal 2016; 14(6):4493. Online abrufbar 
unter: http://www.efsa.europa.eu/de/publications. 

http://www.efsa.europa.eu/de/publications


(6)  Parallel dazu legte Spanien der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) gemäß Artikel 37 der Verordnung (EG) 
Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates (1) einen Vorschlag für eine harmonisierte Einstufung 
und Kennzeichnung von 8-Hydroxychinolin vor. In seiner Stellungnahme (2) zu diesem Vorschlag kam der 
Ausschuss für Risikobeurteilung der ECHA zu dem Schluss, dass dieser Wirkstoff als reproduktionstoxischer Stoff 
der Kategorie 1B eingestuft werden sollte. 

(7)  Die Behörde hielt in ihrer Schlussfolgerung fest, dass gewisse toxische Wirkungsweisen auf endokrine Organe 
beobachtet wurden. Demzufolge sollte bei 8-Hydroxychinolin auch davon ausgegangen werden, dass der Stoff 
endokrinschädigende Eigenschaften besitzt. Die Behörde übermittelte dem Antragsteller, den Mitgliedstaaten und 
der Kommission ihre Schlussfolgerung und machte sie der Öffentlichkeit zugänglich. 

(8)  Unter Berücksichtigung des Addendums zum Entwurf des Bewertungsberichts des Bericht erstattenden 
Mitgliedstaats, der Stellungnahme des Ausschusses für Risikobeurteilung der ECHA und der Schlussfolgerung der 
Behörde unterbreitete die Kommission dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und 
Futtermittel am 6. Oktober 2017 ein Addendum zu dem Überprüfungsbericht und einen Entwurf einer 
Verordnung. 

(9)  Der Antragsteller erhielt Gelegenheit, zum Addendum des Überprüfungsberichts für 8-Hydroxychinolin Stellung 
zu nehmen. Die daraufhin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend geprüft. Die in den 
Erwägungsgründen 6 und 7 angeführten Bedenken konnten jedoch trotz der vom Antragsteller vorgebrachten 
Argumente nicht ausgeräumt werden. 

(10)  Demzufolge konnte nicht nachgewiesen werden, dass 8-Hydroxychinolin enthaltende Pflanzenschutzmittel 
generell die Anforderungen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllen, es sei denn, die derzeit 
für diesen Stoff geltenden Beschränkungen werden aufrechterhalten. 

(11)  Die Bewertung des Ersuchens des Antragstellers um Änderung der Genehmigungsbedingung kann nicht als eine 
Überprüfung der Genehmigung von 8-Hydroxychinolin betrachtet werden. Die Bedingungen für die 
Genehmigung des in Teil B Zeile 18 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 aufgeführten 
Wirkstoffs 8-Hydroxychinolin sollten daher unverändert beibehalten und bestätigt werden. 

(12)  Gemäß Artikel 80 Absatz 7 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 enthält die Durchführungsverordnung (EU) 
2015/408 der Kommission (3) die Liste der in Anhang I der Richtlinie 91/414/EWG des Rates (4) aufgeführten 
oder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nach den Übergangsbestimmungen des Artikels 80 Absatz 1 
der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigten Wirkstoffe, die die Kriterien von Anhang II Nummer 4 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllen (im Folgenden die „Liste der Substitutionskandidaten“). Da 
8-Hydroxychinolin, das gemäß Artikel 80 Absätze 1 und 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt 
wurde, auch die Kriterien von Anhang II Nummer 4 Gedankenstriche 6 und 7 der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 erfüllt, sollte dieser Wirkstoff in diese Liste aufgenommen werden. Die Durchführungsverordnung  
(EU) 2015/408 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(13)  Den Mitgliedstaaten sollte eine ausreichende Frist eingeräumt werden, um sich an die Bestimmungen dieser 
Verordnung anzupassen, da einige Anträge auf Zulassung von 8-Hydroxychinolin enthaltenden Pflanzen
schutzmitteln unter Umständen kurz vor dem Abschluss stehen und die vergleichende Bewertung nicht mehr 
innerhalb der Frist gemäß Artikel 37 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 durchgeführt werden kann. Die Pflicht 
zur Durchführung der vergleichenden Bewertung von Pflanzenschutzmitteln, die einen Substitutionskandidaten 
erhalten, ist in Artikel 50 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 festgelegt. 

(14)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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(1) Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, 
Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 
1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 

(2) „Opinion proposing harmonised classification and labelling at EU level of Quinolin-8-ol; 8-hydroxyquinoline“ (Stellungnahme zur 
EU-weiten Harmonisierung der Einstufung und Kennzeichnung von 8-Chinolinol; 8-Hydroxychinolin). ECHA 2015. Online abrufbar 
unter: www.echa.europa.eu. 

(3) Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 der Kommission vom 11. März 2015 zur Durchführung des Artikels 80 Absatz 7 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und 
zur Erstellung einer Liste mit Substitutionskandidaten (ABl. L 67 vom 12.3.2015, S. 18). 

(4) Richtlinie 91/414/EWG des Rates vom 15. Juli 1991 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 230 vom 19.8.1991, 
S. 1). 

http://www.echa.europa.eu


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Bestätigung der Bedingungen für die Genehmigung 

Die in Teil B Zeile 18 des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 festgelegten Bedingungen für die 
Genehmigung des Wirkstoffs 8-Hydroxychinolin werden bestätigt. 

Artikel 2 

Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 

Die Bezeichnung „8-Hydroxychinolin“ wird zwischen dem Eintrag „1-Methylcyclopropen“ und dem Eintrag „Aclonifen“ 
eingefügt. 

Artikel 3 

Verzögerte Anwendung von Artikel 2 

Die Durchführungsverordnung (EU) 2015/408 in der durch Artikel 2 geänderten Fassung gilt für die Zwecke von 
Artikel 50 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nur für Anträge auf Zulassung von 8-Hydroxychinolin 
enthaltenden Pflanzenschutzmitteln, die nach dem 4. April 2018 eingereicht wurden. 

Artikel 4 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. November 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2066 DER KOMMISSION 

vom 13. November 2017 

zur Genehmigung von Senfsaatpulver als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
und zur Änderung des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 6. Juni 2016 erhielt die Kommission vom Institut Technique de l'Agriculture Biologique (ITAB) (Frankreich) 
einen Antrag gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Genehmigung von 
Senfsaatpulver als Grundstoff. Dem Antrag waren die gemäß Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung  
(EG) Nr. 1107/2009 erforderlichen Angaben beigefügt. 

(2)  Die Kommission ersuchte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) um 
wissenschaftliche Unterstützung. Die Behörde unterbreitete der Kommission am 20. Januar 2017 einen 
technischen Bericht zu Senfsaatpulver. (2) Am 20. Juli 2017 unterbreitete die Kommission dem Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel den Entwurf des Überprüfungsberichts (3) und den 
Entwurf der vorliegenden Verordnung; die endgültigen Fassungen legte sie diesem Ausschuss anlässlich seiner 
Sitzung am 6. Oktober 2017 vor. 

(3)  Aus der vom Antragsteller vorgelegten Dokumentation geht hervor, dass Senfsaatpulver die Kriterien für ein 
Lebensmittel gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) 
erfüllt. Außerdem wird der Stoff zwar nicht in erster Linie für den Pflanzenschutz verwendet, wenn er jedoch mit 
Wasser gemischt wird, kann das daraus entstehende Produkt zu Pflanzenschutzzwecken verwendet werden. 
Folglich sollte er als Grundstoff gelten. 

(4)  Die durchgeführten Prüfungen lassen den Schluss zu, dass Senfsaatpulver grundsätzlich den Anforderungen 
gemäß Artikel 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genügen dürfte, insbesondere hinsichtlich der geprüften 
und im Überprüfungsbericht der Kommission beschriebenen Anwendungen. Senfsaatpulver sollte daher als 
Grundstoff genehmigt werden. 

(5)  Gemäß Artikel 13 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 in Verbindung mit deren Artikel 6 und 
angesichts des derzeitigen wissenschaftlichen und technischen Kenntnisstands sind jedoch bestimmte Auflagen 
und Einschränkungen notwendig. 

(6) Gemäß Artikel 13 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 sollte der Anhang der Durchführungs
verordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (5) entsprechend geändert werden. 

(7)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) EFSA, 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for 

mustard seeds powder from Sinapis alba (Brassica alba), Brassica juncea and Brassica nigra for use in plant protection as fungicide. EFSA 
supporting publication 2017:EN-1169. 35 S. doi:10.2903/sp.efsa.2017. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN. 
(4) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

(5) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission vom 25. Mai 2011 zur Durchführung der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates hinsichtlich der Liste zugelassener Wirkstoffe (ABl. L 153 vom 11.6.2011, 
S. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Genehmigung eines Grundstoffs 

Der Stoff Senfsaatpulver wird als Grundstoff gemäß Anhang I genehmigt. 

Artikel 2 

Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 

Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß Anhang II der vorliegenden Verordnung geändert. 

Artikel 3 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. November 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG I 

Gebräuchliche Bezeich
nung, Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Datum der Genehmigung Sonderbestimmungen 

Senfsaatpulver Entfällt Lebensmittelqualität 4. Dezember 2017 Senfsaatpulver muss gemäß den besonderen Bedingungen angewandt werden, 
die in den Schlussfolgerungen des Überprüfungsberichts zu Senfsaatpulver  
(SANTE/11309/2017) und insbesondere in dessen Anlagen I und II enthalten 
sind. 

(1)  Nähere Angaben zur Identität, Spezifikation und Anwendungsweise des Grundstoffs sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.   
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ANHANG II 

In Teil C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird folgender Eintrag angefügt: 

Nummer Gebräuchliche Bezeich
nung, Kennnummern IUPAC-Bezeichnung Reinheit (1) Datum der Genehmigung Sonderbestimmungen 

„18 Senfsaatpulver Entfällt Lebensmittelqualität 4. Dezember 2017 Senfsaatpulver muss gemäß den besonderen Bedingungen ange
wandt werden, die in den Schlussfolgerungen des Überprüfungs
berichts zu Senfsaatpulver (SANTE/11309/2017) und insbeson
dere in dessen Anlagen I und II enthalten sind.“ 

(1)  Nähere Angaben zur Identität, Spezifikation und Anwendungsweise des Grundstoffs sind im betreffenden Überprüfungsbericht enthalten.   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2067 DER KOMMISSION 

vom 13. November 2017 

über die Nichtgenehmigung von Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) als Grundstoff 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das 

Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 19. Juni 2015 erhielt die Kommission gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 einen 
Antrag von Groupe Peyraud Nature auf Genehmigung des Gewürzes Capsicum spp. als Grundstoff. Dem Antrag 
waren die gemäß Artikel 23 Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erforderlichen Angaben 
beigefügt. 

(2)  Die Kommission ersuchte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) um 
wissenschaftliche Unterstützung. Die Behörde legte der Kommission am 10. Oktober 2016 einen technischen 
Bericht zu dem betreffenden Stoff (2) vor. Am 24. Januar 2017 unterbreitete die Kommission dem Ständigen 
Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel den Überprüfungsbericht (3) und den Entwurf der 
vorliegenden Verordnung über die Nichtgenehmigung von Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c); die 
endgültigen Fassungen legte sie dem Ausschuss anlässlich seiner Sitzung am 6. Oktober 2017 vor. 

(3)  Im Verlauf der von der Behörde durchgeführten Konsultation stimmte der Antragsteller zu, die Bezeichnung des 
Grundstoffs in Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) zu ändern. 

(4)  Aus der vom Antragsteller vorgelegten Dokumentation geht hervor, dass Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin 
E 160c) die Kriterien für ein Lebensmittel gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates (4) erfüllt und nicht in erster Linie für Pflanzenschutzzwecke verwendet wird. 

(5)  Im technischen Bericht der Behörde wurden Bedenken hinsichtlich der Exposition gegenüber dem Bestandteil 
Capsaicin und fehlenden Schätzungen der Exposition gegenüber Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) 
insbesondere durch den Einsatz von Pestiziden geäußert; folglich konnte die Bewertung der Risiken für 
Verwender, Arbeitnehmer, anwesende Personen und Nichtzielorganismen nicht abgeschlossen werden. 

(6)  Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zum Entwurf des Überprüfungsberichts Stellung zu nehmen. Die 
daraufhin vom Antragsteller vorgelegte Stellungnahme wurde eingehend geprüft. 

(7)  Die Bedenken in Bezug auf den Stoff konnten jedoch trotz der vom Antragsteller vorgebrachten Argumente nicht 
ausgeräumt werden. 

(8)  Es ist folglich, wie im Überprüfungsbericht der Kommission festgehalten, nicht erwiesen, dass die Anforderungen 
des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt sind. Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) 
sollte daher nicht als Grundstoff genehmigt werden. 

(9)  Diese Verordnung steht der Einreichung eines weiteren Antrags auf Genehmigung von Paprikaextrakt  
(Capsanthin, Capsorubin E 160c) als Grundstoff gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 
nicht entgegen. 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) Technical report on the outcome of the consultation with Member States and EFSA on the basic substance application for paprika 

extract, capsanthin, capsorubin E 160 c (admissibility accepted when named Capsicum spp. spice) for use in plant protection as repellent 
various invertebrates, mammals and birds. EFSA supporting publication 2016:EN-1096. 54 S. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


(10)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Paprikaextrakt (Capsanthin, Capsorubin E 160c) wird nicht als Grundstoff genehmigt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. November 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2068 DER KOMMISSION 

vom 13. November 2017 

über die Nichtgenehmigung von Kaliumsorbat als Grundstoff gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates über das Inverkehrbringen von 

Pflanzenschutzmitteln 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 23 Absatz 5 in Verbindung mit Artikel 13 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 9. Oktober 2015 erhielt die Kommission von Decco Ibérica Post Cosecha S.A.U. einen Antrag gemäß 
Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 auf Genehmigung von Kaliumsorbat als Grundstoff. 
Am 14. Juli 2016 erhielt die Kommission einen aktualisierten Antrag. Dem Antrag waren die gemäß Artikel 23 
Absatz 3 Unterabsatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erforderlichen Angaben beigefügt. 

(2)  Die Kommission ersuchte die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (im Folgenden die „Behörde“) um 
wissenschaftliche Unterstützung. Die Behörde legte der Kommission am 12. Mai 2017 einen technischen Bericht 
zu Kaliumsorbat (2) vor. Am 20. Juli 2017 unterbreitete die Kommission dem Ständigen Ausschuss für Pflanzen, 
Tiere, Lebensmittel und Futtermittel den Überprüfungsbericht (3) und den Entwurf der vorliegenden Verordnung 
über die Nichtgenehmigung von Kaliumsorbat; die endgültigen Fassungen legte sie diesem Ausschuss anlässlich 
seiner Sitzung am 6. Oktober 2017 vor. 

(3)  Aus der vom Antragsteller vorgelegten Dokumentation geht hervor, dass Kaliumsorbat die Kriterien für ein 
Lebensmittel gemäß Artikel 2 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) 
erfüllt. 

(4)  Im technischen Bericht der Behörde werden jedoch Bedenken hinsichtlich der Exposition gegenüber Kaliumsorbat 
insbesondere durch Rückstände von Pestiziden geäußert. Die Behörde kam zu dem Schluss, dass nur 
unzureichende Informationen über Rückstände vorlagen, und konnte folglich keine verlässliche Bewertung des 
Risikos für die Verbraucher durchführen. Ein Überschreiten der vorläufigen annehmbaren Tagesdosis von 
Kaliumsorbat aufgrund der zusätzlichen Exposition der Verbraucher gegenüber Rückständen von Kaliumsorbat 
enthaltenden Pestiziden kann nicht ausgeschlossen werden. 

(5)  Die Kommission forderte den Antragsteller auf, zum technischen Bericht der Behörde und zum Entwurf des 
Überprüfungsberichts Stellung zu nehmen. Der Antragsteller übermittelte keine Stellungnahme. 

(6)  Es ist folglich, wie im Überprüfungsbericht der Kommission festgehalten, nicht erwiesen, dass die Anforderungen 
des Artikels 23 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 erfüllt sind. Kaliumsorbat sollte daher nicht als Grundstoff 
genehmigt werden. 

(7)  Diese Verordnung steht der Einreichung eines weiteren Antrags auf Genehmigung von Kaliumsorbat als 
Grundstoff gemäß Artikel 23 Absatz 3 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 nicht entgegen. 

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) EFSA (Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit), 2017. Technical report on the outcome of the consultation with Member States 

and EFSA on the basic substance application for potassium sorbate for use in plant protection as fungicide on citrus, stone and pome 
fruits. EFSA supporting publication 2017:EN-1232. 53 S. doi:10.2903/sp.efsa.2017.EN-1232. 

(3) http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN 
(4) Verordnung (EG) Nr. 178/2002 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 28. Januar 2002 zur Festlegung der allgemeinen 

Grundsätze und Anforderungen des Lebensmittelrechts, zur Errichtung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit und zur 
Festlegung von Verfahren zur Lebensmittelsicherheit (ABl. L 31 vom 1.2.2002, S. 1). 

http://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-database/public/?event=activesubstance.selection&language=EN


HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Kaliumsorbat wird nicht als Grundstoff genehmigt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. November 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) 2017/2069 DER KOMMISSION 

vom 13. November 2017 

zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Verlängerung des 
Genehmigungszeitraums für die Wirkstoffe Flonicamid (IKI-220), Metalaxyl, Penoxsulam und 

Proquinazid 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 
über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 
91/414/EWG des Rates (1), insbesondere auf Artikel 17 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  In Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 der Kommission (2) sind die Wirkstoffe 
aufgeführt, die als gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 genehmigt gelten. 

(2)  Es wurden Anträge auf Erneuerung der Genehmigung der in der vorliegenden Verordnung aufgeführten 
Wirkstoffe gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission (3) gestellt. Aus Gründen, 
die der Antragsteller nicht zu verantworten hat, kann die Genehmigung für diese Wirkstoffe allerdings auslaufen, 
bevor eine Entscheidung über die Erneuerung der Genehmigung getroffen wurde. Daher ist es erforderlich, den 
Genehmigungszeitraum für diese Wirkstoffe gemäß Artikel 17 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 zu 
verlängern. 

(3)  Angesichts des Zeit- und Ressourcenaufwands, der für die Bewertung der Anträge auf Erneuerung der 
Genehmigung zahlreicher Wirkstoffe erforderlich ist, deren Genehmigungen im Zeitraum von 2019 bis 2021 
auslaufen, wurde mit dem Durchführungsbeschluss C(2016) 6104 der Kommission (4) ein Arbeitsprogramm 
erstellt, in dem ähnliche Wirkstoffe zusammengefasst und Prioritäten auf der Grundlage der Sicherheitsbedenken 
im Hinblick auf die Gesundheit von Mensch und Tier oder die Umwelt gesetzt werden, wie in Artikel 18 der 
Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 vorgesehen. 

(4)  Da die in der vorliegenden Verordnung aufgeführten Wirkstoffe nicht Gegenstand einer vorrangigen Bewertung 
gemäß dem Durchführungsbeschluss C(2016) 6104 sind, sollte der Genehmigungszeitraum um zwei bzw. drei 
Jahre verlängert werden, wobei Folgendes zu berücksichtigen ist: das derzeitige Ablaufdatum der Genehmigung, 
die Tatsache, dass gemäß Artikel 6 Absatz 3 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 die ergänzenden 
Dossiers für Wirkstoffe spätestens 30 Monate vor Ablauf der Genehmigung einzureichen sind, die Notwendigkeit, 
eine ausgewogene Zuständigkeits- und Arbeitsaufteilung zwischen den als Berichterstatter und Mitberichterstatter 
fungierenden Mitgliedstaaten zu gewährleisten, sowie die für die Bewertung und Beschlussfassung verfügbaren 
Ressourcen. Daher ist es angezeigt, den Genehmigungszeitraum für den Wirkstoff Proquinazid um zwei Jahre und 
die Genehmigungszeiträume für die Wirkstoffe Flonicamid (IKI-220), Metalaxyl und Penoxsulam um drei Jahre zu 
verlängern. 

(5)  Angesichts der Zielsetzung des Artikels 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird die Kommission 
in Fällen, in denen nicht spätestens 30 Monate vor Ablauf der im Anhang der vorliegenden Verordnung 
niedergelegten Frist ein ergänzendes Dossier gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 eingereicht 
wird, das Datum des Auslaufens der Genehmigung auf das gleiche Datum, das vor dem Erlass der vorliegenden 
Verordnung galt, oder auf das frühestmögliche Datum danach festsetzen. 

(6)  Angesichts der Zielsetzung des Artikels 17 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 wird die Kommission 
in Fällen, in denen sie eine Verordnung erlässt, mit der die Genehmigung für einen im Anhang der vorliegenden 
Verordnung genannten Wirkstoff nicht erneuert wird, weil die Genehmigungskriterien nicht erfüllt sind, das 
Datum des Auslaufens der Genehmigung auf das spätere der folgenden Daten festsetzen: entweder auf das gleiche 
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(1) ABl. L 309 vom 24.11.2009, S. 1. 
(2) ABl. L 153 vom 11.6.2011, S. 1. 
(3) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 844/2012 der Kommission vom 18. September 2012 zur Festlegung der notwendigen 

Bestimmungen für das Erneuerungsverfahren für Wirkstoffe gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments 
und des Rates über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln (ABl. L 252 vom 19.9.2012, S. 26). 

(4) Durchführungsbeschluss der Kommission vom 28. September 2016 zur Erstellung eines Arbeitsprogramms für die Bewertung der 
Anträge auf Erneuerung der Genehmigung von Wirkstoffen, die 2019, 2020 und 2021 auslaufen, gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. C 357 vom 29.9.2016, S. 9). 



Datum, das vor dem Erlass der vorliegenden Verordnung galt, oder auf das Datum des Inkrafttretens der 
Verordnung, mit der die Genehmigung für den Wirkstoff nicht erneuert wird. In Fällen, in denen die Kommission 
eine Verordnung zur Erneuerung der Genehmigung für einen der im Anhang der vorliegenden Verordnung 
genannten Wirkstoffe erlässt, wird sie sich bemühen, entsprechend den gegebenen Umständen den 
Geltungsbeginn auf das frühestmögliche Datum festzusetzen. 

(7)  Die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 sollte daher entsprechend geändert werden. 

(8)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses 
für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Der Anhang der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird gemäß dem Anhang der vorliegenden Verordnung 
geändert. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem 
Mitgliedstaat. 

Brüssel, den 13. November 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  

14.11.2017 L 295/52 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



ANHANG 

Teil A des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 wird wie folgt geändert:  

1. In Spalte 6 (Befristung der Zulassung) des Eintrags 301 zu Penoxsulam wird das Datum durch „31. Juli 2023“ ersetzt;  

2. in Spalte 6 (Befristung der Zulassung) des Eintrags 302 zu Proquinazid wird das Datum durch „31. Juli 2022“ ersetzt;  

3. in Spalte 6 (Befristung der Zulassung) des Eintrags 304 zu Metalaxyl wird das Datum durch „30. Juni 2023“ ersetzt;  

4. in Spalte 6 (Befristung der Zulassung) des Eintrags 305 zu Flonicamid (IKI-220) wird das Datum durch „31. August 
2023“ ersetzt.  
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BESCHLÜSSE 

BESCHLUSS (EU) 2017/2070 DES RATES 

vom 6. November 2017 

zur Ernennung eines von der Republik Finnland vorgeschlagenen stellvertretenden Mitglieds des 
Ausschusses der Regionen 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 305, 

auf Vorschlag der finnischen Regierung, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 26. Januar 2015, 5. Februar 2015 und 23. Juni 2015 die Beschlüsse (EU) 2015/116 (1), (EU) 
2015/190 (2) und (EU) 2015/994 (3) zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis 25. Januar 2020 erlassen. 

(2)  Infolge des Ablaufs der Amtszeit von Herrn Wille VALVE ist der Sitz eines stellvertretenden Mitglieds des 
Ausschusses der Regionen frei geworden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Ernannt wird zum stellvertretenden Mitglied des Ausschusses der Regionen für die verbleibende Amtszeit, d. h. bis zum 
25. Januar 2020: 

—  Herr Tony WIKSTRÖM, Ledamot i Ålands lagting. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 6. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Der Präsident 
T. TAMM  
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(1) Beschluss (EU) 2015/116 des Rates vom 26. Januar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 20 vom 27.1.2015, S. 42). 

(2) Beschluss (EU) 2015/190 des Rates vom 5. Februar 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 31 vom 7.2.2015, S. 25). 

(3) Beschluss (EU) 2015/994 des Rates vom 23. Juni 2015 zur Ernennung der Mitglieder des Ausschusses der Regionen und ihrer 
Stellvertreter für den Zeitraum vom 26. Januar 2015 bis zum 25. Januar 2020 (ABl. L 159 vom 25.6.2015, S. 70). 



BESCHLUSS (GASP) 2017/2071 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Ernennung des Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die 
Krise in Georgien 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 33 und Artikel 31 Absatz 2, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Rat hat am 8. Juli 2014 den Beschluss 2014/438/GASP (1) zur Ernennung von Herrn Herbert SALBER zum 
Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien angenommen. 

(2) Der Rat hat am 17. Februar 2017 den Beschluss (GASP) 2017/299 (2) zur Verlängerung des Mandats des Sonder
beauftragten der EU für den Südkaukasus und die Krise in Georgien bis zum 30. Juni 2018 angenommen. 

(3)  Infolge der Ernennung von Herrn Herbert SALBER in ein anderes Amt sollte Herr Toivo KLAAR ab dem 
13. November 2017 zum Sonderbeauftragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in 
Georgien ernannt werden. 

(4)  Der Sonderbeauftragte wird das Mandat in einer Situation ausüben, die sich verschlechtern kann und die 
Erreichung der Ziele des auswärtigen Handelns der Union nach Artikel 21 des Vertrags behindern könnte — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Das Mandat von Herrn Herbert SALBER als Sonderbeauftragter der Europäischen Union für den Südkaukasus und 
die Krise in Georgien wird zum 15. August 2017 beendet. 

(2) Herr Toivo KLAAR wird für den Zeitraum vom 13. November 2017 bis zum 30. Juni 2018 zum Sonderbeauf
tragten der Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien ernannt. Er wird sein Mandat im 
Einklang mit dem Beschluss (GASP) 2017/299 ausüben. 

(3) Der Rat kann auf der Grundlage einer Bewertung des Politischen und Sicherheitspolitischen Komitees und auf 
Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik beschließen, dass das Mandat des Sonder
beauftragten eher endet. 

Artikel 2 

Die Ausgaben für die administrative Kontinuität zwischen den Mandaten der Sonderbeauftragten im Zeitraum vom 
15. August 2017 bis zum 12. November 2017 werden von dem als finanzieller Bezugsrahmen dienenden Betrag 
abgedeckt, der in Artikel 5 Absatz 1 des Beschlusses (GASP) 2017/299 festgelegt ist. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 
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(1) Beschluss 2014/438/GASP des Rates vom 8. Juli 2014 zur Änderung und Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der 
Europäischen Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien (ABl. L 200 vom 9.7.2014, S. 11). 

(2) Beschluss (GASP) 2017/299 des Rates vom 17. Februar 2017 zur Verlängerung des Mandats des Sonderbeauftragten der Europäischen 
Union für den Südkaukasus und die Krise in Georgien (ABl. L 43 vom 21.2.2017, S. 214). 



Artikel 1 Absatz 1 und Artikel 2 gelten ab dem 15. August 2017. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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BESCHLUSS (GASP) 2017/2072 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Aktualisierung und Änderung der Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften, für 
die die Artikel 2, 3 und 4 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung 
besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gelten, und zur Änderung des 

Beschlusses (GASP) 2017/1426 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 27. Dezember 2001 hat der Rat den Gemeinsamen Standpunkt 2001/931/GASP (1) angenommen 

(2)  Am 4. August 2017 hat der Rat den Beschluss (GASP) 2017/1426 (2) zur Aktualisierung der Liste der Personen, 
Vereinigungen und Körperschaften, für die die Artikel 2, 3 und 4 des Gemeinsamen Standpunkts 
2001/931/GASP gelten, (im Folgenden „Liste“) angenommen. 

(3)  Der Rat hat festgestellt, dass für eine bestimmte Körperschaft keine Gründe mehr dafür vorliegen, sie weiterhin 
auf der Liste zu führen. 

(4)  Die Liste sollte daher entsprechend aktualisiert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN 

Artikel 1 

Der Anhang des Beschlusses (GASP) 2017/1426 wird gemäß dem Anhang des vorliegenden Beschlusses geändert. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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(1) Gemeinsamer Standpunkt 2001/931/GASP des Rates vom 27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 93). 

(2) Beschluss (GASP) 2017/1426 des Rates vom 4. August 2017 zur Aktualisierung der Liste der Personen, Vereinigungen und 
Körperschaften, für die die Artikel 2, 3 und 4 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung besonderer 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus gelten, und zur Aufhebung des Beschlusses (GASP) 2017/154 (ABl. L 204 vom 5.8.2017, 
S. 95). 



ANHANG 

Folgende Körperschaft wird von der Liste im Anhang des Beschlusses (GASP) 2017/1426 gestrichen:  

II. VEREINIGUNGEN UND KÖRPERSCHAFTEN 

„18.  ‚Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia‘ — ‚FARC‘ (‚Revolutionäre Streitkräfte Kolumbiens‘).“  
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BESCHLUSS (GASP) 2017/2073 DES RATES 

vom 13. November 2017 

zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP über die Anwendung besonderer 
Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 27. Dezember 2001 hat der Rat den Gemeinsamen Standpunkt 2001/931/GASP (1) angenommen. 

(2)  Der Rat hat festgestellt, dass keine Gründe mehr dafür vorliegen, eine bestimmte Körperschaft weiterhin auf der 
Liste der Personen, Vereinigungen und Körperschaften zu führen, für die die Artikel 2, 3 und 4 des Gemeinsamen 
Standpunkts 2001/931/GASP gelten. Die Anwendung der restriktiven Maßnahmen gegenüber dieser Körperschaft 
wurde durch den Beschluss (GASP) 2016/1711 des Rates (2) ausgesetzt. 

(3)  Der Gemeinsame Standpunkt 2001/931/GASP sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 5 Absatz 2 des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP wird gestrichen. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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(1) Gemeinsamer Standpunkt 2001/931/GASP des Rates vom 27. Dezember 2001 über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur 
Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 344 vom 28.12.2001, S. 93). 

(2) Beschluss (GASP) 2016/1711 des Rates vom 27. September 2016 zur Änderung des Gemeinsamen Standpunkts 2001/931/GASP des 
Rates über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Bekämpfung des Terrorismus (ABl. L 259 I vom 27.9.2016, S. 3.). 



BESCHLUSS (GASP) 2017/2074 DES RATES 

vom 13. November 2017 

über restriktive Maßnahmen angesichts der Lage in Venezuela 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Europäische Union, insbesondere auf Artikel 29, 

auf Vorschlag der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und Sicherheitspolitik, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die Union ist nach wie vor tief besorgt über die anhaltende Beeinträchtigung der Demokratie, der Rechtsstaat
lichkeit und der Menschenrechte in Venezuela. 

(2)  Am 15. Mai 2017 hat der Rat Schlussfolgerungen angenommen, in denen alle politischen Akteure und 
Institutionen Venezuelas aufgefordert werden, in konstruktiver Weise und unter uneingeschränkter Achtung der 
Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, der demokratischen Institutionen und der Gewaltenteilung auf eine 
Lösung der Krise im Land hinzuarbeiten. Er hat zudem darauf hingewiesen, dass die Freilassung inhaftierter 
politischer Gegner und die Achtung der verfassungsmäßigen Rechte ebenfalls wichtige Schritte sind, die Vertrauen 
schaffen und dazu beitragen, die politische Stabilität in dem Land wiederherzustellen. 

(3)  Die Union hat wiederholt ihre uneingeschränkte Unterstützung für die Bemühungen in Venezuela bekundet, einen 
dringend notwendigen, konstruktiven und wirksamen Dialog zwischen der Regierung und der parlamentarischen 
Mehrheit in Venezuela zu ermöglichen, um so die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass die vielschichtigen 
Herausforderungen, vor denen das Land steht, friedlich bewältigt werden. 

(4)  Die Union hat die Erleichterung der externen Zusammenarbeit, mit der den dringendsten Bedürfnissen der 
Bevölkerung entsprochen werden soll, nachdrücklich unterstützt und sich unter anderem durch die Unterstützung 
entsprechender regionaler und internationaler Bemühungen in vollem Umfang dafür eingesetzt, Venezuela bei der 
Suche nach friedlichen und demokratischen Lösungen zu helfen. 

(5)  Am 26. Juli 2017 hat die Union ihre Besorgnis über die zahlreichen Berichte über Menschenrechtsverletzungen 
und übermäßige Gewaltanwendung bekundet und die venezolanischen Behörden aufgefordert, die Verfassung von 
Venezuela (im Folgenden „Verfassung“) und die Rechtsstaatlichkeit zu achten und dafür Sorge zu tragen, dass die 
Grundrechte und -freiheiten, einschließlich des Rechts auf friedliche Demonstration, gewährleistet werden. 

(6)  Am 2. August 2017 hat die Union ihrem tiefen Bedauern über die Entscheidung der venezolanischen Regierung 
Ausdruck verliehen, Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung durchzuführen; diese Entscheidung hat 
die Krise in Venezuela langfristig verschlimmert und es besteht die Gefahr, dass andere in der Verfassung 
vorgesehene rechtmäßige Institutionen wie die Nationalversammlung untergraben werden. Die Union hat alle 
Seiten zum Gewaltverzicht und alle Behörden zur uneingeschränkten Achtung aller Menschenrechte aufgefordert 
und ihre Bereitschaft bekundet, in einer Weise behilflich zu sein, die den Alltag der venezolanischen Bevölkerung 
in jedem Fall erleichtern könnte, jedoch zugleich darauf hingewiesen, dass sie bereit ist, ihre Reaktion schrittweise 
zu verstärken, sollten die demokratischen Grundsätze weiter untergraben und die Verfassung missachtet werden. 

(7)  In diesem Zusammenhang sollten im Einklang mit der Erklärung der Union vom 2. August 2017 gezielte 
restriktive Maßnahmen gegen bestimmte natürliche und juristische Personen, die für schwere Menschenrechtsver
letzungen oder-verstöße oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition 
verantwortlich sind, sowie gegen Personen, Organisationen und Einrichtungen, deren Handlungen, politische 
Maßnahmen oder Tätigkeiten die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela untergraben, und gegen 
mit ihnen in Verbindung stehende Personen, Organisationen und Einrichtungen verhängt werden. 

(8)  Darüber hinaus erscheint es in Anbetracht der Gefahr weiterer Gewalttätigkeiten, übermäßiger Gewaltanwendung 
und Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße angebracht, restriktive Maßnahmen in Form eines 
Waffenembargos zu verhängen sowie zu interner Repression verwendbarer Ausrüstung spezifische Restriktionen 
aufzuerlegen und den Missbrauch von Telekommunikationsgerät zu verhindern. 

(9)  Die restriktiven Maßnahmen sollten schrittweise eingeführt werden sowie zielgerichtet, flexibel und reversibel 
sein, ohne dass die breite Bevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird, und sollten darauf abzielen, einen 
glaubwürdigen und bedeutsamen Prozess zu fördern, der zu einer friedlichen Lösung auf dem Verhandlungsweg 
führen kann. 
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(10)  Für die Durchführung bestimmter Maßnahmen ist ein weiteres Tätigwerden der Union erforderlich — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

KAPITEL I 

AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN 

Artikel 1 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern aller 
Art, einschließlich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechender Ersatzteile an bzw. nach Venezuela durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten aus oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sind unabhängig 
davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, untersagt. 

(2) Es ist untersagt, 

a)  technische Hilfe, Vermittlungsdienste und andere Dienste im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten und der 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung von Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern aller Art 
einschließlich Waffen und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer Ausrüstung und 
entsprechender Ersatzteile unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische Personen, Organisationen oder 
Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela zu erbringen; 

b)  Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen 
und Ausfuhrkreditversicherungen sowie Versicherungen und Rückversicherungen für den Verkauf, die Lieferung, die 
Weitergabe oder die Ausfuhr von Rüstungsgütern und dazugehörigen Gütern oder für die Erbringung von damit 
verbundener technischer Hilfe, von Vermittlungsdiensten und sonstigen Diensten mittelbar oder unmittelbar für 
jedwede Person, Organisation oder Einrichtung in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela bereitzustellen. 

Artikel 2 

Die Verbote gemäß Artikel 1 gelten nicht für die Erfüllung von vor dem 13. November 2017 geschlossenen Verträgen 
oder für Nebenverträge, die für die Erfüllung dieser Verträge erforderlich sind, wenn sie mit dem Gemeinsamen 
Standpunkt 2008/944/GASP des Rates (1) und insbesondere den in dessen Artikel 2 genannten Kriterien in Einklang 
stehen und wenn die natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die den Vertrag erfüllen 
wollen, den Vertrag der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem sie niedergelassen sind, innerhalb von fünf 
Arbeitstagen ab dem Datum des Inkrafttretens dieses Beschlusses angezeigt haben. 

Artikel 3 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von zur internen Repression verwendbarer 
Ausrüstung an bzw. nach Venezuela durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet der 
Mitgliedstaaten aus oder unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeugen sind unabhängig 
davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, untersagt. 

(2) Es ist untersagt, 

a)  technische Hilfe, Vermittlungsdienste und andere Dienste von zur internen Repression verwendbarer Ausrüstung, 
Bereitstellung, Herstellung, Wartung und Verwendung unmittelbar oder mittelbar an natürliche oder juristische 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela zu erbringen; 

b)  Finanzmittel oder Finanzhilfen von zur internen Repression verwendbarer Ausrüstung, insbesondere Zuschüsse, 
Darlehen und Ausfuhrkreditversicherungen, sowie Versicherungen und Rückversicherungen für den Verkauf, die 
Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr solcher Ausrüstung oder für damit zusammenhängende technische Hilfe, 
Vermittlungsdienste und sonstige Dienste unmittelbar oder mittelbar an die Personen, Organisationen und 
Einrichtungen in Venezuela oder zur Verwendung in Venezuela bereitzustellen; 

(3) Die Union ergreift die notwendigen Maßnahmen, um festzulegen, welche Artikel von dem vorliegenden Artikel 
erfasst werden. 
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Artikel 4 

(1) Artikel 1 und 3 finden keine Anwendung auf 

a)  den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von nichtletaler militärischer Ausrüstung oder zu 
interner Repression verwendbarer Ausrüstung, die ausschließlich humanitären oder Schutzzwecken dient oder für 
Programme der Vereinten Nationen (VN) und der Union und ihren Mitgliedstaaten oder regionaler und subregionaler 
Organisationen zum Aufbau von Institutionen bestimmt ist, oder von Material, das für Krisenbewältigungsope
rationen der VN und der Union oder regionaler und subregionaler Organisationen bestimmt ist; 

b)  den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Minenräumungsgeräten und Material zur 
Verwendung bei Minenräumungsaktionen; 

c)  die Wartung von nichtletaler militärischer Ausrüstung, die von der Marine und der Küstenwache Venezuelas 
verwendet werden könnte und die ausschließlich Zwecken des Grenzschutzes, der regionalen Stabilität und das 
Abfangen von Betäubungsmitteln; 

d)  die Bereitstellung von Finanzmitteln und Finanzhilfen im Zusammenhang mit Ausrüstung und Material gemäß 
Buchstaben a, b und c; 

e)  die Bereitstellung technischer Hilfe im Zusammenhang mit Ausrüstung und Material gemäß Buchstaben a, b und c, 

unter der Voraussetzung, dass diese Ausfuhren vorab von der jeweils zuständigen Behörde genehmigt wurden. 

(2) Artikel 1 und 3 gelten nicht für Schutzkleidung, einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelmen, die von 
VN-Personal, Personal der Union oder ihrer Mitgliedstaaten, von Medienvertretern, humanitärem Hilfspersonal und Ent
wicklungshilfepersonal sowie zugehörigem Personal ausschließlich zum persönlichen Gebrauch vorübergehend nach 
Venezuela ausgeführt werden. 

Artikel 5 

(1) Der Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von Ausrüstung, Technologie oder Software, die in 
erster Linie für die Nutzung zur Überwachung und Abhörung des Internet und von Telefongesprächen in Mobilfunk- 
oder Festnetzen in Venezuela durch das venezolanische Regime oder in dessen Namen bestimmt ist, einschließlich der 
Erbringung von Dienstleistungen zur Überwachung oder zum Abhören des Telefonverkehrs oder des Internets, sowie die 
Erbringung von Finanzhilfe und technischer Hilfe bei Installation, Betrieb oder Anpassung dieser Ausrüstung, 
Technologie oder Software an den neuesten Stand durch Staatsangehörige der Mitgliedstaaten oder vom Hoheitsgebiet 
der Mitgliedstaaten aus sind untersagt. 

(2) Abweichend von Absatz 1 können Mitgliedstaaten den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr 
von Ausrüstung, Technologie oder Software, einschließlich der Erbringung von Dienstleistungen zur Überwachung oder 
zum Abhören des Telefonverkehrs oder des Internets, sowie die damit zusammenhängende Erbringung von Finanzhilfe 
und technischer Hilfe nach Absatz 1 genehmigen, wenn sie hinreichende Gründe für die Feststellung haben, dass die 
Ausrüstung, Technologie oder Software nicht zur internen Repression in Venezuela durch die Regierung Venezuelas, ihre 
öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen oder Agenturen oder Personen oder Organisationen, die in ihrem Namen oder 
auf ihre Weisung handeln, verwendet würde. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über nach diesem Absatz 
erteilte Genehmigungen innerhalb von vier Wochen nach deren Erteilung. 

(3) Die Union trifft die notwendigen Maßnahmen, um festzulegen, welche Güter unter diesen Artikel fallen. 

KAPITEL II 

EINREISEBESCHRÄNKUNGEN 

Artikel 6 

(1) Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maßnahmen, um zu verhindern, dass folgende in Anhang I 
aufgeführte Personen in ihr Hoheitsgebiet einreisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen: 

a)  natürliche Personen, die für schwere Menschenrechtsverletzungen oder -verstöße oder Repressionen gegen die 
Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition in Venezuela verantwortlich sind; oder 
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b)  natürliche Personen, deren Handlungen, politische Maßnahmen oder Tätigkeiten auf andere Weise die Demokratie 
oder die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela untergraben. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eigenen Staatsangehörigen die Einreise in ihr 
Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) Absatz 1 lässt die Fälle unberührt, in denen für einen Mitgliedstaat eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, 
und zwar 

a)  als Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organisation; 

b)  als Gastland einer internationalen Konferenz, die von den VN einberufen wurde oder unter deren Schirmherrschaft 
steht; 

c)  im Rahmen einer multilateralen Übereinkunft, die Vorrechte und Immunitäten verleiht; oder 

d)  im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat Vatikanstadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags. 

(4) Absatz 3 gilt auch in den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat Gastland der Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist. 

(5) Der Rat ist in allen Fällen, in denen ein Mitgliedstaat eine Ausnahme aufgrund des Absatzes 3 oder 4 gewährt, 
ordnungsgemäß zu unterrichten. 

(6) Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen von den Maßnahmen nach Absatz 1 in den Fällen zulassen, in denen die 
Reise aufgrund einer humanitären Notlage oder in Ausnahmefällen aufgrund der Teilnahme an Tagungen auf zwischen
staatlicher Ebene sowie an Tagungen, die von der Union unterstützt werden oder von einem Mitgliedstaat, der zu dem 
Zeitpunkt den OSZE-Vorsitz innehat, ausgerichtet werden, gerechtfertigt ist, wenn dort ein politischer Dialog geführt 
wird, der Demokratie, den Menschenrechten und der Rechtsstaatlichkeit in Venezuela unmittelbar dient. 

(7) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 6 zulassen möchte, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die 
Ausnahme gilt als gewährt, wenn nicht von einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Rates innerhalb von zwei 
Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung über die vorgeschlagene Ausnahme schriftlich ein Einwand erhoben wird. 
Wenn von einem Mitglied oder mehreren Mitgliedern des Rates ein Einwand erhoben wird kann der Rat mit 
qualifizierter Mehrheit beschließen, die vorgeschlagene Ausnahme zu gewähren. 

(8) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 3, 4, 6 und 7 den in Anhang I aufgeführten 
Personen die Einreise in oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die Genehmigung ausschließlich 
für den Zweck, für den sie erteilt wurde, und für die davon betroffenen Personen. 

KAPITEL III 

EINFRIEREN VON GELDERN UND WIRTSCHAFTLICHEN RESSOURCEN 

Artikel 7 

(1) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die sich im Besitz oder im Eigentum, in der Verfügungsgewalt 
oder unter der Kontrolle befinden von im Anhang aufgeführten 

a) natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, die für schwere Menschenrechtsver
letzungen oder -verstöße oder Repressionen gegen die Zivilgesellschaft und die demokratische Opposition in 
Venezuela verantwortlich sind, 

b)  natürlichen und juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen, deren Handlungen, politische Maßnahmen 
oder Tätigkeiten auf andere Weise die Demokratie oder die Rechtsstaatlichkeit in Venezuela untergraben, 

werden eingefroren. 

(2) Sämtliche Gelder und wirtschaftlichen Ressourcen, die sich im Besitz oder im Eigentum, in der Verfügungsgewalt 
oder unter der Kontrolle befinden von im Anhang aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen 
oder Einrichtungen, die mit Personen, Organisationen und Einrichtungen nach Absatz 1 in Verbindung stehen, werden 
eingefroren. 

(3) Den in Anhang I oder II aufgeführten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen 
dürfen weder unmittelbar noch mittelbar Gelder oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 
zugutekommen. 
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(4) Die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats kann unter den ihr angemessen erscheinenden Bedingungen die 
Freigabe oder die Bereitstellung bestimmter eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nachdem 
sie festgestellt hat, dass diese Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen 

a)  zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der in Anhang I oder II aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen oder Einrichtungen und unterhaltsberechtigten Familienangehörigen der natürlichen Personen — 
unter anderem für die Bezahlung von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizinischer 
Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen — notwendig sind; 

b)  ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Erstattung von Kosten im Zusammenhang mit der 
Erbringung juristischer Dienstleistungen dienen; 

c)  ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskosten für die routinemäßige Verwahrung oder 
Verwaltung eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen; 

d)  für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vorausgesetzt, die jeweils zuständige Behörde hat den 
zuständigen Behörden der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei Wochen vor Erteilung der 
Genehmigung mitgeteilt, aus welchen Gründen sie der Auffassung ist, dass eine Sondergenehmigung erteilt werden 
sollte, oder 

e)  auf Konten oder von Konten einer diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation 
überwiesen werden sollen, die Immunitäten nach dem Völkerrecht genießt, soweit diese Zahlungen für amtliche 
Zwecke dieser diplomatischen oder konsularischen Mission oder internationalen Organisation bestimmt sind. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission über die Genehmigungen, die 
er nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(5) Abweichend von Absätzen 1 und 2 können die zuständigen Behörden eines Mitgliedstaats die Freigabe bestimmter 
eingefrorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt 
sind: 

a)  Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem 
Datum ergangen ist, an dem eine natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung nach Absatz 1 
oder 2 in Anhang I oder II aufgenommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem Datum in der Union 
ergangenen gerichtlichen oder behördlichen Entscheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in dem 
betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung; 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvor
schriften über die Rechte des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen verwendet, die durch eine 
solche Entscheidung gesichert sind oder deren Bestehen in einer solchen Entscheidung anerkannt worden ist; 

c)  die Entscheidung begünstigt nicht eine in Anhang I oder II aufgeführte natürliche oder juristische Person, 
Organisation oder Einrichtung; und 

d)  die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur öffentlichen Ordnung des betreffenden 
Mitgliedstaats. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten und die Kommission von den Genehmigungen, die 
er nach Maßgabe dieses Absatzes erteilt hat. 

(6) Absätze 1 und 2 steht dem nicht entgegen, dass eine in Anhang I oder II aufgeführte natürliche oder juristische 
Person, Organisation oder Einrichtung Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die 
von einer in Anhang I oder II aufgeführten natürlichen oder juristischen Person, Organisation oder Einrichtung vor dem 
Tag geschlossen wurden bzw. entstanden sind, an dem diese natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung in den Anhang aufgenommen wurde, sofern der jeweilige Mitgliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung 
nicht gegen Absatz 3 verstößt. 

(7) Absatz 3 gilt nicht für eine auf eingefrorenen Konten erfolgte Gutschrift von 

a)  Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten; 

b)  Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder Verpflichtungen, die vor dem Zeitpunkt geschlossen 
wurden oder entstanden sind, ab dem diese Konten den Maßnahmen nach den Absätzen 1, 2 und 3 unterliegen; oder 

c)  Zahlungen aufgrund gerichtlicher, behördlicher oder schiedsgerichtlicher Entscheidungen, die in der Union erlassen 
wurden oder in dem betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbar sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin den Maßnahmen nach Absatz 1 oder 2 unterliegen. 
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KAPITEL IV 

ALLGEMEINE UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Artikel 8 

(1) Der Rat erstellt und ändert einstimmig die Liste in den Anhängen I und II auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder 
des Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik. 

(2) Der Rat setzt die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder Einrichtung entweder auf 
direktem Weg, falls ihre Anschrift bekannt ist, oder durch die Veröffentlichung einer Bekanntmachung von dem 
Beschluss nach Absatz 1 und den Gründen für die Aufnahme in die Liste in Kenntnis, und gibt dabei dieser Person, 
Organisation oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden wesentliche neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat den 
Beschluss nach Absatz 1 und unterrichtet die betreffende natürliche oder juristische Person, Organisation oder 
Einrichtung entsprechend. 

Artikel 9 

(1) In den Anhängen I und II werden die Gründe angegeben, aus denen die natürlichen oder juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen im Sinne des Artikels 6 Absatz 1 und des Artikels 7 Absatz 1 sowie des Artikels 7 
Absatz 2 in die Liste aufgenommen worden sind. 

(2) Die Anhänge I und II enthalten ferner die zur Identifizierung der betreffenden natürlichen oder juristischen 
Personen, Organisationen oder Einrichtungen erforderlichen Angaben, soweit diese verfügbar sind. Bei natürlichen 
Personen können diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, 
Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. 
Bei juristischen Personen, Organisationen oder Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der 
Registrierung, Registriernummer und Geschäftsort umfassen. 

Artikel 10 

Es ist untersagt, wissentlich und vorsätzlich an Aktivitäten teilzunehmen, mit denen die Umgehung der Maßnahmen 
nach diesem Beschluss bezweckt oder bewirkt wird. 

Artikel 11 

Ansprüche im Zusammenhang mit Verträgen und Transaktionen, deren Erfüllung bzw. Durchführung von den mit 
diesem Beschluss verhängten Maßnahmen unmittelbar oder mittelbar, ganz oder teilweise berührt wird, darunter 
Schadensersatzansprüche und sonstige derartige Ansprüche, wie etwa Entschädigungsansprüche oder Garantieansprüche, 
vor allem Ansprüche auf Verlängerung oder Zahlung einer insbesondere finanziellen Garantie oder Gegengarantie in 
jeglicher Form, werden nicht erfüllt, sofern sie von einer der folgenden Personen, Organisationen oder Einrichtungen 
geltend gemacht werden: 

a)  den benannten, in Anhang I oder II aufgeführten natürlichen oder juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen, 

b)  sonstigen natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und Einrichtungen, die über eine der in Buchstabe a 
genannten Personen, Organisationen und Einrichtungen oder in deren Namen handeln. 

Artikel 12 

Damit die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen größtmögliche Wirkung entfalten können, empfiehlt die Union 
Drittstaaten, restriktive Maßnahmen zu ergreifen, die den in diesem Beschluss vorgesehenen restriktiven Maßnahmen 
vergleichbar sind. 

Artikel 13 

Dieser Beschluss gilt bis zum 14. November 2018. 

Dieser Beschluss wird fortlaufend überprüft. Er wird gegebenenfalls verlängert oder geändert, wenn der Rat der 
Auffassung ist, dass seine Ziele nicht erreicht wurden. 
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Artikel 14 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 13. November 2017. 

Im Namen des Rates 

Die Präsidentin 
F. MOGHERINI  
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ANHANG I 

Liste der in Artikel 6 Absatz 1 und Artikel 7 Absatz 1 genannten natürlichen und juristischen Personen, 
Organisationen und Einrichtungen  
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ANHANG II 

Liste der in Artikel 7 Absatz 2 genannten natürlichen und juristischen Personen, Organisationen und 
Einrichtungen  
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DELEGIERTER BESCHLUSS (EU) 2017/2075 DER KOMMISSION 

vom 4. September 2017 

zur Ersetzung des Anhangs VII der Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 zur 
Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (1), insbesondere auf Artikel 43 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Kapazitätszuweisung sollte auf transparente Weise erfolgen, und gleichzeitig sollten die Effizienz des 
Zuweisungsverfahrens sowie die betrieblichen Belange aller an der Nutzung und Instandhaltung der Schieneninf
rastruktur beteiligten Interessengruppen berücksichtigt werden. 

(2)  Im Rahmen der Zuweisung von Infrastrukturkapazität sollten die Antragsteller die Möglichkeit erhalten, die 
Einbeziehung von Kapazität in den jährlichen Netzfahrplan auch im Zeitraum zwischen dem Ende der 
Antragsfrist für den Entwurf des Netzfahrplans und dem Netzfahrplanwechsel zu beantragen. 

(3) Nach der Zuweisung der Zugtrassen sollte der Antragsteller vertraglich berechtigt sein, Vorschläge des Infrastruk
turbetreibers für Fahrplanänderungen abzulehnen oder anzunehmen. 

(4)  Damit die Infrastruktur und ihre Einrichtungen in gutem Zustand erhalten werden können und die Infrastruktur 
im Einklang mit Markterfordernissen weiterentwickelt wird, sind zeitweilige Kapazitätsbeschränkungen 
unumgänglich. 

(5)  Die Antragsteller sollten frühzeitig über anstehende Kapazitätsbeschränkungen informiert werden, damit sie ihre 
betrieblichen und verkehrsbezogenen Erfordernisse an die Beschränkungen der Infrastrukturkapazität anpassen 
können. Werden Informationen zu anstehenden Kapazitätsbeschränkungen bereits zu Beginn der Antragsfrist für 
die Einbeziehung von Kapazität in den jährlichen Netzfahrplan veröffentlicht, sollte es seltener notwendig werden, 
Änderungen hinsichtlich bereits zugewiesener Zugtrassen vorzunehmen. 

(6)  Bei der Wahl zwischen verschiedenen alternativen Kapazitätsbeschränkungen sollten die Infrastrukturbetreiber 
nicht nur ihre eigenen Kosten, sondern auch die gewerblichen und betrieblichen Sachzwänge der betroffenen 
Antragsteller sowie die Risiken einer Verkehrsverlagerung auf weniger umweltfreundliche Verkehrsträger 
berücksichtigen. 

(7)  Die Infrastrukturbetreiber sollten transparente Kriterien für die Umleitung von Zügen und die Zuweisung 
eingeschränkter Kapazität für verschiedene Verkehrsarten festlegen, veröffentlichen und anwenden. Dies können 
sie entweder gemeinsam oder einzeln jeweils nur für ihre eigenen Kapazitätsbeschränkungen vornehmen. 

(8)  Die Infrastrukturbetreiber sollten ihre Schienennetz-Nutzungsbedingungen und Fahrplanerstellungsverfahren 
anpassen, um sicherzustellen, dass die mit diesem Beschluss eingeführten neuen Bestimmungen für Kapazitätsbe
schränkungen rechtzeitig umgesetzt werden. 

(9)  Hinsichtlich netzübergreifend verkehrender Züge sollten sich die Infrastrukturbetreiber abstimmen, um die Folgen 
von Kapazitätsbeschränkungen für den Verkehr zu minimieren und Bauarbeiten an einer bestimmten Strecke zu 
synchronisieren oder Kapazitätsbeschränkungen auf einer Umleitungsstrecke zu vermeiden. 

(10)  Aus Gründen der Rechtssicherheit und angesichts der Zahl der erforderlichen Änderungen in Anhang VII der 
Richtlinie 2012/34/EU sollte der Anhang vollständig ersetzt werden. Zur Vereinfachung des Regulierungsrahmens 
ist ein delegierter Beschluss das geeignete Rechtsinstrument, da er klare und detaillierte Bestimmungen enthält, die 
von den Mitgliedstaaten nicht in nationales Recht umgesetzt werden müssen, sodass eine rasche und einheitliche 
Durchführung in der gesamten Union gewährleistet ist. 
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(11)  Infolge des Zeitpunkts des Netzfahrplanwechsels gemäß Nummer 2 des Anhangs und der Vorlaufzeiten für die 
Koordinierung, Konsultation und Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkungen gemäß den Nummern 8 bis 11 
des Anhangs können die Infrastrukturbetreiber die Anforderungen bezüglich der zweiten Veröffentlichungsrunde 
gemäß den Nummern 8 bis 11 erstmals erst für den Netzfahrplanwechsel im Dezember 2019 und bezüglich der 
ersten Veröffentlichungsrunde im Dezember 2020 erfüllen, während die Anforderungen der Nummer 12 sowie 
der Nummern 14 bis 17 bereits für den Netzfahrplanwechsel im Dezember 2018 gelten. 

(12)  Die Richtlinie 2012/34/EU sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Anhang VII der Richtlinie 2012/34/EU wird durch den Anhang des vorliegenden Beschlusses ersetzt. 

Artikel 2 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am 4. September 2017 

Für die Kommission 

Der Präsident 
Jean-Claude JUNCKER  
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ANHANG 

„ANHANG VII 

ZEITPLAN DES ZUWEISUNGSVERFAHRENS 

(gemäß Artikel 43) 

(1)  Der Netzfahrplan wird einmal im Kalenderjahr erstellt. 

(2)  Der Wechsel des Netzfahrplans erfolgt am zweiten Samstag im Dezember um 24.00 Uhr. Wird der Netzfahrplan 
nach den Wintermonaten angepasst, insbesondere zur Berücksichtigung etwaiger Fahrplanänderungen im 
regionalen Personenverkehr, so erfolgt die Umstellung am zweiten Samstag im Juni um 24.00 Uhr und bei Bedarf 
zu anderen Terminen. Die Infrastrukturbetreiber können sich auf abweichende Termine verständigen; in diesem Fall 
unterrichten sie die Kommission entsprechend, falls der internationale Verkehr betroffen sein könnte. 

(3)  Die Antragsfrist für die Zuweisung von Fahrwegkapazität zur Aufnahme in den Netzfahrplan endet höchstens 
zwölf Monate vor dem Netzfahrplanwechsel. Nach Fristende eingegangene Anträge werden von den Infrastruktur
betreibern ebenfalls berücksichtigt. 

(4)  Die Infrastrukturbetreiber tragen dafür Sorge, dass spätestens elf Monate vor dem Netzfahrplanwechsel vorläufige 
grenzüberschreitende Zugtrassen in Zusammenarbeit mit den anderen betroffenen Infrastrukturbetreibern festgelegt 
sind. Die Infrastrukturbetreiber gewährleisten so weit wie möglich, dass diese Zugtrassen in den nachfolgenden 
Verfahrensschritten beibehalten werden. 

(5)  Der Infrastrukturbetreiber erstellt und veröffentlicht spätestens vier Monate nach dem Ende der unter Nummer 3 
genannten Frist einen Entwurf des Netzfahrplans. 

(6)  Der Infrastrukturbetreiber entscheidet über Anträge, die nach dem Ende der unter Nummer 3 genannten Frist 
eingehen, nach einem in den Schienennetz-Nutzungsbedingungen veröffentlichten Verfahren. 

Der Infrastrukturbetreiber kann nur dann Änderungen hinsichtlich zugewiesener Zugtrassen vornehmen, wenn dies 
erforderlich ist, um alle Trassenanträge bestmöglich in Einklang zu bringen, und wenn der Antragsteller, dem die 
Trasse zugewiesen worden war, zustimmt. Der Infrastrukturbetreiber aktualisiert den Entwurf des Netzfahrplans 
spätestens einen Monat vor dem Netzfahrplanwechsel, um alle nach dem Ende der unter Nummer 3 genannten 
Frist zugewiesenen Zugtrassen einzubeziehen. 

(7)  Bei netzübergreifend verkehrenden Zügen, die voraussichtlich mit einer Verspätung von bis zu 10 Stunden und — 
ab dem 14. Dezember 2019 — von bis zu 18 Stunden ankommen werden, betrachtet der Infrastrukturbetreiber 
des anderen Netzes die Zugtrassen nicht als storniert und fordert nicht zur Beantragung einer anderen Zugtrasse 
auf, selbst wenn er sich für die Zuweisung einer anderen Zugtrasse entscheidet, es sei denn, der Antragsteller 
informiert den Infrastrukturbetreiber, dass der Zug die Grenze zu dem anderen Netz nicht überqueren wird. Der 
Infrastrukturbetreiber teilt dem Antragsteller die aktualisierte oder neue Zugtrasse unverzüglich mit, einschließlich  
(falls abweichend) der Verbindung zwischen dieser Zugtrassennummer und der Zugtrassennummer der stornierten 
Zugtrasse. 

(8)  Hinsichtlich zeitweiliger Beschränkungen der Kapazität von Schienenstrecken, die durch Gründe wie z. B. 
Infrastrukturarbeiten einschließlich der damit verbundenen Geschwindigkeitsbeschränkungen, Achslast, Zuglänge, 
Traktion oder Lichtraumprofil bedingt sind (‚Kapazitätsbeschränkungen‘), mehr als sieben aufeinanderfolgende Tage 
andauern und dazu führen, dass mehr als 30 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro 
Tag storniert, umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird, müssen die betroffenen Infrastruktur
betreiber alle Kapazitätsbeschränkungen sowie die vorläufigen Ergebnisse einer Konsultation der Antragsteller zum 
ersten Mal, soweit bekannt, mindestens 24 Monate und zum zweiten Mal in aktualisierter Form mindestens 
12 Monate vor dem betreffenden Netzfahrplanwechsel veröffentlichen. 

(9)  Zudem führen die betroffenen Infrastrukturbetreiber ein Verfahren ein, um diese Kapazitätsbeschränkungen mit 
interessierten Antragstellern, den in Artikel 40 Absatz 1 genannten Vereinigungen von Infrastrukturbetreibern und 
den wichtigsten Betreibern von betroffenen Serviceeinrichtungen bei der ersten Veröffentlichung zu erörtern, sofern 
sie sich auf mehr als ein Netz auswirken, außer wenn die Infrastrukturbetreiber und Antragsteller vereinbaren, dass 
ein solches Verfahren nicht erforderlich ist. Die gemeinsamen Gespräche müssen zur Fahrplanerstellung beitragen, 
auch hinsichtlich der Bereitstellung von Umleitungsstrecken. 
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(10)  Bei der ersten Veröffentlichung von Kapazitätsbeschränkungen gemäß Nummer 8 leitet der Infrastrukturbetreiber 
eine Konsultation der Antragsteller und der wichtigsten Betreiber von betroffenen Serviceeinrichtungen zu den 
Kapazitätsbeschränkungen ein. Ist zwischen der ersten und der zweiten Veröffentlichung der Kapazitätsbe
schränkungen gemäß Nummer 11 eine Koordinierung erforderlich, konsultieren die Infrastrukturbetreiber die 
Antragsteller und die wichtigsten Betreiber von Serviceeinrichtungen zwischen dem Ende dieser Koordinierung und 
der zweiten Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkung ein zweites Mal. 

(11) Vor der Veröffentlichung der Kapazitätsbeschränkungen gemäß Nummer 8 stimmen die betroffenen Infrastruktur
betreiber, einschließlich Infrastrukturbetreibern, die von einer Zugumleitung betroffen sein könnten, Kapazitätsbe
schränkungen, die zu einer Stornierung, Umleitung oder einen Ersatz durch andere Verkehrsträger führen könnten, 
miteinander ab, wenn sich die Kapazitätsbeschränkungen auf mehr als ein Netz auswirken. 

Die Koordinierung vor der zweiten Veröffentlichung muss zu folgenden Zeitpunkten abgeschlossen sein: 

a)  spätestens 18 Monate vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr als 50 % des geschätzten Verkehrsaufkommens 
auf einer Schienenstrecke pro Tag für eine Dauer von mehr als 30 aufeinanderfolgenden Tagen storniert, 
umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird; 

b)  spätestens 13 Monate und 15 Tage vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr als 30 % des geschätzten 
Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro Tag für eine Dauer von mehr als sieben aufeinander
folgenden Tagen storniert, umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird; 

c)  spätestens 13 Monate und 15 Tage vor dem Netzfahrplanwechsel, wenn mehr als 50 % des geschätzten 
Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke pro Tag für eine Dauer von bis zu sieben aufeinanderfolgenden 
Tagen storniert, umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird. 

Soweit erforderlich, laden die Infrastrukturbetreiber die auf den betroffenen Strecken tätigen Antragsteller und die 
wichtigsten Betreiber der betroffenen Serviceeinrichtungen zur Teilnahme an dieser Koordinierung ein. 

(12)  Hinsichtlich Kapazitätsbeschränkungen mit einer Dauer von bis zu sieben aufeinanderfolgenden Tagen, die nicht 
gemäß Nummer 8 veröffentlicht werden müssen, aber dazu führen, dass mehr als 10 % des geschätzten Verkehrs
aufkommens auf einer Schienenstrecke pro Tag storniert, umgeleitet oder durch andere Verkehrsträger ersetzt wird, 
und die in der folgenden Fahrplanperiode auftreten und dem Infrastrukturbetreiber spätestens 6 Monate und 
15 Tage vor dem Netzfahrplanwechsel bekannt werden, konsultiert der Infrastrukturbetreiber die betroffenen 
Antragsteller zu den vorgesehenen Kapazitätsbeschränkungen und teilt die aktualisierten Kapazitätsbeschränkungen 
mindestens vier Monate vor dem Netzfahrplanwechsel mit. Der Infrastrukturbetreiber stellt die Einzelheiten zu den 
angebotenen Zugtrassen für Personenzüge spätestens vier Monate und für Güterzüge spätestens einen Monat vor 
dem Beginn der Kapazitätsbeschränkung bereit, außer wenn der Infrastrukturbetreiber und die betroffenen 
Antragsteller eine kürzere Vorlaufzeit vereinbaren. 

(13)  Die Infrastrukturbetreiber können auf der Grundlage einer Konsultation mit Antragstellern und den Betreibern von 
Serviceeinrichtungen entscheiden, strengere Schwellen für Kapazitätsbeschränkungen anzuwenden, die auf 
niedrigeren Prozentsätzen des geschätzten Verkehrsaufkommens oder einer kürzeren Dauer beruhen, als nach 
diesem Anhang erforderlich wäre, oder neben den Kriterien aus diesem Anhang weitere Kriterien anzuwenden. Sie 
veröffentlichen die Schwellen und Kriterien für die Zusammenfassung von Kapazitätsbeschränkungen in ihren 
Schienennetz-Nutzungsbedingungen nach Anhang IV Nummer 3. 

(14)  Der Infrastrukturbetreiber kann entscheiden, die unter den Nummer 8 bis 12 genannten Fristen nicht anzuwenden, 
wenn die Kapazitätsbeschränkung für die Wiederherstellung eines sicheren Zugbetriebs erforderlich ist, der 
Zeitpunkt der Beschränkungen nicht der Kontrolle des Infrastrukturbetreibers unterliegt, die Anwendung dieser 
Fristen nicht kostenwirksam oder mit nicht zu vertretenden Nachteilen für Lebensdauer oder Zustand von Anlagen 
verbunden wäre oder wenn alle betroffenen Antragsteller zustimmen. In diesen Fällen sowie im Falle anderer 
Kapazitätsbeschränkungen, die nicht gemäß anderen Bestimmungen dieses Anhangs einer Konsultation unterzogen 
werden müssen, konsultiert der Infrastrukturbetreiber die betroffenen Antragsteller und die wichtigsten Betreiber 
von Serviceeinrichtungen umgehend. 

(15)  Die vom Infrastrukturbetreiber bei Maßnahmen gemäß den Nummern 8, 12 oder 14 bereitzustellenden 
Informationen müssen Folgendes umfassen: 

a)  den vorgesehenen Tag, 

b)  die Tageszeit und, sobald möglich, Uhrzeit des Beginns und Endes der Kapazitätsbeschränkung, 

c)  den von der Kapazitätsbeschränkung betroffenen Streckenabschnitt und 

d)  gegebenenfalls die Kapazität der Umleitungsstrecken. 

Der Infrastrukturbetreiber veröffentlicht diese Informationen oder einen entsprechenden Link zur Fundstelle gemäß 
Anhang IV Nummer 3 in seinen Schienennetz-Nutzungsbedingungen. Der Infrastrukturbetreiber muss diese 
Informationen laufend aktualisieren. 

14.11.2017 L 295/72 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(16)  Hinsichtlich Kapazitätsbeschränkungen, die mindestens 30 aufeinanderfolgende Tage lang andauern und mehr als 
50 % des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke betreffen, muss der Infrastrukturbetreiber den 
Antragstellern auf deren Anfrage hin während der ersten Konsultationsrunde einen Vergleich der Bedingungen bei 
mindestens zwei alternativen Kapazitätsbeschränkungen bereitstellen. Der Infrastrukturbetreiber gestaltet diese 
Alternativen gemeinsam mit den Antragstellern anhand der Angaben, die ihm die Antragsteller zum Zeitpunkt 
ihrer Anfrage bereitstellen. 

Der Vergleich muss für jede Alternative mindestens Folgendes umfassen: 

a)  die Dauer der Kapazitätsbeschränkung, 

b)  die zu erwartenden ungefähr zu zahlenden Infrastrukturentgelte, 

c)  die verfügbare Kapazität auf Umleitungsstrecken, 

d)  die verfügbaren alternativen Strecken und 

e)  die ungefähren Fahrtzeiten. 

Bevor er zwischen den alternativen Kapazitätsbeschränkungen wählt, konsultiert der Infrastrukturbetreiber die 
interessierten Antragsteller und berücksichtigt die Auswirkungen der verschiedenen Alternativen auf diese 
Antragsteller und die Nutzer der Dienste. 

(17)  Im Falle von Kapazitätsbeschränkungen, die mehr als 30 aufeinanderfolgende Tage andauern und mehr als 50 % 
des geschätzten Verkehrsaufkommens auf einer Schienenstrecke betreffen, muss der Infrastrukturbetreiber Kriterien 
festlegen, welche Züge jeder Verkehrsart umgeleitet werden sollten, und dabei die gewerblichen und betrieblichen 
Sachzwänge des Antragstellers berücksichtigen, soweit diese betrieblichen Sachzwänge nicht aus unternehmerischen 
oder organisatorischen Entscheidungen des Antragstellers resultieren, unbeschadet des Ziels gemäß Artikel 30 
Absatz 1, die Kosten des Infrastrukturbetreibers zu senken. Der Infrastrukturbetreiber veröffentlicht diese Kriterien 
zusammen mit einer vorläufigen Zuweisung der verbleibenden Kapazität für die einzelnen Arten von Schienenver
kehrsdiensten im Rahmen der Maßnahmen gemäß Nummer 8 in seinen Schienennetz-Nutzungsbedingungen. Nach 
dem Ende der Konsultation und unbeschadet der Verpflichtungen des Infrastrukturbetreibers gemäß Anhang IV 
Nummer 3 stellt der Infrastrukturbetreiber den betroffenen Eisenbahnunternehmen auf der Grundlage der 
Rückmeldungen der Antragsteller eine vorläufige Aufschlüsselung nach Art der Dienstleistung für die verbleibende 
Kapazität bereit.“  
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BESCHLUSS (EU) 2017/2076 DER KOMMISSION 

vom 7. November 2017 

zur Änderung der Entscheidung 2009/607/EG der Kommission hinsichtlich der Geltungsdauer der 
Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Hartbeläge 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2017) 7247) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 66/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 
über das EU-Umweltzeichen (1), insbesondere auf Artikel 8 Absatz 2 und Absatz 3 Buchstabe c, nach Anhörung des 
Ausschusses für das Umweltzeichen der Europäischen Union, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Geltungsdauer der derzeitigen, in der Entscheidung 2009/607/EG der Kommission (2) festgelegten 
Umweltkriterien für die Vergabe des EU-Umweltzeichens für Hartbeläge sowie der damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen endet am 30. November 2017. Die Relevanz und Angemessenheit der 
derzeitigen, in der Entscheidung 2009/607/EG festgelegten Umweltkriterien sowie der damit verbundenen 
Beurteilungs- und Prüfanforderungen wurden einer Bewertung unterzogen und bestätigt. Die Geltungsdauer dieser 
Kriterien sowie der damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanforderungen sollte daher verlängert werden. 

(2)  Die Entscheidung 2009/607/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(3)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des gemäß Artikel 16 der 
Verordnung (EG) Nr. 66/2010 eingesetzten Ausschusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Artikel 3 der Entscheidung 2009/607/EG erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

Die Umweltkriterien für die Produktgruppe ‚Hartbeläge‘ sowie die damit verbundenen Beurteilungs- und Prüfanfor
derungen gelten bis zum 30. Juni 2021.“ 

Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 7. November 2017 

Für die Kommission 
Karmenu VELLA 

Mitglied der Kommission  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2017/2077 DER KOMMISSION 

vom 10. November 2017 

zur Änderung der Entscheidung 2005/50/EG zur Harmonisierung der befristeten Nutzung des 
Frequenzbands im Bereich um 24 GHz durch Kfz-Kurzstreckenradargeräte in der Gemeinschaft 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2017) 7374) 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Entscheidung Nr. 676/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. März 2002 über 
einen Rechtsrahmen für die Funkfrequenzpolitik in der Europäischen Gemeinschaft (Frequenzentscheidung) (1), 
insbesondere auf Artikel 4 Absatz 6, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Durch die Entscheidung 2005/50/EG der Kommission (2) (geändert durch den Durchführungsbeschluss 
2011/485/EU der Kommission (3)) wurden die Bedingungen für die Verfügbarkeit und effiziente Nutzung des 
Frequenzbands im Bereich um 24 GHz für Kfz-Kurzstreckenradargerät vereinheitlicht. Mithilfe dieser Radare wird 
das Risiko von Fahrzeugzusammenstößen verringert. 

(2)  Durch die Entscheidung 2005/50/EG wurden den Mitgliedstaaten statistische Berichtspflichten auferlegt, u. a. die 
Auflage, jährlich die Zahl der Fahrzeuge zu erfassen, die mit Kurzstreckenradaren ausgestattet sind und das 
Frequenzband im Bereich um 24 GHz nutzen. 

(3)  Obwohl die Verpflichtung, die Nutzung von Kurzstreckenradaren im 24 GHz-Frequenzband zu überwachen, 
weiterhin bestehen bleiben sollte, erscheint es unverhältnismäßig, allen nationalen Behörden vorzuschreiben, 
systematisch jährliche statistische Daten im Sinne der Entscheidung 2005/50/EG vorzulegen. Die nationalen 
Verwaltungsressourcen würden besser genutzt, wenn die Mitgliedstaaten diese statistischen Berichte nur auf 
Anfrage der Kommission vorlegen müssten. Die Kommission könnte sie in dem — unwahrscheinlichen — Falle 
anfordern, dass Störungen oder ein drastischer Anstieg der Anzahl der mit 24-GHz-Radaren ausgestatteten 
Kraftfahrzeuge festgestellt würden. 

(4)  Seit der Annahme der Entscheidung 2005/50/EG sind keine funktechnischen Störungen gemeldet worden, die auf 
durch die Entscheidung geschützte Dienste zurückgegangen wären. Die Zahl der Kraftfahrzeuge, die über 
Kurzstreckenradare verfügen, die das Frequenzband im Bereich um 24 GHz nutzen, ist insgesamt relativ niedrig 
geblieben bzw. bewegt sich in jedem Fall auf einem Niveau, das weit unterhalb der Schwelle von 7 % der 
Gesamtzahl der Kraftfahrzeuge in einem Mitgliedstaat liegt. Diese Schwelle gilt als kritischer Prozentsatz, bis zu 
dem davon ausgegangen wird, dass andere Nutzer des 24-GHz-Bands keinen funktechnischen Störungen 
ausgesetzt sind. 

(5)  Die Entscheidung 2005/50/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

(6) Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Funkfrequenzaus
schusses — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Entscheidung 2005/50/EG wird wie folgt geändert: 

Im Anhang der Entscheidung wird „Folgende Daten sind jährlich zu erfassen:“ ersetzt durch den Wortlaut: 

„Folgende Daten werden auf Antrag der Kommission erfasst:“ 
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Artikel 2 

Dieser Beschluss ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

Brüssel, den 10. November 2017 

Für die Kommission 
Mariya GABRIEL 

Mitglied der Kommission  
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2017/2078 DER KOMMISSION 

vom 10. November 2017 

zur Genehmigung einer Erweiterung des Verwendungszwecks von Hefe-Beta-Glucanen als 
neuartige Lebensmittelzutat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments 

und des Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2017) 7391) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über 
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten (1), insbesondere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Mit dem Durchführungsbeschluss 2011/762/EU der Kommission (2) wurde gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 258/97 das Inverkehrbringen von Hefe-Beta-Glucanen als neuartige Lebensmittelzutat in bestimmten 
Lebensmitteln, einschließlich Getränken, sowie in Nahrungsergänzungsmitteln, Lebensmitteln für besondere 
medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung genehmigt. 

(2)  Am 25. April 2016 stellte das Unternehmen Leiber GmbH bei der zuständigen Behörde Irlands einen Antrag auf 
Erweiterung des Verwendungszwecks und der Verwendungsmengen von Hefe-Beta-Glucanen als neuartige 
Lebensmittelzutat. Beantragt wurden insbesondere die Erweiterung des Verwendungszwecks von Hefe-Beta- 
Glucanen auf zusätzliche Lebensmittelkategorien und die Erhöhung der pro Tag maximal zulässigen 
Verwendungsmengen an Hefe-Beta-Glucanen für bereits mit dem Durchführungsbeschluss 2011/762/EU 
zugelassene Lebensmittelkategorien. 

(3)  Am 7. November 2016 legte die zuständige irische Behörde ihren Bericht über die Erstprüfung vor. In diesem 
Bericht zog sie den Schluss, dass die Erweiterung des Verwendungszwecks und der vorgeschlagenen 
Höchstmengen für Hefe-Beta-Glucane den in Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 genannten 
Kriterien für neuartige Lebensmittel entspricht. 

(4)  Am 15. November 2016 leitete die Kommission den Bericht über die Erstprüfung an die übrigen Mitgliedstaaten 
weiter. 

(5)  Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 festgelegten Frist von 
60 Tagen wurden von anderen Mitgliedstaaten begründete Einwände erhoben. Der Antragsteller änderte daraufhin 
den Antrag hinsichtlich der Lebensmittelkategorien und der vorgeschlagenen Verwendungsmengen. Durch diese 
Änderung und zusätzliche Erläuterungen hat der Antragsteller die Bedenken zur Zufriedenheit der Mitgliedstaaten 
und der Kommission ausgeräumt. 

(6) Die Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) enthält Vorschriften über Nahrungser
gänzungsmittel. In der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (4) sind 
Vorschriften über den Zusatz von Vitaminen und Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu 
Lebensmitteln festgelegt. Die Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates (5) 
enthält allgemeine Zusammensetzungs- und Informationsanforderungen an Lebensmittel für Säuglinge und 
Kleinkinder, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende 
Ernährung. Diese Rechtsakte können auf Hefe-Beta-Glucane Anwendung finden. Daher sollten Hefe-Beta-Glucane 
unbeschadet der Bestimmungen dieser Rechtsakte und sonstiger, parallel zur Verordnung (EG) Nr. 258/97 
geltenden Rechtsakte zugelassen werden. 

(7)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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(2) Durchführungsbeschluss 2011/762/EU der Kommission vom 24. November 2011 zur Genehmigung des Inverkehrbringens von Hefe- 

Beta-Glucanen als neuartige Lebensmittelzutat gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates  
(ABl. L 313 vom 26.11.2011, S. 41). 

(3) Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 
Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel (ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51). 

(4) Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 2006 über den Zusatz von Vitaminen 
und Mineralstoffen sowie bestimmten anderen Stoffen zu Lebensmitteln (ABl. L 404 vom 30.12.2006, S. 26). 

(5) Verordnung (EU) Nr. 609/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 12. Juni 2013 über Lebensmittel für Säuglinge und 
Kleinkinder, Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke und Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung und zur 
Aufhebung der Richtlinie 92/52/EWG des Rates, der Richtlinien 96/8/EG, 1999/21/EG, 2006/125/EG und 2006/141/EG der 
Kommission, der Richtlinie 2009/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates sowie der Verordnungen (EG) Nr. 41/2009 und  
(EG) Nr. 953/2009 des Rates und der Kommission (ABl. L 181 vom 12.6.2013, S. 35). 



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Unbeschadet der Bestimmungen der Richtlinie 2002/46/EG, der Verordnung (EG) Nr. 1925/2006 und der Verordnung  
(EU) Nr. 609/2013 dürfen Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) gemäß der Spezifikation in Anhang I dieses 
Beschlusses für die in seinem Anhang II genannten Verwendungszwecke und bis zu den dort festgelegten Höchstmengen 
als neuartige Lebensmittelzutat in der Europäischen Union in Verkehr gebracht werden. 

Artikel 2 

Die Bezeichnung der mit diesem Beschluss zugelassenen Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae), die in der 
Kennzeichnung des jeweiligen Lebensmittels anzugeben ist, lautet „Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae)“. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Leiber GmbH, Hafenstraße 24, 49565 Bramsche, Deutschland, gerichtet. 

Brüssel, den 10. November 2017 

Für die Kommission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG I 

SPEZIFIKATION FÜR BETA-GLUCANE AUS HEFE (SACCHAROMYCES CEREVISIAE) 

Beschreibung 

Beta-Glucane sind komplexe hochmolekulare (100-200 kDa) Polysaccharide, die in der Zellwand vieler Hefen und 
Getreidesorten vorkommen. Die chemische Bezeichnung für „Hefe-Beta-Glucane“ lautet (1-3), (1-6)-β-D-Glucane. 

Beta-Glucane bestehen aus β-1-3-verknüpften Glucoseresten, die über β-1-6-Bindungen verzweigt sind und das Rückgrat 
bilden, mit dem Chitin sowie Mannoproteine über β-1-4-Verbindungen verknüpft sind. 

Bei diesem neuartigen Lebensmittel handelt es sich um ein hochreines (1,3)-(1,6)-β-D-Glucan, das aus Hefe (Saccharomyces 
cerevisiae) isoliert wurde und wasserunlöslich, aber in vielen flüssigen Matrices dispergierbar ist. 

Spezifikation für Beta-Glucane aus Hefe (Saccharomyces cerevisiae) 

Parameter Werte 

Löslichkeit wasserunlöslich, aber in vielen flüssigen Matrices dispergierbar 

Chemische Daten 

(1,3)-(1,6)-β-D-Glucan > 80 % 

Asche < 2 % 

Feuchtigkeit < 6 % 

Eiweißgehalt < 4 % 

Gesamtfettgehalt < 3 % 

Mikrobiologische Daten 

Gesamtkeimzahl < 1 000 KBE/g 

Enterobacteriaceae < 100 KBE/g 

Coliforme insgesamt < 10 KBE/g 

Hefe < 25 KBE/g 

Schimmel < 25 KBE/g 

Salmonella spp. in 25 g nicht nachweisbar 

Escherichia coli in 1 g nicht nachweisbar 

Bacillus cereus < 100 KBE/g 

Staphylococcus aureus in 1 g nicht nachweisbar 

Schwermetalle 

Blei < 0,2 mg/g 

Arsen < 0,2 mg/g 

Quecksilber < 0,1 mg/g 

Cadmium < 0,1 mg/g   
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ANHANG II 

ZUGELASSENE VERWENDUNGSZWECKE VON BETA-GLUCANEN AUS HEFE (SACCHAROMYCES 
CEREVISIAE) 

Lebensmittelkategorie Höchstmenge an Hefe-Beta-Glucanen 

Nahrungsergänzungsmittel gemäß der Richtlinie 
2002/46/EG, ausgenommen Nahrungsergänzungsmittel 
für Säuglinge und Kleinkinder 

1,275 g/Tag für Kinder über 12 Jahren und die allgemeine 
erwachsene Bevölkerung 

0,675 g/Tag für Kinder unter 12 Jahren 

Tagesrationen für gewichtskontrollierende Ernährung ge
mäß der Verordnung (EU) Nr. 609/2013 

1,275 g/Tag 

Lebensmittel für besondere medizinische Zwecke gemäß 
der Verordnung (EU) Nr. 609/2013, ausgenommen Lebens
mittel für besondere medizinische Zwecke für Säuglinge 
und Kleinkinder 

1,275 g/Tag 

Getränke auf Frucht- und/oder Gemüsesaftbasis, einschließ
lich konzentrierter und dehydrierter Säfte 

1,3 g/kg 

Getränke mit Fruchtgeschmack 0,8 g/kg 

Pulver für die Zubereitung von Kakaogetränken 38,3 g/kg (Pulver) 

Getreideriegel 6 g/kg 

Frühstückscerealien 15,3 g/kg 

Ballaststoffreiche warm zuzubereitende Instant-Vollkorn- 
Frühstückscerealien 

1,5 g/kg 

Kekse 2,2 g/kg 

Kräcker 6,7 g/kg 

Getränke auf Milchbasis 3,8 g/kg 

Fermentierte Milcherzeugnisse 3,8 g/kg 

Milcherzeugnis-Analoge 3,8 g/kg 

Sonstige Getränke 0,8 g/kg (trinkfertig) 

Trockenmilch/Milchpulver 25,5 g/kg 

Suppen und Suppenmischungen 0,9 g/kg (verzehrfertig) 

1,8 g/kg (kondensiert) 

6,3 g/kg (Pulver) 

Schokolade und Süßwaren 4 g/kg 

Proteinriegel und -pulver 19,1 g/kg 

Konfitüren, Marmeladen und andere Fruchtaufstriche 11,3 g/kg   
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DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS (EU) 2017/2079 DER KOMMISSION 

vom 10. November 2017 

zur Genehmigung des Inverkehrbringens von stark taxifolinhaltigem Extrakt als neuartige 
Lebensmittelzutat im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des 

Rates 

(Bekannt gegeben unter Aktenzeichen C(2017) 7418) 

(Nur der englische Text ist verbindlich) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 258/97 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Januar 1997 über 
neuartige Lebensmittel und neuartige Lebensmittelzutaten (1), insbesondere auf Artikel 7, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 23. August 2010 stellte das Unternehmen Ametis JSC bei der zuständigen Behörde des Vereinigten 
Königreichs einen Antrag auf Genehmigung des Inverkehrbringens in der Union von stark taxifolinhaltigem 
Extrakt des Holzes der Dahurischen Lärche (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) als neuartige Lebensmittelzutat im Sinne 
des Artikels 1 Absatz 2 Buchstabe e der Verordnung (EG) Nr. 258/97. Der Antragsteller beantragt die 
Verwendung von stark taxifolinhaltigem Extrakt in Nahrungsergänzungsmitteln für die allgemeine Bevölkerung, 
ausgenommen Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren. 

(2)  Am 2. September 2011 legte die zuständige Behörde des Vereinigten Königreichs ihren Bericht über die 
Erstprüfung vor. Darin kam sie zu dem Schluss, dass stark taxifolinhaltiger Extrakt die Kriterien des Artikels 3 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 für neuartige Lebensmittelzutaten erfüllt. 

(3)  Am 20. September 2011 leitete die Kommission den Bericht über die Erstprüfung an die übrigen Mitgliedstaaten 
weiter. 

(4)  Innerhalb der in Artikel 6 Absatz 4 Unterabsatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 festgelegten Frist von 
60 Tagen wurden von anderen Mitgliedstaaten begründete Einwände erhoben. 

(5)  Am 5. Dezember 2012 konsultierte die Kommission die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) 
und ersuchte sie, eine ergänzende Prüfung von stark taxifolinhaltigem Extrakt als neuartige Lebensmittelzutat 
gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 vorzunehmen. 

(6)  In ihrer wissenschaftlichen Stellungnahme vom 14. Februar 2017 zur Sicherheit von stark taxifolinhaltigem 
Extrakt als neuartiges Lebensmittel gemäß der Verordnung (EG) Nr. 258/97 (2) gelangte die EFSA zu dem Schluss, 
dass stark taxifolinhaltiger Extrakt unter den beantragten Verwendungsbedingungen und in den beantragten 
Verwendungsmengen sicher ist. 

(7)  Die Angaben in der Stellungnahme erlauben die Feststellung, dass stark taxifolinhaltiger Extrakt unter den 
beantragten Verwendungsbedingungen und in den beantragten Verwendungsmengen die Kriterien des Artikels 3 
Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 258/97 erfüllt. 

(8) In der Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (3) sind Anforderungen an Nahrungser
gänzungsmittel festgelegt. Die Verwendung von stark taxifolinhaltigem Extrakt sollte unbeschadet der genannten 
Richtlinie zugelassen werden. 

(9)  Die in diesem Beschluss vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ständigen Ausschusses für 
Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel — 
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(1) ABl. L 43 vom 14.2.1997, S. 1. 
(2) EFSA Journal 2017;15(2):4682. 
(3) Richtlinie 2002/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 10. Juni 2002 zur Angleichung der Rechtsvorschriften der 

Mitgliedstaaten über Nahrungsergänzungsmittel (ABl. L 183 vom 12.7.2002, S. 51). 



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Stark taxifolinhaltiger Extrakt gemäß den Spezifikationen in Anhang I des vorliegenden Beschlusses darf unbeschadet der 
Richtlinie 2002/46/EG mit den in Anhang II des vorliegenden Beschlusses festgelegten Höchstgehalten als neuartige 
Lebensmittelzutat für Nahrungsergänzungsmittel für die allgemeine Bevölkerung, ausgenommen Säuglinge, Kleinkinder, 
Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren, in der Union in Verkehr gebracht werden. 

Artikel 2 

Die Bezeichnung des mit diesem Beschluss zugelassenen stark taxifolinhaltigen Extrakts, die in der Kennzeichnung der 
Lebensmittel anzugeben ist, lautet „stark taxifolinhaltiger Extrakt“. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an Ametis JSC, 68, Naberezhnaya St., Blagoveshchensk, Amur District, Russland 675000, gerichtet. 

Brüssel, den 10. November 2017 

Für die Kommission 
Vytenis ANDRIUKAITIS 

Mitglied der Kommission  
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ANHANG I 

SPEZIFIKATIONEN VON STARK TAXIFOLINHALTIGEM EXTRAKT 

Definition: 

Chemische Bezeichnung [(2R,3R)-2-(3,4-Dihydroxyphenyl)-3,5,7-trihydroxy-2,3-dihydrochromen-4-on, auch (+)  
(2R,3R)-trans-Dihydroquercetin genannt] 

Chemische Formel C15H12O7 

Molmasse 304,25 Da 

CAS-Nr. 480-18-2  

Beschreibung: Stark taxifolinhaltiger Extrakt aus dem Holz der Dahurischen Lärche (Larix gmelinii (Rupr.) Rupr) ist ein 
weißes bis blassgelbes Pulver, das aus warmen wässrigen Lösungen auskristallisiert wird. 

Spezifikationen: 

Spezifikationsparameter Grenzwerte 

Physikalischer Parameter Feuchtigkeit ≤ 10 % 

Analyse der Bestandteile Taxifolin (m/m) ≥ 90 % der Trockenmasse 

Schwermetalle, Pestizide Blei ≤ 0,5 mg/kg 

Arsen ≤ 0,02 mg/kg 

Cadmium ≤ 0,5 mg/kg 

Quecksilber ≤ 0,1 mg/kg 

Dichlordiphenyltrichlorethan (DDT) ≤ 0,05 mg/kg 

Lösungsmittelreste Ethanol < 5 000 mg/kg 

Mikrobiologische Parameter Gesamtkeimzahl ≤ 104 KBE (1)/g 

Enterobakterien ≤ 100/g 

Hefen und Schimmelpilze ≤ 100 KBE/g 

Escherichia coli Negativ/1 g 

Salmonella spp. Negativ/10 g 

Staphylococcus aureus Negativ/1 g 

Pseudomonas spp. Negativ/1 g 

(1)  KBE: koloniebildende Einheit.  

Üblicher Anteil der Bestandteile in stark taxifolinhaltigem Extrakt (bezogen auf die Trockenmasse) 

Bestandteile des Extrakts Anteil, üblicherweise festgestellte Spanne (in %) 

Taxifolin 90-93 

Aromadendrin 2,5-3,5 
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Bestandteile des Extrakts Anteil, üblicherweise festgestellte Spanne (in %) 

Eriodictyol 0,1-0,3 

Quercetin 0,3-0,5 

Naringenin 0,2-0,3 

Kaempferol 0,01-0,1 

Pinocembrin 0,05-0,12 

Unbekannte Flavonoide 1-3 

Wasser (1) 1,5 

(1)  Taxifolin ist in seiner hydrierten Form und während des Trocknens ein Kristall. Dies führt zu einem Anteil von Kristallwasser in 
Höhe von 1,5 %.   
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ANHANG II 

ZUGELASSENE VERWENDUNGEN VON STARK TAXIFOLINHALTIGEM EXTRAKT 

Lebensmittelkategorie Höchstgehalte 

Nahrungsergänzungsmittel im Sinne der Richtlinie 2002/46/EG, ausgenommen Nah
rungsergänzungsmittel für Säuglinge, Kleinkinder, Kinder und Jugendliche unter 
14 Jahren 

100 mg/Tag   
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BESCHLUSS (EU) 2017/2080 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 22. September 2017 

zur Änderung des Beschlusses EZB/2010/9 über den Zugang zu bestimmten TARGET2-Daten und 
deren Nutzung (EZB/2017/29) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 127 Absatz 2 erster 
und vierter Gedankenstrich, 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf Artikel 3.1 erster und vierter Gedankenstrich und Artikel 22, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsverkehrssystem (TARGET2) wird durch die 
Leitlinie EZB/2012/27 (1) eingeführt. 

(2)  TARGET2 funktioniert auf der Grundlage einer einzigen technischen Plattform mit der Bezeichnung 
Gemeinschaftsplattform (Single Shared Platform), die von der Deutschen Bundesbank, der Banque de France und 
der Banca d'Italia betrieben wird. TARGET2 besteht in rechtlicher Hinsicht aus einer Vielzahl von Echtzeit-Brutto- 
Zahlungsverkehrssystemen, von denen jedes eine TARGET2-Komponente darstellt, die von einer Zentralbank des 
Eurosystems betrieben wird. Durch die Leitlinie EZB/2012/27 werden die Regeln für die TARGET2-Komponenten 
weitestgehend harmonisiert. 

(3)  Der EZB-Rat hat den Beschluss EZB/2010/9 (2) gefasst. 

(4)  TARGET2-Daten auf Transaktionsebene sind erforderlich für Analysen bezüglich der makroprudenziellen 
Aufsicht, der finanziellen Stabilität, der finanziellen Integration, der Marktgeschäfte, der geldpolitischen 
Funktionen und des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus. Die Daten werden außerdem dazu benötigt, die 
aggregierten Ergebnisse dieser Analysen zugänglich zu machen. Der Anwendungsbereich des Beschlusses 
EZB/2010/9 ist daher zu erweitern, um Zugang zu den Daten für diese Zwecke zu ermöglichen. 

(5)  Der Marktinfrastrukturrat (Market Infrastructure Board — MIB) ist für die betrieblichen Tätigkeiten im Bereich der 
Marktinfrastrukturen des Eurosystems verantwortlich. Der MIB ist auch für neue infrastrukturbezogene Initiativen 
und Projekte, einschließlich der funktionalen und betrieblichen Verwaltung sowohl von TARGET2 als auch von 
TARGET2-Securities, nach Maßgabe des Mandats des EZB-Rates zuständig. Der Ausschuss für Zahlungsverkehr 
und Marktinfrastrukturen (Market Infrastructure and Payments Committee — MIPC) hat die Verantwortung für 
die Koordinierung der Überwachung der Zahlungssysteme, einschließlich der Koordinierung der Überwachung 
von TARGET2. In Bezug auf TARGET2-Securities (T2S) und TARGET2 leistet der MIPC auch einen Beitrag zu den 
nach Leitlinie EZB/2012/27 der Ebene 1 der Leitungsstruktur zugeordneten Aufgaben. Der MIB und der MIPC 
übernehmen die dem Ausschuss für Zahlungsverkehrs- und Verrechnungssysteme gemäß dem Beschluss 
EZB/2010/9 übertragenen Aufgaben — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS GEFASST: 

Artikel 1 

Änderungen 

Der Beschluss EZB/2010/9 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 1 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 1 

(1) Die Zentralbanken haben zum Zweck des effizienten Funktionierens von TARGET2 und seiner Überwachung 
Zugang zu Daten aller Teilnehmer aller TARGET2-Komponenten auf Transaktionsebene, die TARGET2 entnommen 
sind. Die Zentralbanken haben außerdem zur Durchführung der Analysen bezüglich der makroprudenziellen 
Aufsicht, der finanziellen Stabilität, der finanziellen Integration, der Marktgeschäfte, der geldpolitischen Funktionen 
und des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus im Einklang mit dem Grundsatz der Trennung Zugang zu den Daten. 
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(1) Leitlinie EZB/2012/27 vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsver
kehrssystem (TARGET2) (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1). 

(2) Beschluss EZB/2010/9 vom 29. Juli 2010 über den Zugang zu bestimmten TARGET2-Daten und deren Nutzung (ABl. L 211 vom 
12.8.2010, S. 45). 



(2) Der Zugang zu den in Absatz 1 genannten Daten und deren Nutzung für quantitative Analysen und 
numerische Simulationen wird auf Folgendes beschränkt: 

a)  zur Gewährleistung des effizienten Funktionierens und der Überwachung von TARGET2 auf jeweils einen 
Mitarbeiter und bis zu drei Stellvertreter getrennt für den Betrieb und für die Überwachung von TARGET2. Die 
Mitarbeiter und ihre Stellvertreter sind Mitarbeiter, die mit dem Betrieb von TARGET2 und mit der Überwachung 
der Marktinfrastruktur befasst sind; 

b)  für alle sonstigen Analysen auf eine Gruppe von bis zu 15 Mitarbeitern, die koordiniert von den Rechercheleitern 
des Europäischen Systems der Zentralbanken Recherchen durchführen. 

(3) Die Zentralbanken können die Mitarbeiter und ihre Stellvertreter ernennen. Die Ernennung der Mitarbeiter des 
Betriebs, einschließlich der Rechercheleiter, die das Recht auf Zugang zu TARGET2-Daten nach Absatz 2 haben, 
unterliegt der Zustimmung des Marktinfrastrukturrats (Market Infrastructure Board — MIB). Die Ernennung der 
Mitarbeiter der Überwachung, denen der Zugang zu TARGET2-Daten nach Absatz 2 erlaubt ist, unterliegt der 
Genehmigung durch den Ausschuss für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen (Market Infrastructure and 
Payments Committee -MIPC). Das gleiche Verfahren findet für ihre Ersetzung Anwendung. 

(4) Der MIB legt besondere Regeln für die Garantie der Vertraulichkeit der Daten auf Transaktionsebene fest. Die 
Zentralbanken stellen die Einhaltung dieser Regeln durch ihre gemäß den Absätzen 2 und 3 ausgewählten Mitarbeiter 
sicher. Unbeschadet der Anwendbarkeit sonstiger Regelungen über berufliches Verhalten und Vertraulichkeit der 
Zentralbanken verhindern die Zentralbanken im Fall der Nichteinhaltung der durch den MIB festgelegten besonderen 
Regeln, dass ihre ausgewählten Mitarbeiter Zugang zu den in Absatz 1 genannten Daten haben oder diese nutzen. 
Der MIB überwacht die Einhaltung der Bestimmungen dieses Absatzes. 

(5) Ferner kann der EZB-Rat beschließen, auf der Grundlage präziser und vorgegebener Vorschriften anderen 
Nutzern Zugang zu gewähren. In solchen Fällen überwacht der MIB die Verwendung der Daten durch diese Nutzer 
und insbesondere deren Einhaltung der vom MIB und in Artikel 38 des Anhangs II der Leitlinie EZB/2012/27 
festgelegten Vertraulichkeitsregeln (*).  

(*) Leitlinie EZB/2012/27 der Europäischen Zentralbank vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches 
automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsverkehrssystem (TARGET2) (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1).“  

2. Artikel 2 Absatz 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Der TARGET2-Simulator wird zur Durchführung der in Artikel 1 Absatz 1 genannten quantitativen Analysen 
und numerischen Simulationen eingeführt.“  

3. Artikel 3 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 3 

(1) Der MIB richtet ein mittelfristiges betriebsbezogenes und der MIPC ein überwachungsbezogenes 
Arbeitsprogramm ein, welche von den gemäß Artikel 1 Absätze 2 und 3 ausgewählten Mitarbeitern unter Nutzung 
von Daten auf Transaktionsebene vorgenommen werden. 

(2) Der MIB kann beschließen, Informationen zu veröffentlichen, die aus der Nutzung von Daten auf 
Transaktionsebene herrühren, vorausgesetzt, dass dabei die Identität der Teilnehmer oder deren Kunden nicht 
ermittelt werden kann. 

(3) Der MIB beschließt mit einfacher Mehrheit. Seine Entscheidungen werden vom EZB-Rat überprüft. 

(4) Der MIB informiert den EZB-Rat regelmäßig über alle Angelegenheiten, die die Anwendung dieses Beschlusses 
betreffen.“  

4. Artikel 4 erhält folgende Fassung: 

„Artikel 4 

Unbeschadet des Artikels 38 Absatz 3 des Anhangs II der Leitlinie EZB/2012/27 koordiniert der MIB die in den 
genannten Artikeln vorgesehene Offenlegung und Veröffentlichung von Zahlungsinformationen hinsichtlich eines 
Teilnehmers oder dessen Kunden durch die Zentralbanken.“ 
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Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 22. September 2017. 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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BESCHLUSS (EU) 2017/2081 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 10. Oktober 2017 

zur Änderung des Beschlusses EZB/2007/7 über die Bedingungen von TARGET2-EZB  
(ECB/2017/30) 

DAS DIREKTORIUM DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 127 Absatz 2 erster 
und vierter Gedankenstrich, 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf die Artikel 3.1, 17, 18 und 22, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 22. September 2017 änderte der EZB-Rat die Leitlinie EZB/2012/27 (1) a) zur Berücksichtigung des 
Beschlusses des EZB-Rats vom 9. Juni 2016 zur Harmonisierung der Verzinsungsregeln der beim Eurosystem 
gehaltenen Sicherungsguthaben der Finanzmarktstrukturen im TARGET2-Rechtsrahmen, b) zur Berücksichtigung 
des Umstands, dass mit Abschluss des Migrationsplans für TARGET2-Securities (T2S) im September 2017 das in 
den entsprechenden Abwicklungsverfahren für Nebensysteme genutzte integrierte Modell nicht länger zur 
Verfügung stehen wird, c) zur Einführung eines neuen Abwicklungsverfahrens für Nebensysteme zur 
Unterstützung eines europaweiten Lösungswegs für Echtzeitzahlungen (Abwicklungsverfahren 6 (Echtzeit)) und 
d) zur Klarstellung einiger Aspekte in der Leitlinie EZB/2012/27. 

(2)  Zur etwaigen Berücksichtigung der Änderungen der Leitlinie EZB/2012/27 bei den Bedingungen von TARGET2- 
EZB und zur Klarstellung einiger weiterer Aspekte in den Bedingungen sollte der Beschluss EZB/2007/7 (2) 
entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 

1. Folgender Artikel 3a wird angefügt: 

„Artikel 3a 

Verzinsung von Sicherungsguthaben 

(1) ‚Sicherungsguthaben‘ (‚Guarantee Funds‘): von den Teilnehmern eines Nebensystems bereitgestellte Geldbeträge 
zur Verwendung für den Fall, dass ein oder mehrere Teilnehmer aus irgendeinem Grund seinen/ihren Zahlungsver
pflichtungen im Nebensystem nicht nachkommt/nachkommen. 

(2) Sicherungsguthaben werden mit dem Zinssatz für die Einlagenfazilität verzinst.“ 

2. Die Anhänge I und II des Beschlusses EZB/2007/7 werden entsprechend dem Anhang des vorliegenden Beschlusses 
geändert; 

Artikel 2 

Inkrafttreten 

Dieser Beschluss tritt am 20. Oktober 2017 in Kraft. 
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(1) Leitlinie EZB/2012/27 vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsver
kehrssystem (TARGET2) (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1). 

(2) Beschluss EZB/2007/7 vom 24. Juli 2007 über die Bedingungen von TARGET2-EZB (ABl. L 237 vom 8.9.2007, S. 71). 



Er gilt ab dem 13. November 2017. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 10. Oktober 2017. 

Für das EZB-Direktorium 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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ANHANG 

Die Anhänge I und II des Beschlusses EZB/2007/7 werden wie folgt geändert:  

1. Anhang I wird wie folgt geändert: 

a)  In Artikel 1 erhält die Definition von „Nebensystem“ („ancillary system“) folgende Fassung: 

„„ancillary system“ means a system managed by an entity established in the European Economic Area (EEA) that is 
subject to supervision and/or oversight by a competent authority and complies with the oversight requirements 
for the location of infrastructures offering services in euro, as amended from time to time and published on the 
ECB's website (*), in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared or recorded with  
(a) the monetary obligations settled in TARGET2 and/or (b) funds held in TARGET2, in accordance with Guideline 
ECB/2012/27 (**) and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant Eurosystem CB;  

(*) The Eurosystem's current policy for the location of infrastructure is set out in the following statements, which 
are available on the ECB's website at www.ecb.europa.eu: (a) the policy statement on euro payment and 
settlement systems located outside the euro area of 3 November 1998; (b) the Eurosystem's policy line with 
regard to consolidation in central counterparty clearing of 27 September 2001; (c) the Eurosystem policy 
principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions 
of 19 July 2007; (d) the Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling 
euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ of 
20 November 2008; (e) the Eurosystem oversight policy framework of July 2011, subject to the judgment of 
4 March 2015 United Kingdom v European Central Bank, T-496/11, ECLI:EU:T:2015:496. 

(**) Guideline ECB/2012/27 of 5 December 2012 on a Trans-European Automated Real-time Gross settlement 
Express Transfer system (TARGET2) (OJ L 30, 30.1.2013, p. 1).“ 

b)  Artikel 28 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„6. If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in 
paragraph (1)(a), all of its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered 
into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended PM account holder's CB.“ 

ii)  Der folgende Absatz 7 wird angefügt: 

„7. If a PM account holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), 
any outgoing payment orders from that PM account holder shall only be processed on the instructions of its 
representatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the PM account 
holder's insolvency administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court 
providing instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed 
in accordance with paragraph 6.“ 

c)  Artikel 32 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„2. By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or 
organisational information regarding the participant, participants from the same group or the participant's 
customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to: (a) other CBs or third parties that are 
involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of 
TARGET2 or the monitoring of the participant's or its group's exposure; (b) other CBs in order to carry out 
the analyses necessary for market operations, monetary policy functions, financial stability or financial 
integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member States and the Union, including CBs, to the 
extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the 
disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and 
commercial consequences of such disclosure.“ 

ii)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„3. By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or 
indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish 
payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific 
or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to which the 
information is disclosed.“ 

14.11.2017 L 295/91 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



d)  Anlage I Abschnitt 8 Absatz 8 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„(c)  from the PM account to the technical account managed by the ancillary system using settlement procedure 6 
real-time; and“. 

e)  Anlage IV wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 6 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„(a)  If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders using 
the Contingency Module of the SSP or other means. In such cases, only a minimum service level shall be 
provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by 
means of any available means of communication.“ 

ii)  Absatz 8 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„(b)  In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB 
may be performed by other Eurosystem CBs or the SSP.“ 

f)  Die Tabelle in Anlage V Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„Time Description 

6.45-7.00 Business window to prepare daytime operations (*) 

7.00-18.00 Daytime processing 

17.00 Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the ben
eficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by 
the use of an MT 103 or MT 103 + message) 

18.00 Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments) 

18.00-18.45 (**) End-of-day processing 

18.15 (**) General cut-off time for the use of standing facilities 

(Shortly after) 
18.30 (***) 

Data for the update of accounting systems are available to CBs 

18.45-19.30 (***) Start-of-day processing (new business day) 

19.00 (***)-19.30 (**) Provision of liquidity on the PM account 

19.30 (***) „Start-of-procedure“ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity 
from the PM accounts tolthe sub-accounts/technical account (ancillary system-related 
settlement) 

19.30 (***)-22.00 Execution of additional liquidity transfers via the ICM for settlement procedure 6 real- 
time; execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system 
sends the „start-of-cycle“ messages for settlement procedure 6 interfaced; settlement 
period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement pro
cedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced) 

22.00-1.00 Technical maintenance period 

1.00-7.00 Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system 
settlement procedure 6 real-time and settlement procedure 6 interfaced)  

(*) „Daytime operations“ means daytime processing and end-of-day processing.  
(**) Ends 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.  

(***) Starts 15 minutes later on the last day of the Eurosystem reserve maintenance period.“  
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g)  Anlage VI erhält folgende Fassung: 

„Appendix VI 

FEE SCHEDULE AND INVOICING 

Fees for direct participants 

1.  The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on 
which option the direct participant has chosen, shall be either: 

(a)  EUR 150 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or 

(b)  EUR 1 875 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the 
volume of transactions (number of processed items) per month: 

Band From To Price (EUR) 

1 1  10 000  0,60 

2 10 001  25 000  0,50 

3 25 001  50 000  0,40 

4 50 001  100 000  0,20 

5 Above 100 000 —  0,125  

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge. 

PM to DCA liquidity transfer orders sent from a participant's PM account and DCA to PM liquidity transfer 
orders received on a participant's PM account shall be charged according to pricing options (a) or (b) as 
chosen for that PM account. 

2.  There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be 
published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account. 

3.  The monthly fee for direct participants subscribing to the TARGET2 value-added services for T2S shall be 
EUR 50 for those participants that have opted for option (a) in paragraph 1, and EUR 625 for those 
participants that have opted for option (b) in paragraph 1. 

Fees for Main PM account holders 

4.  In addition to the fees set out in paragraphs 1 to 3 of this Appendix, a monthly fee of EUR 250 for each 
linked DCA shall be charged to Main PM account holders. 

5.  The Main PM account holders shall be charged the following fees for T2S services connected with the linked 
DCA(s). These items shall be billed separately. 

Tariff items Price (eurocent) Explanation 

Settlement services   

DCA to DCA liquidity transfer orders 9 Per transfer 

Intra-balance movement (i.e. blocking, 
unblocking, reservation of liquidity etc.) 

6 Per transaction 

Information services   

A2A reports 0,4 Per business item in any A2A report generated 

A2A queries 0,7 Per queried business item in any A2A query 
generated 
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Tariff items Price (eurocent) Explanation 

U2A queries 10 Per executed search function 

Messages bundled into a file 0,4 Per message in a file 

Transmissions 1,2 Per transmission  

Invoicing 

6.  In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the 
relevant invoices for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the ninth business day 
of the following month. Payment shall be made at the latest on the 14th working day of that month to the 
account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account. 

Fee schedule and invoicing for ancillary systems 

7.  An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it 
may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of the following 
elements: 

(a)  A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each ancillary system (Fixed Fee I). 

(b)  A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 8 334, in proportion to the underlying gross 
value of the ancillary system's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II). 

Band From (EUR million/day) To (EUR million/day) Annual fee (EUR) Monthly fee (EUR) 

1 0 below 1 000  5 000  417 

2 1 000 below 2 500  10 000  833 

3 2 500 below 5 000  20 000  1 667 

4 5 000 below 10 000  30 000  2 500 

5 10 000 below 50 000  40 000  3 333 

6 50 000 below 500 000  50 000  4 167 

7 500 000 and above —  100 000  8 334  

The gross value of the ancillary system's euro cash settlement transactions shall be calculated by the 
ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value 
shall be applied for calculating the fee from 1 January of each calendar year. The gross value shall exclude 
transactions settled on DCAs. 

(c)  A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for PM account holders, in line 
with paragraph 1. The ancillary system may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 
fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject 
to the following modifications: 

(i)  for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two; 
and 

(ii)  a monthly fixed fee of EUR 150 (under Option A) or EUR 1 875 (under Option B) shall be charged in 
addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II. 

(d)  In addition to the fees set out in points (a) to (c), an ancillary system using the ASI or the Participant 
Interface shall also be subject to the following fees: 

(i)  If the ancillary system makes use of the TARGET2 value-added services for T2S, the monthly fee for 
the use of the value added services shall be EUR 50 for those systems that have chosen Option A 
and EUR 625 for those systems that have chosen Option B. This fee shall be charged for each 
account held by the ancillary system that uses the services; 

14.11.2017 L 295/94 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



(ii)  If the ancillary system holds a Main PM account linked to one or more DCAs, the monthly fee shall 
be EUR 250 for each linked DCA; and 

(iii)  The ancillary system as Main PM account holder shall be charged the following fees for T2S services 
connected with the linked DCA(s). These items shall be billed separately: 

Tariff items Price (eurocent) Explanation 

Settlement services   

DCA to DCA liquidity transfer orders 9 Per transfer 

Intra-balance movement (i.e. blocking, 
unblocking, reservation of liquidity etc.) 

6 Per transaction 

Information services   

A2A reports 0,4 Per business item in any A2A report 
generated 

A2A queries 0,7 Per queried business item in any A2A 
query generated 

U2A queries 10 Per executed search function 

U2A queries downloaded 0,7 Per queried business item in any U2A 
query generated and downloaded 

Messages bundled into a file 0,4 Per message in a file 

Transmissions 1,2 Per transmission  

8.  Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an ancillary system, 
via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this ancillary system. The 
Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via 
the ASI. 

9.  Each ancillary system shall receive an invoice from its ASCB for the previous month based on the fees 
referred to in subparagraph 1, no later than the ninth business day of the following month. Payments shall be 
made no later than the 14th business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be 
debited from an account specified by the ancillary system. 

10.  For the purposes of paragraphs 7 to 9, each ancillary system that has been designated under Directive 
98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The 
same rule shall apply to the ancillary systems that have not been designated under Directive 98/26/EC, in 
which case the ancillary systems shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal 
arrangement, based on a contractual or legislative instrument, e.g. an agreement among the participants and 
the system operator; (b) with multiple membership; (c) with common rules and standardised arrangements; 
and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.“  

2. Anhang II wird wie folgt geändert: 

a)  Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„6. If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on grounds other than those specified in 
paragraph (1)(a), all its incoming and outgoing payment orders shall only be presented for settlement after they 
have been explicitly accepted by the suspended DCA holder's CB.“ 

ii)  Der folgende Absatz 7 wird angefügt: 

„7. If a DCA holder is suspended from TARGET2-ECB on the grounds specified in paragraph (1)(a), any 
outgoing payment orders from that DCA holder shall only be processed on the instructions of its represen
tatives, including those appointed by a competent authority or a court, such as the DCA holder's insolvency 
administrator, or pursuant to an enforceable decision of a competent authority or a court providing 
instructions as to how the payments are to be processed. All incoming payments shall be processed in 
accordance with paragraph (6).“ 

14.11.2017 L 295/95 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



b)  Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„2. By derogation from paragraph 1, the DCA holder agrees that the ECB may disclose payment order, 
technical or organisational information regarding the DCA holder, other DCAs held by DCA holders of the 
same group, or the DCA holder's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to:  
(a) other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is 
necessary for the efficient functioning of TARGET2, or the monitoring of the DCA holder's or its group's 
exposure; (b) other CBs in order to carry out the analyses necessary for market operations, monetary policy 
functions, financial stability or financial integration; or (c) supervisory and oversight authorities of Member 
States and the Union, including CBs, to the extent that this is necessary for the performance of their public 
tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall 
not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.“ 

ii)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„3. By derogation from paragraph 1 and provided that this does not make it possible, whether directly or 
indirectly, to identify the DCA holder or the DCA holder's customers, the ECB may use, disclose or publish 
payment information regarding the DCA holder or the DCA holder's customers for statistical, historical, 
scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to 
which the information is disclosed.“  
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LEITLINIEN 

LEITLINIE (EU) 2017/2082 DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK 

vom 22. September 2017 

zur Änderung der Leitlinie EZB/2012/27 über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit- 
Brutto-Express-Zahlungsverkehrssystem (TARGET2) (EZB/2017/28) 

DER EZB-RAT — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf Artikel 127 Absatz 2 erster 
und vierter Gedankenstrich, 

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentralbanken und der Europäischen Zentralbank, insbesondere 
auf die Artikel 3.1, 17, 18 und 22, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Am 9. Juni 2016 hat der EZB-Rat die Harmonisierung der Verzinsungsregeln der beim Eurosystem gehaltenen 
Sicherungsguthaben der Finanzmarktinfrastrukturen gebilligt. 

(2)  Mit Abschluss des Migrationsplans für TARGET2-Securities (T2S) im September 2017 wird das in den 
entsprechenden Abwicklungsverfahren für Nebensysteme genutzte integrierte Modell nicht länger zur Verfügung 
stehen. 

(3)  Zur Unterstützung eines europaweiten Lösungswegs für Echtzeitzahlungen wird TARGET2 erweitert mit einem 
neuen Abwicklungsverfahren für Nebensysteme (Abwicklungsverfahren 6 Echtzeit). 

(4)  Es ist eine Klarstellung einiger Aspekte in der Leitlinie EZB/2012/27 (1) erforderlich. 

(5)  Die Leitlinie EZB/2012/27 sollte daher entsprechend geändert werden — 

HAT FOLGENDE LEITLINIE ERLASSEN: 

Artikel 1 

Änderungen 

Die Leitlinie EZB/2012/27 wird wie folgt geändert:  

1. Artikel 2 wird wie folgt geändert: 

a)  Nummer 31 erhält folgende Fassung:  

„31. ‚Nebensystem‘ (‚Ancillary System (AS)‘): ein der Aufsicht und/oder Überwachung durch eine zuständige 
Behörde unterliegendes, von einer Stelle mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) betriebenes und 
die Überwachungsanforderungen an den Standort der Infrastrukturen, die Dienstleistungen in Euro anbieten, 
in der jeweils geltenden und auf der Website der EZB veröffentlichten Fassung (*) erfüllendes System, in dem 
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(1) Leitlinie (EZB/2012/27) vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto-Express-Zahlungsver
kehrssystem (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1). 



Zahlungen und/oder Finanzinstrumente eingereicht und/oder ausgeführt oder erfasst werden, wobei gemäß 
dieser Leitlinie und einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem Nebensystem und der betreffenden 
Zentralbank des Eurosystems a) die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen über TARGET2 
abgewickelt und/oder b) die Geldbeträge in TARGET2 gehalten werden;  

(*) Die derzeitige Politik des Eurosystems in Bezug auf den Standort von Infrastrukturen ist in den folgenden 
Erklärungen festgelegt, die auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar sind: a) das ‚Policy 
statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area‘ vom 3. November 1998, 
b) ‚The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing‘ vom 
27. September 2001, c) ‚The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures 
settling in euro-denominated payment transactions‘ vom 19. Juli 2007, d) ‚The Eurosystem policy principles 
on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification 
of ‘legally and operationally located in the euro area’‘ vom 20. November 2008 und e) ‚The Eurosystem 
oversight policy framework‘ von Juli 2011, vorbehaltlich des Urteils vom 4. März 2015, Vereinigtes Königrei
ch/Europäische Zentralbank, T-496/11, ECLI:EU:T.2015:496.“ 

b)  Folgende Nummer 74 wird angefügt:  

„74. ‚Sicherungsguthaben (‚Guarantee Funds‘)‘: von den Teilnehmern eines Nebensystems bereitgestellte 
Geldbeträge zur Verwendung für den Fall, dass ein oder mehrere Teilnehmer aus irgendeinem Grund 
seinen/ihren Zahlungsverpflichtungen im Nebensystem nicht nachkommt/nachkommen.“  

2. Artikel 11 wird wie folgt geändert: 

a)  Der Titel enthält folgende Fassung: 

„Verzinsung der Sicherungsguthaben“; 

b)  Absatz 1 wird gestrichen; 

c)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Sicherungsguthaben werden mit dem Zinssatz für die Einlagenfazilität verzinst.“  

3. Artikel 17 wird wie folgt geändert: 

a)  Folgender Absatz 3a wird eingefügt: 

„(3a) Eine Zentralbank des Eurosystems, die die Teilnahme eines Teilnehmers an ihrem TARGET2- 
Komponenten-System gemäß Absatz 1 Buchstabe a suspendiert hat, verarbeitet Zahlungen dieses Teilnehmers nur 
auf Weisung seiner vertretungsberechtigten Personen einschließlich behördlich oder gerichtlich bestellter Vertreter, 
unter anderem der Insolvenzverwalter des Teilnehmers, oder auf der Grundlage einer vollziehbaren behördlichen 
Entscheidung oder nach Maßgabe einer gerichtlichen Anordnung zur Zahlungsverarbeitung.“ 

b)  Absatz 4 erhält folgende Fassung: 

„(4) Die in den Absätzen 1 bis 3a festgelegten Verpflichtungen der Zentralbanken des Eurosystems finden auch 
bei Suspendierung oder Beendigung der Nutzung der Nebensystem-Schnittstelle (ASI) durch Nebensysteme 
Anwendung.“  

4. Die Anhänge II, IIa und V werden gemäß Anhang I der vorliegenden Leitlinie geändert.  

5. Anhang IV wird durch Anhang II dieser Leitlinie ersetzt. 

Artikel 2 

Wirksamwerden und Umsetzung 

Diese Leitlinie wird am Tag ihrer Bekanntgabe an die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der 
Euro ist, wirksam. 

Die nationalen Zentralbanken der Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist, ergreifen die erforderlichen Maßnahmen 
zur Erfüllung dieser Leitlinie und wenden sie ab dem 13. November 2017 an. Sie teilen der EZB die entsprechenden 
Rechtstexte und Umsetzungsmaßnahmen bis spätestens 20. Oktober 2017 mit. 
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Artikel 3 

Adressaten 

Diese Leitlinie ist an alle Zentralbanken des Eurosystems gerichtet. 

Geschehen zu Frankfurt am Main am 22. September 2017. 

Für den EZB-Rat 

Der Präsident der EZB 
Mario DRAGHI  
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ANHANG I 

Die Anhänge II, IIa und V der Leitlinie EZB/2012/27 werden wie folgt geändert:  

1. Anhang II wird wie folgt geändert: 

a)  In Artikel 1 erhält die Definition von „Nebensystem“ folgende Fassung: 

„‚Nebensystem‘ oder ‚Ancillary System (AS)‘: ein der Aufsicht und/oder Überwachung durch eine zuständige 
Behörde unterliegendes, von einer Stelle mit Sitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) betriebenes und die 
Überwachungsanforderungen an den Standort der Infrastrukturen, die Dienstleistungen in Euro anbieten, in der 
jeweils geltenden und auf der Website der EZB veröffentlichten Fassung (*) erfüllendes System, in dem Zahlungen 
und/oder Finanzinstrumente eingereicht und/oder ausgeführt oder erfasst werden, wobei gemäß der Leitlinie 
EZB/2012/27 (**) und einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem Nebensystem und der betreffenden 
Zentralbank des Eurosystems a) die daraus resultierenden Zahlungsverpflichtungen über TARGET2 abgewickelt 
und/oder b) die Geldbeträge in TARGET2 gehalten werden;  

(*) Die derzeitige Politik des Eurosystems in Bezug auf den Standort von Infrastrukturen ist in den folgenden 
Erklärungen festgelegt, die auf der Website der EZB unter www.ecb.europa.eu abrufbar sind: a) das ‚Policy 
statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area‘ vom 3. November 1998, 
b) ‚The Eurosystem's policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing‘ vom 
27. September 2001, c) ‚The Eurosystem policy principles on the location and operation of infra-structures 
settling in euro-denominated payment transactions‘ vom 19. Juli 2007, d) ‚The Eurosystem policy principles 
on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: 
specification of ‘legally and operationally located in the euro area’‘ vom 20. November 2008 und e) ‚The 
Eurosystem oversight policy framework‘ von Juli 2011, vorbehaltlich des Urteils vom 4. März 2015, 
Vereinigtes Königreich/Europäische Zentralbank, T-496/11, ECLI:EU:T.2015:496.“; 

(**) Leitlinie EZB/2012/27 vom 5. Dezember 2012 über ein transeuropäisches automatisiertes Echtzeit-Brutto- 
Express-Zahlungsverkehrssystem (TARGET2) (ABl. L 30 vom 30.1.2013, S. 1).“ 

b)  Artikel 34 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Im Fall der Suspendierung eines PM-Kontoinhabers von TARGET2-[Name der Zentralbank/Ländercode 
einfügen] aus anderen als den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Gründen werden alle seine eingehenden und 
ausgehenden Zahlungsaufträge gesammelt und erst nach ausdrücklicher Annahme durch die Zentralbank des 
suspendierten PM-Kontoinhabers in die Eingangsdisposition eingestellt.“ 

ii)  Der folgende Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Im Fall der Suspendierung eines PM-Kontoinhabers von TARGET2-[Name der Zentralbank/Ländercode 
einfügen] aus den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Gründen werden alle ausgehenden Zahlungsaufträge 
dieses PM-Kontoinhabers nur verarbeitet auf Weisung seiner vertretungsberechtigten Personen einschließlich 
behördlich oder gerichtlich bestellter Vertreter, unter anderem der Insolvenzverwalter des PM-Kontoinhabers, 
oder auf der Grundlage einer vollziehbaren behördlichen Entscheidung oder nach Maßgabe einer gerichtlichen 
Anordnung zur Zahlungsverarbeitung. Alle eingehenden Zahlungen werden gemäß Absatz 6 verarbeitet.“ 

c)  Artikel 38 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 erklärt der Teilnehmer hiermit seine Zustimmung zur Weiterleitung von 
zahlungsbezogenen, technischen oder organisatorischen Informationen, die ihn, seine Kunden oder Teilnehmer 
aus derselben Gruppe betreffen und die die [Name der Zentralbank einfügen] im Rahmen des Betriebs von 
TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] erhalten hat, sofern die Weitergabe nicht dem anwendbaren 
Recht widerspricht. Die Weiterleitung kann erfolgen: a) an andere Zentralbanken oder am Betrieb von 
TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] beteiligte Dritte, soweit dies für das effiziente Funktionieren von 
TARGET2 oder die Überwachung der Risiken des Teilnehmers oder der Risiken seiner Gruppe erforderlich ist, 
b) an andere Zentralbanken, die diese für erforderliche Analysen zum Zwecke der Marktoperationen, 
Geldpolitik, Finanzstabilität oder Finanzmarktintegration benötigen, oder c) an Aufsichts- oder Überwachungs
behörden der Mitgliedstaaten und der Union einschließlich Zentralbanken, soweit dies für die Erfüllung ihrer 
öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Die [Name der Zentralbank einfügen] haftet nicht für die finanziellen 
und wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Offenlegung.“ 
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ii)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 und vorausgesetzt, dass dabei die Identität des Teilnehmers oder seiner 
Kunden weder direkt noch indirekt ermittelt werden kann, ist die [Name der Zentralbank einfügen] berechtigt, 
Zahlungsinformationen über den Teilnehmer oder dessen Kunden zu verwenden, offenzulegen oder zu 
veröffentlichen, und zwar für statistische, historische, wissenschaftliche oder sonstige Zwecke im Rahmen der 
Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben oder der Aufgaben anderer öffentlicher Stellen, an welche die 
Informationen weitergegeben werden können.“ 

d)  Anlage I Abschnitt 8 Absatz 8 Buchstabe c erhält folgende Fassung: 

„c)  vom PM-Konto im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Echtzeit‘) auf das technische Konto eines 
Nebensystems zu übertragen sowie“. 

e)  Anlage IV wird wie folgt geändert: 

i)  Abschnitt 6 Buchstabe a erhält folgende Fassung: 

„a)  Wenn die [Name der Zentralbank einfügen] es für notwendig erachtet, kann sie das Notfallabwicklungs- 
Verfahren für Zahlungsaufträge mittels Verwendung des Contingency-Moduls der SSP oder mittels anderer 
Maßnahmen einleiten. In solchen Fällen wird den Teilnehmern nur ein Mindestmaß an Service geboten. Die 
[Name der Zentralbank einfügen] informiert ihre Teilnehmer mittels eines der zur Verfügung stehenden 
Kommunikationsmittel über den Start der Notfallabwicklung.“ 

ii)  Abschnitt 8 Buchstabe b erhält folgende Fassung: 

„b)  Bei einem Ausfall der [Name der Zentralbank einfügen] können deren Aufgaben in Bezug auf TARGET2- 
[Zentralbank-/Ländercode einfügen] ganz oder teilweise von anderen Eurosystem-Zentralbanken oder von 
der SSP wahrgenommen werden.“ 

f)  Die Tabelle in Anlage V Abschnitt 3 erhält folgende Fassung: 

„Zeit Beschreibung 

6.45 Uhr bis 
7.00 Uhr 

Geschäftsbetrieb-Fenster zur Vorbereitung des Tagesgeschäfts (*) 

7.00 Uhr bis 
18.00 Uhr 

Tagverarbeitung 

17.00 Uhr Annahmeschluss für Kundenzahlungen, d. h. Zahlungen, die im System an der Verwen
dung des Nachrichtenformats MT 103 oder MT 103+ zu erkennen sind, bei denen der 
Auftraggeber und/oder Begünstigte einer Zahlung kein direkter oder indirekter Teilnehmer 
ist 

18.00 Uhr Annahmeschluss für Interbankzahlungen, d. h. Zahlungen, die keine Kundenzahlungen 
sind 

18.00 Uhr bis 
18.45 Uhr (**) 

Tagesabschlussverfahren 

18.15 Uhr (**) Allgemeiner Annahmeschluss für die Inanspruchnahme der ständigen Fazilitäten 

(Kurz nach) 
18.30 Uhr (***) 

Daten zur Aktualisierung der Bilanzierungssysteme stehen den Zentralbanken zur Verfü
gung 

18.45 Uhr bis 
19.30 Uhr (***) 

Tagesbeginn-Verarbeitung (neuer Geschäftstag) 

19.00 Uhr (***) bis 
19.30 Uhr (**) 

Bereitstellung von Liquidität auf dem PM-Konto 

19.30 Uhr (***) Nachricht ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start of procedure‘) und Abwicklung der Daueraufträge 
zur Liquiditätsübertragung von PM-Konten auf Unterkonten/technische Konten (Nebensys
tem-Abwicklung) 
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Zeit Beschreibung 

19.30 Uhr (***) bis 
22.00 Uhr 

Ausführung weiterer Liquiditätsübertragungen über das ICM für Abwicklungsverfahren 6  
(‚Echtzeit‘); Ausführung weiterer Liquiditätsübertragungen über das ICM, bevor das Neben
system die Nachrichten ‚Beginn des Zyklus‘ (‚start of cycle‘) für Abwicklungsverfahren 6  
(‚Schnittstelle‘) sendet; Abwicklungszeitraum für den Nachtbetrieb der Nebensysteme (nur 
für das Nebensystem-Abwicklungsverfahren 6 (‚Echtzeit‘) und das Nebensystem-Abwick
lungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘)) 

22.00 Uhr bis 
1.00 Uhr 

Wartungszeitraum 

1.00 Uhr bis 
7.00 Uhr 

Abwicklungsverfahren für den Nachtbetrieb der Nebensysteme (nur für das Nebensystem- 
Abwicklungsverfahren 6 (‚Echtzeit‘) und das Nebensystem-Abwicklungsverfahren 6  
(‚Schnittstelle‘))  

(*) ‚Tagesgeschäft‘: Tagverarbeitungs-Phase und Tagesabschlussverfahren.   

(**) Endet am letzten Tag der Mindestreserve-Erfüllungsperiode des Eurosystems 15 Minuten später.  
(***) Beginnt am letzten Tag der Mindestreserve-Erfüllungsperiode des Eurosystems 15 Minuten später.“  

g)  In Anlage VI erhält Abschnitt 14 folgende Fassung: 

„14.  Für direkte Teilnehmer gelten die folgenden Regeln für die Rechnungsstellung: Der direkte Teilnehmer (bzw. 
der Leiter der AL- oder CAI-Gruppe für den Fall, dass das AL- oder das CAI-Verfahren angewendet wird) 
erhält die betreffenden Rechnungen für den Vormonat mit Angabe der zu entrichtenden Gebühren spätestens 
bis zum neunten Geschäftstag des Folgemonats. Die Zahlung erfolgt spätestens bis zum vierzehnten 
Arbeitstag dieses Monats auf das von der [Name der Zentralbank einfügen] angegebene Konto und wird vom 
PM-Konto des Teilnehmers abgebucht.“  

2. Anhang IIa wird wie folgt geändert: 

a)  Artikel 24 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 6 erhält folgende Fassung: 

„(6) Im Fall der Suspendierung eines Geldkontoinhabers von TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] 
aus anderen als den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Gründen werden alle seine eingehenden und 
ausgehenden Zahlungsaufträge erst nach ausdrücklicher Annahme durch die Zentralbank des suspendierten 
Geldkontoinhabers zur Abwicklung präsentiert.“ 

ii)  Folgender Absatz 7 wird angefügt: 

„(7) Im Fall der Suspendierung eines Geldkontoinhabers von TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] 
aus den in Absatz 1 Buchstabe a genannten Gründen werden alle ausgehenden Zahlungsaufträge dieses 
Geldkontoinhabers nur verarbeitet auf Weisung seiner vertretungsberechtigten Personen einschließlich 
behördlich oder gerichtlich bestellter Vertreter, unter anderem der Insolvenzverwalter des Geldkontoinhabers, 
oder auf der Grundlage einer vollziehbaren behördlichen Entscheidung oder nach Maßgabe einer gerichtlichen 
Anordnung zur Zahlungsverarbeitung. Alle eingehenden Zahlungen werden gemäß Absatz 6 verarbeitet.“ 

b)  Artikel 27 wird wie folgt geändert: 

i)  Absatz 2 erhält folgende Fassung: 

„(2) Abweichend von Absatz 1 erklärt der Geldkontoinhaber hiermit seine Zustimmung zur Weiterleitung 
von zahlungsbezogenen, technischen oder organisatorischen Informationen, die ihn, seine Kunden oder andere 
Geldkonten von Geldkontoinhabern aus derselben Gruppe betreffen und die die [Name der Zentralbank 
einfügen] im Rahmen des Betriebs von TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] erhalten hat, sofern die 
Weitergabe nicht dem anwendbaren Recht widerspricht. Die Weiterleitung kann erfolgen: a) an andere 
Zentralbanken oder am Betrieb von TARGET2-[Zentralbank-/Ländercode einfügen] beteiligte Dritte, soweit dies 
für das effiziente Funktionieren von TARGET2 oder die Überwachung der Risiken des Geldkontoinhabers oder 
der Risiken seiner Gruppe erforderlich ist, b) an andere Zentralbanken, die diese für erforderliche Analysen 
zum Zwecke der Marktoperationen, Geldpolitik, Finanzstabilität oder Finanzmarktintegration benötigen, oder 
c) an Aufsichts- oder Überwachungsbehörden der Mitgliedstaaten und der Union einschließlich Zentralbanken, 
soweit dies für die Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlich ist. Die [Name der Zentralbank einfügen] 
haftet nicht für die finanziellen und wirtschaftlichen Konsequenzen dieser Offenlegung.“ 
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ii)  Absatz 3 erhält folgende Fassung: 

„(3) Abweichend von Absatz 1 und vorausgesetzt, dass dabei die Identität des Geldkontoinhabers oder 
seiner Kunden weder direkt noch indirekt ermittelt werden kann, ist die [Name der Zentralbank einfügen] 
berechtigt, Zahlungsinformationen über den Geldkontoinhaber oder dessen Kunden zu verwenden, 
offenzulegen oder zu veröffentlichen, und zwar für statistische, historische, wissenschaftliche oder sonstige 
Zwecke im Rahmen der Erfüllung ihrer öffentlichen Aufgaben oder der Aufgaben anderer öffentlicher Stellen, 
an welche die Informationen weitergegeben werden können.“  

3. Anhang V wird wie folgt geändert: 

i)  In Anlage IA erhält Abschnitt 8 Absatz 8 Buchstabe c folgende Fassung: 

„c)  vom PM-Konto im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Echtzeit‘) auf das technische Konto eines 
Nebensystems zu übertragen.“ 

ii)  In Anlage IIA erhält Abschnitt 4 folgende Fassung: 

„4.  Für direkte Teilnehmer gelten die folgenden Regeln für die Rechnungsstellung: Der direkte Teilnehmer erhält 
die Rechnung für den Vormonat mit Angabe der zu entrichtenden Gebühren spätestens bis zum neunten 
Geschäftstag des Folgemonats. Die Zahlung erfolgt spätestens bis zum vierzehnten Arbeitstag dieses Monats 
auf das von der [Name der Zentralbank einfügen] angegebene Konto und wird dem PM-Konto des 
Teilnehmers belastet.“  
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ANHANG II 

Anhang IV der Leitlinie EZB/2012/27 wird ersetzt durch: 

„ANHANG IV 

ABWICKLUNGSVERFAHREN FÜR NEBENSYSTEME  

1. Begriffsbestimmungen 

In diesem Anhang gelten folgende Begriffsbestimmungen zusätzlich zu den in Artikel 2 festgelegten:  

1. ‚Nebensystem-Überweisungsauftrag‘: eine Zahlungsanweisung eines Nebensystems an die Nebensystem- 
Zentralbank, einen in der Anweisung spezifizierten Betrag einem seiner Konten im PM zu belasten und 
dem PM-Konto oder Unterkonto einer Verrechnungsbank gutzuschreiben;  

2. ‚Nebensystem-Lastschriftauftrag‘ oder ‚Nebensystem-Lastschrift‘: eine Zahlungsanweisung eines 
Nebensystems an die Verrechnungs-Zentralbank, den in der Anweisung spezifizierten Betrag dem PM-Konto 
oder Unterkonto einer Verrechnungsbank aufgrund einer Nebensystem-Abbuchungsermächtigung zu 
belasten und ihn entweder einem Konto des Nebensystems im PM oder dem PM-Konto oder Unterkonto 
einer anderen Verrechnungsbank gutzuschreiben;  

3. ‚Zahlungsauftrag‘ oder ‚Nebensystem-Zahlungsauftrag‘: ein Nebensystem-Überweisungsauftrag oder eine 
Nebensystem-Lastschrift;  

4. ‚Nebensystem-Zentralbank‘: die Zentralbank des Eurosystems, mit der das betreffende Nebensystem eine 
bilaterale Vereinbarung über die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen des Nebensystems im 
PM geschlossen hat;  

5. ‚Verrechnungs-Zentralbank‘: eine Zentralbank des Eurosystems, die das PM-Konto einer Verrechnungsbank 
führt;  

6. ‚Verrechnungsbank‘: ein Teilnehmer, dessen PM-Konto oder Unterkonto zur Abwicklung von Nebensystem- 
Zahlungsaufträgen genutzt wird;  

7. ‚Informations- und Kontrollmodul (Information and Control Module — ICM)‘: ein SSP-Dienst, der es PM- 
Kontoinhabern ermöglicht, online Informationen zu erhalten, Liquiditätsüberträge in Auftrag zu geben, 
Liquidität zu steuern und in Notfallsituationen Zahlungen zu veranlassen;  

8. ‚ICM-Nachricht‘: Informationen, die allen oder bestimmten PM-Kontoinhabern über das ICM zeitgleich zur 
Verfügung gestellt werden;  

9. ‚Nebensystem-Abbuchungsermächtigung‘: ein von einer Verrechnungsbank gemäß dem von den 
Zentralbanken des Eurosystems erstellten Stammdatenformular sowohl ihrem Nebensystem als auch ihrer 
Verrechnungs-Zentralbank erteilter Auftrag, der das Nebensystem berechtigt, Nebensystem-Lastschriften 
einzureichen, und die Verrechnungs-Zentralbank anweist, das PM-Konto oder Unterkonto der 
Verrechnungsbank gemäß der Nebensystem-Lastschrift zu belasten;  

10. ‚Soll-Position‘: Schuldnerposition bei der Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen;  

11. ‚Haben-Position‘: Gläubigerposition bei der Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen;  

12. ‚systemübergreifende Abwicklung‘: die Abwicklung von Nebensystem-Lastschriften in Echtzeit, auf deren 
Grundlage Zahlungen von einer Verrechnungsbank eines Nebensystems, das Abwicklungsverfahren 6 
verwendet, an eine Verrechnungsbank eines anderen Nebensystems, das Abwicklungsverfahren 6 
verwendet, ausgeführt werden;  

13. ‚Stammdaten-(Verwaltungs-)Modul‘: das SSP-Modul, in dem Stammdaten erhoben und gespeichert werden;  

14. ‚technisches Konto‘: ein gesondertes Konto, das von einem Nebensystem im PM oder im Auftrag des 
Nebensystems von der Nebensystem-Zentralbank in ihrem TARGET2-Komponenten-System zum Zwecke 
der Nutzung durch das Nebensystem geführt wird.  

2. Rolle der Verrechnungs-Zentralbanken 

Jede Zentralbank des Eurosystems fungiert für alle Verrechnungsbanken, für die sie ein PM-Konto führt, als 
Verrechnungs-Zentralbank. 
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3. Management der Geschäftsbeziehungen zwischen Zentralbanken, Nebensystemen und Ver
rechnungsbanken 

1.  Die Nebensystem-Zentralbanken stellen sicher, dass die Nebensysteme, mit denen sie eine bilaterale 
Vereinbarung geschlossen haben, ihnen eine Liste der Verrechnungsbanken mit den Angaben zu deren PM- 
Konten zur Verfügung stellen. Diese wird von der jeweiligen Nebensystem-Zentralbank im SSP- 
Stammdaten-(Verwaltungs-)Modul gespeichert. Jedes Nebensystem kann über das ICM auf die Liste seiner 
Verrechnungsbanken zugreifen. 

2.  Die Nebensystem-Zentralbanken stellen sicher, dass die Nebensysteme, mit denen sie eine bilaterale 
Vereinbarung geschlossen haben, ihnen Änderungen im Hinblick auf die Liste der Verrechnungsbanken 
unverzüglich bekannt geben. Die Nebensystem-Zentralbanken informieren die betreffende Verrechnungs- 
Zentralbank über solche Änderungen mittels einer ICM-Nachricht. 

3.  Die Nebensystem-Zentralbanken stellen sicher, dass die Nebensysteme, mit denen sie eine bilaterale 
Vereinbarung geschlossen haben, die Nebensystem-Abbuchungsermächtigungen und sonstige relevante 
Dokumente bei ihren Verrechnungsbanken einholen und bei der Nebensystem-Zentralbank einreichen. 
Diese Unterlagen werden auf Englisch und/oder in der/den jeweiligen Landessprache(n) der Nebensystem- 
Zentralbank vorgelegt. Ist/Sind die Landessprache(n) der Nebensystem-Zentralbank nicht identisch mit 
der/den Landessprache(n) der Verrechnungs-Zentralbank, werden die erforderlichen Dokumente nur auf 
Englisch oder sowohl auf Englisch als auch in der/den jeweiligen Landessprache(n) der Nebensystem- 
Zentralbank vorgelegt. Bei Nebensystemen, die über TARGET2-ECB abwickeln, sind die Dokumente auf 
Englisch vorzulegen. 

4.  Ist eine Verrechnungsbank Teilnehmer am TARGET2-Komponenten-System der betreffenden Nebensystem- 
Zentralbank, überprüft die Nebensystem-Zentralbank die Gültigkeit der Nebensystem-Abbuchungsermäch
tigungen der Verrechnungsbank und nimmt alle erforderlichen Einträge im Stammdaten-(Verwaltungs-) 
Modul vor. Nimmt eine Verrechnungsbank nicht am TARGET2-Komponenten-System der betreffenden 
Nebensystem-Zentralbank teil, leitet die Nebensystem-Zentralbank die Nebensystem-Abbuchungser
mächtigung (oder — falls zwischen der Nebensystem-Zentralbank und der Verrechnungs-Zentralbank 
vereinbart — eine elektronische Kopie davon) an die betreffenden Verrechnungs-Zentralbanken zur 
Gültigkeitsprüfung weiter. Die Verrechnungs-Zentralbanken führen die Überprüfung durch und teilen der 
Nebensystem-Zentralbank das Prüfungsergebnis innerhalb von fünf Geschäftstagen nach Eingang der 
Anfrage mit. Nach der Überprüfung aktualisiert die Nebensystem-Zentralbank die Liste der 
Verrechnungsbanken im ICM. 

5.  Die von der Nebensystem-Zentralbank vorgenommene Überprüfung erfolgt unbeschadet der 
Verantwortung des Nebensystems dafür, dass die Zahlungsaufträge auf die in Absatz 1 genannte Liste der 
Verrechnungsbanken beschränkt bleiben. 

6.  Sofern es sich bei der Nebensystem-Zentralbank und der Verrechnungs-Zentralbank nicht um dieselbe 
Institution handelt, tauschen diese Informationen über alle wichtigen Ereignisse während des Abwicklungs
prozesses aus. 

7.  Die Nebensystem-Zentralbanken gewährleisten, dass die Nebensysteme, mit denen sie eine bilaterale 
Vereinbarung getroffen haben, Namen und BIC des Nebensystems angeben, mit dem sie beabsichtigen, die 
systemübergreifende Abwicklung durchzuführen, sowie den Zeitpunkt, von dem an die systemüber
greifende Abwicklung mit einer bestimmten Nebenstelle beginnen oder enden soll. Diese Informationen 
werden im Stammdaten-(Verwaltungs-) Modul gespeichert.  

4. Veranlassung von Zahlungsaufträgen über die Nebensystem-Schnittstelle (ASI) 

1.  Sämtliche von einem Nebensystem über die Nebensystem-Schnittstelle eingereichten Nebensystem- 
Zahlungsaufträge erfolgen als XML-Nachrichten. 

2.  Sämtliche von einem Nebensystem über die Nebensystem-Schnittstelle eingereichten Zahlungsaufträge 
gelten als ‚sehr dringend‘ und werden gemäß Anhang II abgewickelt. 

3.  Ein Zahlungsauftrag gilt als angenommen, wenn 

a)  er den vom TARGET2-Netzwerkdienstleister festgelegten Vorschriften entspricht, 

b)  er den Formatierungsregeln und -bedingungen des TARGET2-Komponenten-Systems der Nebensystem- 
Zentralbank entspricht, 

c)  die Verrechnungsbank in der in Abschnitt 3 Absatz 1 genannten Liste der Verrechnungsbanken 
aufgeführt ist; 

d)  bei systemübergreifender Abwicklung das entsprechende Nebensystem in der Liste der Nebensysteme 
aufgeführt ist, mit denen die systemübergreifende Abwicklung durchgeführt werden kann, und 

e)  im Fall der Suspendierung einer Verrechnungsbank von der Teilnahme an TARGET2 die ausdrückliche 
Zustimmung der Verrechnungs-Zentralbank der suspendierten Verrechnungsbank eingeholt wurde. 
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5. Einbringung von Zahlungsaufträgen in das System und deren Unwiderruflichkeit 

1.  Nebensystem-Überweisungsaufträge gelten als in das jeweilige TARGET2-Komponenten-System 
eingebracht und als unwiderruflich, sobald sie von der Nebensystem-Zentralbank angenommen werden. 
Nebensystem-Lastschriften gelten als in das jeweilige TARGET2-Komponenten-System eingebracht und als 
unwiderruflich, sobald sie von der Verrechnungs-Zentralbank angenommen werden. 

2.  Die Anwendung von Absatz 1 hat keinen Einfluss auf Regeln von Nebensystemen, die einen Zeitpunkt für 
die Einbringung in das Nebensystem und/oder die Unwiderruflichkeit von bei diesem Nebensystem 
eingereichten Zahlungsaufträgen festlegen, der vor dem Einbringungszeitpunkt des jeweiligen 
Nebensystem-Zahlungsauftrags in das betreffende TARGET2-Komponenten-System liegt.  

6. Abwicklungsverfahren 

1.  Die Nebensystem-Zentralbank bietet Nebensystemen auf Anfrage eines oder mehrere der nachstehend 
aufgeführten Abwicklungsverfahren an: 

a) Abwicklungsverfahren 2 (‚Abwicklung in Echtzeit‘), 

b) Abwicklungsverfahren 3 (‚Bilaterale Abwicklung‘), 

c) Abwicklungsverfahren 4 (‚Multilaterale Standardabwicklung‘), 

d) Abwicklungsverfahren 5 (‚Simultan-multilaterale Abwicklung‘), 

e) Abwicklungsverfahren 6 (‚Dedizierte Liquidität, Abwicklung in Echtzeit und systemüber
greifende Abwicklung‘).  

2.  Das Abwicklungsverfahren 1 (‚Liquiditätsübertragung‘) wird nicht mehr angeboten. 

3.  Die Verrechnungs-Zentralbanken unterstützen die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen 
gemäß der in Absatz 1 getroffenen Auswahl an Abwicklungsverfahren, indem sie unter anderem 
Nebensystem-Zahlungsaufträge auf den PM-Konten oder Unterkonten der Verrechnungsbanken abwickeln. 

4.  Weitere Einzelheiten zu den in Absatz 1 genannten Abwicklungsverfahren sind in den Abschnitten 10 
bis 14 dargelegt.  

7. Keine Verpflichtung zur Eröffnung eines PM-Kontos 

Nebensysteme sind nicht verpflichtet, als direkte Teilnehmer an einem TARGET2-Komponenten-System 
teilzunehmen oder ein PM-Konto zu unterhalten, wenn sie die Nebensystem-Schnittstelle nutzen.  

8. Konten zur Unterstützung der Abwicklungsverfahren 

1.  Abgesehen von PM-Konten können folgende Arten von Konten von Nebensystem-Zentralbanken, 
Nebensystemen und Verrechnungsbanken für die in Abschnitt 6 Absatz 1 genannten Abwicklungs
verfahren im PM eröffnet werden: 

a)  technische Konten, 

b)  Garantie-Konten, 

c)  Unterkonten. 

2.  Bietet eine Nebensystem-Zentralbank die Abwicklungsverfahren 4, 5 oder 6 (Schnittstellenmodell) an, 
eröffnet sie für die betreffenden Nebensysteme ein technisches Konto in ihrem TARGET2-Komponenten- 
System. Derartige Konten können von der Nebensystem-Zentralbank für die Abwicklungsverfahren 2 
und 3 optional angeboten werden. Für die Abwicklungsverfahren 4 und 5 werden jeweils gesonderte 
technische Konten eröffnet. Bei den Abwicklungsverfahren 3, 4, 5 oder 6 für Schnittstellenmodelle muss 
der Saldo technischer Konten am Ende des Abwicklungsprozesses des betreffenden Nebensystems null oder 
positiv sein, der Tagesendsaldo muss null sein. Technische Konten werden entweder anhand des BIC des 
Nebensystems oder anhand des BIC der betreffenden Nebensystem-Zentralbank identifiziert. 

3.  Wenn eine Nebensystem-Zentralbank das Abwicklungsverfahren 6 (‚Echtzeit‘) anbietet, wird sie in ihrem 
TARGET2-Komponenten-System technische Konten eröffnen. Technische Konten für das Abwicklungs
verfahren 6 (‚Echtzeit‘) können im Tagesverlauf nur null oder positiv sein und können über Nacht einen 
positiven Saldo aufweisen. Ein Übernachtsaldo auf dem Konto unterliegt den gleichen Verzinsungsregeln, 
wie sie gemäß Artikel 11 dieser Leitlinie für Sicherungsguthaben gelten. 
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4.  Wenn eine Nebensystem-Zentralbank die Abwicklungsverfahren 4 oder 5 anbietet, kann sie in ihrem 
TARGET2-Komponenten-System ein Garantie-Konto für Nebensysteme eröffnen. Die Guthaben auf diesen 
Konten werden zur Abwicklung der Nebensystem-Zahlungsaufträge verwendet, wenn auf dem PM-Konto 
der Verrechnungsbank keine Liquidität zur Verfügung steht. Inhaber von Garantie-Konten können 
Nebensystem-Zentralbanken, Nebensysteme oder Garanten sein. Garantie-Konten werden anhand des BIC 
des betreffenden Kontoinhabers identifiziert. 

5.  Wenn eine Nebensystem-Zentralbank das Abwicklungsverfahren 6 (Schnittstellenmodell) anbietet, eröffnen 
die Verrechnungs-Zentralbanken in ihren TARGET2-Komponenten-Systemen für die Verrechnungsbanken 
ein oder mehrere Unterkonten zum Zwecke der Liquiditätszuordnung und, falls relevant, der systemüber
greifenden Abwicklung. Unterkonten werden anhand des BIC des PM-Kontos, auf das sie sich beziehen, 
sowie einer spezifischen Kontonummer für das betreffende Unterkonto identifiziert. Die Kontonummer 
setzt sich zusammen aus dem Ländercode plus bis zu 32 Stellen (je nach der Bankkontenstruktur in dem 
betreffenden Land). 

6.  Die in Absatz 1 Buchstaben a bis c genannten Konten werden nicht im TARGET2-Directory veröffentlicht. 
Auf Wunsch des Teilnehmers können dem Kontoinhaber die jeweiligen Kontoauszüge (MT 940 und 
MT 950) für all diese Konten am Ende eines jeden Geschäftstages zur Verfügung gestellt werden. 

7.  Nähere Vorschriften zur Eröffnung der in diesem Abschnitt genannten Kontoarten und für deren Nutzung 
im Rahmen der Unterstützung der Abwicklungsverfahren können in bilateralen Vereinbarungen zwischen 
den Nebensystemen und den Nebensystem-Zentralbanken festgelegt werden.  

9. Abwicklungsverfahren 1 — Liquiditätsübertragung 

Dieses Verfahren wird nicht mehr angeboten.  

10. Abwicklungsverfahren 2 — Abwicklung in Echtzeit 

1.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 2 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs- 
Zentralbanken die Abwicklung der Geldseite von Nebensystem-Transaktionen durch die individuelle 
Abwicklung einzelner — statt im Stapelverfahren eingereichter — Nebensystem-Zahlungsaufträge. Wenn 
ein Nebensystem-Zahlungsauftrag zur Belastung des PM-Kontos einer Verrechnungsbank, die sich in Soll- 
Position befindet, gemäß Anhang II in die Warteschlange gestellt wird, informiert die betreffende 
Verrechnungs-Zentralbank die Verrechnungsbank mittels ICM-Nachricht. 

2.  Das Abwicklungsverfahren 2 kann dem Nebensystem auch zur Abwicklung multilateraler Salden 
angeboten werden; in diesem Fall eröffnet die Nebensystem-Zentralbank ein technisches Konto für das 
Nebensystem. Die Nebensystem-Zentralbanken bieten dem Nebensystem in solchen Fällen nicht an, die für 
eine solche multilaterale Abwicklung erforderliche Kontrolle über die Reihenfolge der ein- und 
ausgehenden Zahlungen zu übernehmen; dafür übernimmt das Nebensystem selbst die Verantwortung. 

3.  Die Nebensystem-Zentralbank kann gemäß Abschnitt 15 Absätze 2 und 3 die Abwicklung von 
Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbegrenzung nach Wahl des Nebensystems anbieten. 

4.  Die Verrechnungsbanken und Nebensysteme haben über das ICM Zugang zu Informationen. Die 
Nebensysteme werden durch eine Nachricht auf dem ICM über eine erfolgreiche oder misslungene 
Abwicklung in Kenntnis gesetzt. Die Verrechnungsbanken, die über den TARGET2-Netzwerkdienstleister 
auf TARGET2 zugreifen, werden auf Wunsch per SWIFT MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche 
Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels 
einer Nachricht auf dem ICM informiert.  

11. Abwicklungsverfahren 3 — Bilaterale Abwicklung 

1.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 3 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs- 
Zentralbanken die Abwicklung der Geldseite von Nebensystem-Transaktionen durch Abwicklung von im 
Stapelverfahren eingereichten Nebensystem-Zahlungsaufträgen. Wenn ein Nebensystem-Zahlungsauftrag 
zur Belastung des PM-Kontos einer Verrechnungsbank, die sich in Soll-Position befindet, gemäß Anhang II 
in die Warteschlange gestellt wird, informiert die betreffende Verrechnungs-Zentralbank die 
Verrechnungsbank mittels ICM-Nachricht. 

2.  Das Abwicklungsverfahren 3 kann dem Nebensystem auch zur Abwicklung multilateraler Salden 
angeboten werden. Abschnitt 10 Absatz 2 gilt entsprechend mit folgender Maßgabe: 

a)  Nebensystem-Zahlungsaufträge i) zur Belastung der PM-Konten der Verrechnungsbanken in Soll- 
Position und zur Gutschrift auf das technische Konto des Nebensystems sowie ii) zur Belastung des 
technischen Kontos des Nebensystems und zur Gutschrift auf die PM-Konten einer Verrechnungsbank 
in Haben-Position werden in getrennten Dateien eingereicht, und 
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b)  die Gutschrift auf den PM-Konten der Verrechnungsbanken in Haben-Position erfolgt erst nach der 
Belastung aller PM-Konten von Verrechnungsbanken in Soll-Position. 

3.  Wenn die multilaterale Abwicklung misslingt (weil z. B. nicht alle Einzüge von Konten der 
Verrechnungsbanken in Soll-Position erfolgreich waren), reicht das Nebensystem Nebensystem-Zahlungs
aufträge ein, um die bereits abgewickelten Lastschriften wieder rückgängig zu machen. 

4.  Die Nebensystem-Zentralbanken können die folgenden Optionen anbieten: 

a)  die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbeschränkung nach Wahl des 
Nebensystems gemäß Abschnitt 15 Absatz 3 und/oder 

b)  die Funktionalität ‚Informationsfrist‘ gemäß Abschnitt 15 Absatz 1. 

5.  Die Verrechnungsbanken und Nebensysteme haben über das ICM Zugang zu Informationen. Die 
Nebensysteme werden über eine erfolgreiche oder misslungene Abwicklung auf der Grundlage der 
gewählten Option — Einzel- oder Sammelbenachrichtigung — in Kenntnis gesetzt. Die 
Verrechnungsbanken werden auf Wunsch per SWIFT MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche 
Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels 
einer Nachricht auf dem ICM informiert.  

12. Abwicklungsverfahren 4 — Multilaterale Standardabwicklung 

1.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 4 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs- 
Zentralbanken die Abwicklung multilateraler Geldsalden aus Nebensystem-Transaktionen durch 
Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen im Stapelverfahren. Die Nebensystem-Zentralbanken des 
Eurosystems eröffnen ein gesondertes technisches Konto für das Nebensystem. 

2.  Die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs-Zentralbanken stellen die erforderliche Reihenfolge der 
Nebensystem-Zahlungsaufträge sicher. Erst wenn alle Belastungen erfolgreich durchgeführt wurden, 
verbuchen sie die Gutschriften. Nebensystem-Zahlungsaufträge a) zur Belastung von Konten der 
Verrechnungsbanken in Soll-Position und zur Gutschrift auf das technische Konto des Nebensystems sowie 
b) zur Gutschrift auf Konten der Verrechnungsbanken in Haben-Position und zur Belastung des 
technischen Kontos des Nebensystems werden in einer einzigen Datei eingereicht. 

3.  Nebensystem-Zahlungsaufträge zur Belastung des PM-Kontos der Verrechnungsbanken in Soll-Position und 
zur Gutschrift auf dem technischen Konto des Nebensystems werden als Erste abgewickelt; erst nach 
Abwicklung dieser Nebensystem-Zahlungsaufträge (einschließlich einer etwaigen Deckung des technischen 
Kontos über das Garantie-Konto-Verfahren), erfolgen die Gutschriften auf den PM-Konten der 
Verrechnungsbanken in Haben-Position. 

4.  Wenn ein Nebensystem-Zahlungsauftrag zur Belastung des PM-Kontos einer Verrechnungsbank, die sich in 
Soll-Position befindet, gemäß Anhang II in die Warteschlange gestellt wird, informieren die Verrechnungs- 
Zentralbanken die Verrechnungsbank mittels ICM-Nachricht. 

5.  Sofern in der bilateralen Vereinbarung zwischen der Nebensystem-Zentralbank und dem Nebensystem 
vorgesehen, aktiviert die Nebensystem-Zentralbank das Garantie-Konto-Verfahren, falls eine 
Verrechnungsbank in Soll-Position nicht über ausreichende Deckung auf ihrem PM-Konto verfügt. 

6.  Wenn kein Garantie-Konto-Verfahren vorgesehen ist und die gesamte Abwicklung nicht möglich ist, gelten 
die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs-Zentralbanken als angewiesen, alle in der Datei 
enthaltenen Nebensystem-Zahlungsaufträge zurückzugeben und die bereits abgewickelten Nebensystem- 
Zahlungsaufträge rückgängig zu machen. 

7.  Die Nebensystem-Zentralbanken informieren die Verrechnungsbanken mittels einer ICM-Nachricht über 
eine misslungene Abwicklung. 

8.  Die Nebensystem-Zentralbanken können die folgenden Optionen anbieten: 

a)  die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbeschränkung nach Wahl des 
Nebensystems gemäß Abschnitt 15 Absatz 3, 

b)  die Funktionalität ‚Informationsfrist‘ (‚information period‘) gemäß Abschnitt 15 Absatz 1, 

c)  das Garantie-Konto-Verfahren gemäß Abschnitt 15 Absatz 4. 

9.  Die Verrechnungsbanken und Nebensysteme haben über das ICM Zugang zu Informationen. Die 
Nebensysteme werden über eine erfolgreiche oder misslungene Abwicklung in Kenntnis gesetzt. Die 
Verrechnungsbanken werden auf Wunsch per SWIFT MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche 
Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels 
einer Nachricht auf dem ICM informiert. 
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13. Abwicklungsverfahren 5 — Simultan-multilaterale Abwicklung 

1.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 5 unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und Verrechnungs- 
Zentralbanken die Abwicklung multilateraler Geldsalden aus Nebensystem-Transaktionen durch 
Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen. Hierzu wird Algorithmus 4 angewendet (siehe 
Anhang II Anlage I). In Abweichung von Abwicklungsverfahren 4 wird beim Abwicklungsverfahren 5 
nach dem Grundsatz ‚alles oder nichts‘ vorgegangen. Bei diesem Verfahren erfolgt die Belastung der PM- 
Konten von Verrechnungsbanken in Soll-Position und die Gutschrift auf den PM-Konten der 
Verrechnungsbanken in Haben-Position zeitgleich (im Gegensatz zu Abwicklungsverfahren 4, bei dem 
sequenziell vorgegangen wird). Abschnitt 12 gilt entsprechend mit folgender Maßgabe: Wenn eine oder 
mehrere Nebensystem-Zahlungsaufträge nicht abgewickelt werden können, werden alle Nebensystem- 
Zahlungsaufträge in die Warteschlange gestellt und der in Abschnitt 16 Absatz 1 beschriebene 
Algorithmus 4 wird wiederholt, um die in der Warteschlange befindlichen Nebensystem-Zahlungsaufträge 
abzuwickeln. 

2.  Die Nebensystem-Zentralbanken können die folgenden Optionen anbieten: 

a)  die Abwicklung von Nebensystem-Zahlungsaufträgen mit Zeitbeschränkung nach Wahl des 
Nebensystems gemäß Abschnitt 15 Absatz 3, 

b)  die Funktionalität ‚Informationsfrist‘ (‚information period‘) gemäß Abschnitt 15 Absatz 1, 

c)  das Garantie-Konto-Verfahren gemäß Abschnitt 15 Absatz 4. 

3.  Die Verrechnungsbanken und Nebensysteme haben über das ICM Zugang zu Informationen. Die 
Nebensysteme werden über eine erfolgreiche oder misslungene Abwicklung in Kenntnis gesetzt. Die 
Verrechnungsbanken werden auf Wunsch per SWIFT MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche 
Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels 
einer Nachricht auf dem ICM informiert. 

4.  Wenn ein Nebensystem-Zahlungsauftrag zur Belastung des PM-Kontos einer Verrechnungsbank, die sich in 
Soll-Position befindet, gemäß Anhang II in die Warteschlange gestellt wird, informiert die betreffende 
Verrechnungs-Zentralbank die Verrechnungsbanken mittels ICM-Nachricht.  

14. Abwicklungsverfahren 6 — Dedizierte Liquidität, Abwicklung in Echtzeit und systemübergreifende 
Abwicklung 

1.  Das Abwicklungsverfahren 6 kann sowohl für das Schnittstellenmodell gemäß den Absätzen 4 bis 12 als 
auch für das Echtzeitmodell gemäß den Absätzen 13 bis 16 genutzt werden. Im Fall des Echtzeitmodells 
muss das betreffende Nebensystem ein technisches Konto verwenden, um die erforderliche, von seinen 
Verrechnungsbanken bereitgestellte Liquidität zur Deckung ihrer Positionen einzuziehen. Beim Schnittstel
lenmodell muss die Verrechnungsbank mindestens ein Unterkonto je Nebensystem eröffnen. 

2.  Auf Wunsch werden die Verrechnungsbanken per SWIFT MT 900 oder MT 910 und die PM-Kontoinhaber, 
die den internetbasierten Zugang nutzen, mittels einer Nachricht auf dem ICM über Gutschriften und 
Belastungen auf ihren PM-Konten und gegebenenfalls Unterkonten informiert. 

3.  Bei systemübergreifender Abwicklung im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 unterstützen die 
Nebensystem-Zentralbanken und die Verrechnungs-Zentralbanken Zahlungen im Wege der systemüber
greifenden Abwicklung, wenn diese von den entsprechenden Nebensystemen veranlasst werden. Beim 
Abwicklungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘) kann ein Nebensystem die systemübergreifende Abwicklung nur 
während seines Verarbeitungszyklus veranlassen, und das Abwicklungsverfahren 6 muss in dem 
Nebensystem laufen, das den Zahlungsauftrag erhält. Beim Abwicklungsverfahren 6 (‚Echtzeit‘) kann ein 
Nebensystem die systemübergreifende Abwicklung jederzeit während der TARGET2-Tagverarbeitung und 
der Abwicklung der Nachtverarbeitung des Nebensystems veranlassen. Die Möglichkeit der Durchführung 
der systemübergreifenden Abwicklung zwischen zwei einzelnen Nebensystemen wird im Stammdaten-(Ver
waltungs-) Modul gespeichert. 

A. Das Schnittstellenmodell 

4.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Schnittstelle‘) unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken und 
Verrechnungs-Zentralbanken die Abwicklung bilateraler und/oder multilateraler Geldsalden aus 
Nebensystem-Transaktionen dadurch, dass sie: 

a)  eine Verrechnungsbank in die Lage versetzen, ihre voraussichtliche Abrechnungsverbindlichkeit vor der 
Verarbeitung im Nebensystem mittels Liquiditätsübertragungen von ihrem PM-Konto auf ihr 
Unterkonto (‚dedizierte Liquidität‘) vorzufinanzieren, und 
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b)  die Nebensystem-Zahlungsaufträge nach Abschluss der Verarbeitung im Nebensystem abwickeln, indem 
bei Verrechnungsbanken in Soll-Position deren Unterkonten (im Rahmen der auf diesen Konten 
verfügbaren Liquidität) belastet werden und eine Gutschrift auf dem technischen Konto des 
Nebensystems erfolgt, sowie bei Verrechnungsbanken in Haben-Position eine Gutschrift auf deren 
Unterkonten erfolgt und das technische Konto des Nebensystems belastet wird. 

5.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Schnittstelle‘) eröffnen 

a)  die Verrechnungs-Zentralbanken mindestens ein Unterkonto pro Nebensystem für jede 
Verrechnungsbank und 

b)  die Nebensystem-Zentralbanken des Eurosystems ein technisches Konto für das Nebensystem i) zur 
Gutschrift von Geldern, die von den Unterkonten der Verrechnungsbanken in Soll-Position eingezogen 
werden, und ii) zur Belastung, wenn Gutschriften auf den entsprechenden Unterkonten der 
Verrechnungsbanken in Haben-Position vorgenommen werden. 

6.  Das Abwicklungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘) wird jederzeit während der TARGET2-Tagverarbeitung und der 
Abwicklung der Nachtverarbeitung des Nebensystems angeboten. Der neue Geschäftstag beginnt 
unmittelbar nach Erfüllung der Mindestreserve-Anforderungen; alle nachfolgenden Belastungen von oder 
Gutschriften auf den jeweiligen Konten erfolgen mit Wertstellung zum darauf folgenden Geschäftstag. 

7.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Schnittstelle‘) bieten die Nebensystem-Zentralbanken und 
Verrechnungs-Zentralbanken folgende Dienste für die Übertragung von Liquidität vom und zum 
Unterkonto an: 

a)  Daueraufträge, die Verrechnungsbanken geschäftstäglich jederzeit über das ICM (soweit verfügbar) 
einreichen oder ändern können. Nach Absendung der Nachricht ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start of 
procedure‘) an einem bestimmten Geschäftstag eingereichte Daueraufträge gelten für den nächsten 
Geschäftstag. Mehrere Daueraufträge zur Gutschrift auf verschiedenen Unterkonten und/oder dem 
technischen Konto des Nebensystems werden nach Betragshöhe, beginnend mit dem höchsten Betrag, 
abgewickelt. Während der Nachtverarbeitung der Nebensysteme werden Daueraufträge, für die keine 
ausreichende Deckung auf dem PM-Konto vorhanden ist, nach anteiliger Verringerung aller Aufträge 
abgewickelt; 

b)  laufende Aufträge, die entweder von einer Verrechnungsbank (über das ICM) oder von dem 
betreffenden Nebensystem mittels XML-Nachricht während des laufenden Abwicklungsverfahrens 6  
(‚Schnittstelle‘) (entspricht der Zeitspanne ab der Nachricht ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start of procedure‘) 
bis zur Nachricht ‚Ende des Verfahrens‘ (‚end of procedure‘)) eingereicht werden können und die nur 
abgewickelt werden, solange der Nebensystem-Abwicklungszyklus noch nicht begonnen hat. Ein vom 
Nebensystem eingereichter laufender Auftrag, für den keine ausreichende Deckung auf dem PM-Konto 
vorhanden ist, wird teilweise abgewickelt; 

c)  SWIFT-Aufträge per MT 202 oder mittels automatischer Zuordnung zu einer MT 202 von den 
Bildschirmmasken für PM-Kontoinhaber mit internetbasiertem Zugang, die nur während des laufenden 
Abwicklungsverfahrens 6 (‚Schnittstelle‘) und während der Tagverarbeitung eingereicht werden dürfen. 
Diese Aufträge werden unverzüglich abgewickelt. 

8.  Das Abwicklungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘) beginnt mittels einer Nachricht ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start 
of procedure‘) und endet mittels einer Nachricht ‚Ende des Verfahrens‘ (‚end of procedure‘), die vom 
Nebensystem (oder von der Nebensystem-Zentralbank im Auftrag des Nebensystems) gesendet werden. 
Eine Nachricht ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start of procedure‘) leitet die Abwicklung von Daueraufträgen für 
die Liquiditätsübertragung auf die Unterkonten ein. Die Nachricht ‚Ende des Verfahrens‘ (‚end of 
procedure‘) führt zu einer automatischen Rückübertragung von Liquidität vom Unterkonto auf das PM- 
Konto. 

9.  Im Abwicklungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘) wird die dedizierte Liquidität auf den Unterkonten für den 
laufenden Verarbeitungszyklus des Nebensystems (von der Nachricht ‚Beginn des Zyklus‘ (‚start of cycle‘) 
bis zur Nachricht ‚Ende des Zyklus‘ (‚end of cycle‘), jeweils vom Nebensystem versandt) eingefroren und 
danach wieder freigegeben. Das eingefrorene Guthaben kann sich während des Verarbeitungszyklus infolge 
der Zahlungen im Wege der systemübergreifenden Abwicklung oder im Falle der Liquiditätsübertragung 
durch eine Verrechnungsbank von ihrem PM-Konto ändern. Die Nebensystem-Zentralbank informiert das 
Nebensystem über die Reduzierung oder Erhöhung von Liquidität auf dem Unterkonto infolge von 
Zahlungen im Wege der systemübergreifenden Abwicklung. Wenn das Nebensystem es verlangt, wird es 
von der Nebensystem-Zentralbank auch über die erhöhte Liquidität auf dem Unterkonto infolge von 
Liquiditätsübertragungen durch die Verrechnungsbank informiert. 
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10.  Innerhalb eines Verarbeitungszyklus des Nebensystems im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6  
(‚Schnittstelle‘) werden Nebensystem-Zahlungsaufträge im Rahmen der vorhandenen dedizierten Liquidität 
abgewickelt, wobei in der Regel Algorithmus 5 (gemäß Anhang II Anlage I) verwendet wird. 

11.  Innerhalb eines Verarbeitungszyklus des Nebensystems im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6  
(‚Schnittstelle‘) kann die dedizierte Liquidität einer Verrechnungsbank dadurch erhöht werden, dass 
bestimmte eingehende Zahlungen (d. h. Zins- und Tilgungszahlungen) direkt auf deren Unterkonten 
gutgeschrieben werden. In diesen Fällen muss die Liquidität zunächst auf dem technischen Konto 
gutgeschrieben und dann diesem Konto belastet werden, um sie anschließend dem Unterkonto (oder dem 
PM-Konto) gutzuschreiben. 

12.  Die systemübergreifende Abwicklung zwischen zwei Nebensystemen, die im „interfaced“-Modus arbeiten, 
kann nur von einem Nebensystem (oder von der Nebensystem-Zentralbank im Auftrag des Nebensystems) 
veranlasst werden, dessen Teilnehmer-Unterkonto belastet wird. Der Zahlungsauftrag wird abgewickelt, 
indem das Unterkonto eines Teilnehmers des Nebensystems, das den Zahlungsauftrag veranlasst, mit dem 
im Zahlungsauftrag angegebenen Betrag belastet wird und dieser dem Unterkonto eines Teilnehmers eines 
anderen Nebensystems gutgeschrieben wird. 

Das Nebensystem, das den Zahlungsauftrag veranlasst, und das andere Nebensystem werden über den 
Abschluss der Abwicklung benachrichtigt. Die Verrechnungsbanken werden auf Wunsch per SWIFT 
MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den 
internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels einer Nachricht auf dem ICM informiert. 

B. Das Echtzeit-Modell 

13.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Echtzeit‘) unterstützen die Nebensystem-Zentralbanken oder 
Verrechnungs-Zentralbanken die entsprechende Abwicklung. 

14.  Im Rahmen des Abwicklungsverfahrens 6 (‚Echtzeit‘) bieten die Nebensystem-Zentralbanken und die 
Verrechnungs-Zentralbanken folgende Dienste für die Übertragung von Liquidität auf ein technisches 
Konto und von einem technischen Konto an: 

a)  Daueraufträge (für die Nachtverarbeitung der Nebensysteme), die die Verrechnungsbanken 
geschäftstäglich jederzeit über das ICM (soweit verfügbar) einreichen oder ändern können. Nach der 
Tagesbeginn-Verarbeitung eingereichte Daueraufträge gelten nur für den nächsten Geschäftstag. Mehrere 
Daueraufträge werden nach Betragshöhe, beginnend mit dem höchsten Betrag, abgewickelt. Während 
des Nachtbetriebs der Nebensysteme werden Daueraufträge, für die keine ausreichende Deckung auf 
dem PM-Konto vorhanden ist, nach anteiliger Verringerung aller Aufträge abgewickelt; 

b)  laufende Aufträge zur Gutschrift auf einem technischen Konto, die nur entweder von einer 
Verrechnungsbank (über das ICM) oder in deren Auftrag von dem betreffenden Nebensystem mittels 
XML-Nachricht eingereicht werden können. Ein im Auftrag der Verrechnungsbank laufender Auftrag 
des betreffenden Nebensystems, für den keine ausreichende Deckung auf dem PM-Konto vorhanden ist, 
wird teilweise abgewickelt; 

c)  aktuelle Aufträge zur Belastung des technischen Kontos, die nur durch das betreffende Nebensystem 
mittels XML-Nachricht in Auftrag gegeben werden dürfen; 

d)  SWIFT-Aufträge per MT 202, die nur von einer Verrechnungsbank während der Tagverarbeitung 
eingereicht werden dürfen. Diese Aufträge werden unverzüglich abgewickelt. 

15.  Die Nachrichten ‚Beginn des Verfahrens‘ (‚start of procedure‘) und ‚Ende des Verfahrens‘ (‚end of procedure‘) 
erfolgen automatisch nach Abschluss der ‚Tagesbeginn-Verarbeitung‘ bzw. zu Beginn des ‚Tagesabschluss
verfahrens‘“. 

16.  Die systemübergreifende Abwicklung zwischen zwei Nebensystemen, die das Echtzeit-Modell verwenden, 
erfolgt ohne Beteiligung des Nebensystems, auf dessen technischem Konto die Gutschrift verbucht wird. 
Der Zahlungsauftrag wird abgewickelt, indem das technische Konto des Nebensystems, das den 
Zahlungsauftrag veranlasst, mit dem im Zahlungsauftrag angegebenen Betrag belastet wird und dieser dem 
technischen Konto eines anderen Nebensystems gutgeschrieben wird. Der Zahlungsauftrag kann nicht von 
dem Nebensystem veranlasst werden, auf dessen technischem Konto die Gutschrift erfolgt. 

Das Nebensystem, das den Zahlungsauftrag veranlasst, und das andere Nebensystem werden über den 
Abschluss der Abwicklung benachrichtigt. Die Verrechnungsbanken werden auf Wunsch per SWIFT 
MT 900 oder MT 910 über eine erfolgreiche Abwicklung informiert. Die PM-Kontoinhaber, die den 
internetbasierten Zugang nutzen, werden mittels einer Nachricht auf dem ICM informiert. 
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15. Optionale Dienste 

1.  Der optionale Dienst ‚Informationsfrist‘ (‚information period‘) kann von den Nebensystem-Zentralbanken 
für die Abwicklungsverfahren 3, 4 und 5 angeboten werden. Wenn das Nebensystem (oder die 
Nebensystem-Zentralbank im Auftrag des Nebensystems) eine optionale ‚Informationsfrist‘ festgelegt hat, 
erhält die Verrechnungsbank eine ICM-Nachricht, in der der Zeitpunkt mitgeteilt wird, bis zu dem die 
Verrechnungsbank beantragen kann, den betreffenden Nebensystem-Zahlungsauftrag rückgängig zu 
machen. Ein solcher Antrag wird von der Verrechnungs-Zentralbank nur berücksichtigt, wenn er über das 
Nebensystem weitergeleitet und von diesem genehmigt wird. Wenn bei der Verrechnungs-Zentralbank bis 
zum Ablauf der festgelegten ‚Informationsfrist‘ kein entsprechender Antrag eingeht, wird mit der 
Abwicklung begonnen. Nach Eingang eines solchen Antrags bei der Verrechnungs-Zentralbank innerhalb 
der ‚Informationsfrist‘ werden 

a)  bei Nutzung des Abwicklungsverfahrens 3 für die bilaterale Abwicklung der betreffende Nebensystem- 
Zahlungsauftrag rückgängig gemacht und 

b)  bei Nutzung des Abwicklungsverfahrens 3 für die Abwicklung multilateraler Salden oder bei Misslingen 
der gesamten Abwicklung in Abwicklungsverfahren 4 alle in der Datei enthaltenen Nebensystem- 
Zahlungsaufträge rückgängig gemacht und alle Verrechnungsbanken und das Nebensystem mittels einer 
ICM-Nachricht informiert. 

2.  Wenn ein Nebensystem die Nebensystem-Zahlungsaufträge vor dem festgelegten Abwicklungszeitpunkt  
(‚from‘) übermittelt, werden die Anweisungen gespeichert, bis der festgelegte Zeitpunkt erreicht ist. In 
diesem Fall werden die Nebensystem-Zahlungsaufträge erst in die Eingangsdisposition eingereicht, wenn 
die ‚from‘-Zeit erreicht ist. Dieses optionale Verfahren kann im Abwicklungsverfahren 2 genutzt werden. 

3.  Das Verfahren ‚Abwicklungszeitraum‘ (‚till‘) ermöglicht die Festlegung eines begrenzten Zeitraums für die 
Nebensystem-Abwicklung, damit die Abwicklung anderer Nebensystem- oder TARGET2-Transaktionen 
nicht verhindert oder verzögert wird. Wenn ein Zahlungsauftrag bis zum Erreichen der ‚till‘-Zeit oder 
innerhalb des festgelegten Abwicklungszeitraums nicht abgewickelt ist, wird er entweder zurückgegeben 
oder es kann bei den Abwicklungsverfahren 4 und 5 das Garantie-Konto-Verfahren aktiviert werden. Das 
Verfahren ‚Abwicklungszeitraum‘ (‚till‘) kann für die Abwicklungsverfahren 2 bis 5 festgelegt werden. 

4.  Das Garantie-Konto-Verfahren kann genutzt werden, wenn die Liquidität einer Verrechnungsbank nicht 
ausreicht, um ihre Verpflichtungen aus der Nebensystem-Abwicklung zu erfüllen. Dieses Verfahren wird 
zur Bereitstellung der zusätzlichen, für die Abwicklung aller Nebensystem-Zahlungsaufträge erforderlichen 
Liquidität genutzt. Es kann in den Abwicklungsverfahren 4 und 5 genutzt werden. Wenn das Garantie- 
Konto-Verfahren angewandt wird, ist die Führung eines speziellen Garantie-Kontos erforderlich, auf dem 
die ‚Notfallliquidität‘ verfügbar ist oder auf Anforderung zur Verfügung gestellt wird.  

16. Verwendete Algorithmen 

1.  Algorithmus 4 unterstützt das Abwicklungsverfahren 5. Zur reibungslosen Abwicklung und zur 
Verringerung der benötigten Liquidität werden alle Nebensystem-Zahlungsaufträge (unabhängig von ihrer 
Priorität) berücksichtigt. Nebensystem-Zahlungsaufträge, die nach dem Verfahren 5 abgewickelt werden, 
umgehen die Eingangsdisposition und werden bis zum Ende des laufenden Optimierungsverfahrens 
getrennt im PM erfasst. Wenn mehrere Nebensysteme unter Anwendung von Abwicklungsverfahren 5 
Zahlungen zeitgleich abwickeln wollen, werden sie im gleichen Durchlauf von Algorithmus 4 
berücksichtigt. 

2.  In Abwicklungsverfahren 6 (‚Schnittstelle‘) kann die Verrechnungsbank Liquidität zur Abwicklung von 
Zahlungen aus einem bestimmten Nebensystem dedizieren. Dies erfolgt durch Bereitstellung der 
erforderlichen Liquidität auf einem speziellen Unterkonto (Schnittstellenmodell). Algorithmus 5 wird 
sowohl während des Nachtbetriebs als auch während des Tagbetriebs genutzt. Der Abwicklungsprozess 
wird durchgeführt, indem zunächst die Unterkonten der Verrechnungsbanken in Soll-Position zugunsten 
des technischen Kontos des Nebensystems belastet werden und dann das technische Konto des 
Nebensystems zugunsten der Unterkonten der Verrechnungsbanken in Haben-Position belastet wird. Bei 
einem Guthaben kann die Buchung direkt auf das PM-Konto der Verrechnungsbank erfolgen, sofern dies 
vom Nebensystem für die betreffende Transaktion so festgelegt wurde. Wenn die Abwicklung einer oder 
mehrerer Nebensystem-Lastschriften (infolge eines Fehlers des Nebensystems) fehlschlägt, wird die 
entsprechende Zahlung auf dem Unterkonto in die Warteschlange gestellt. Für das Abwicklungsverfahren 6  
(‚Schnittstelle‘) kann Algorithmus 5 genutzt werden, der auf den Unterkonten abläuft. Zudem müssen bei 
Algorithmus 5 keine Limite und Reservierungen berücksichtigt werden. Für jede Verrechnungsbank wird 
die Gesamtposition berechnet; wenn alle Gesamtpositionen gedeckt sind, werden alle Transaktionen 
abgewickelt. Ungedeckte Transaktionen werden wieder in die Warteschlange gestellt. 
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17. Wirkung der Suspendierung oder Beendigung 

Wenn während des Abwicklungszyklus von Nebensystem-Zahlungsaufträgen eine Suspendierung oder 
Beendigung der Nutzung der Nebensystem-Schnittstelle durch das Nebensystem wirksam wird, ist die 
Nebensystem-Zentralbank befugt, den Abwicklungszyklus im Auftrag des Nebensystems abzuschließen.  

18. Gebührenverzeichnis und Rechnungsstellung 

1.  Ein Nebensystem, das die Nebensystem-Schnittstelle oder die Teilnehmer-Schnittstelle nutzt, hat 
unabhängig von der Anzahl etwaiger Konten, die es bei der Nebensystem-Zentralbank und/oder der 
Verrechnungs-Zentralbank führt, Gebühren gemäß einem Verzeichnis zu entrichten, das aus den folgenden 
Posten besteht: 

a)  ein monatliches Fixentgelt in Höhe von 1 000 EUR, das jedem Nebensystem in Rechnung gestellt wird  
(‚Fixentgelt I‘); 

b)  ein zweites monatliches Fixentgelt zwischen 417 EUR und 8 334 EUR entsprechend dem zugrunde 
liegenden Bruttoumsatzwert der Abwicklungstransaktionen des Nebensystems in Euro (‚Fixentgelt II‘): 

Bandbreite Von (Mio. EUR/Tag) Bis (Mio. EUR/Tag) Jahresgebühr (EUR) Monatsgebühr (EUR) 

1 0 unter 1 000  5 000  417 

2 1 000 unter 2 500  10 000  833 

3 2 500 unter 5 000  20 000  1 667 

4 5 000 unter 10 000  30 000  2 500 

5 10 000 unter 50 000  40 000  3 333 

6 50 000 unter 500 000  50 000  4 167 

7 500 000 und mehr —  100 000  8 334  

Der Bruttoumsatzwert der Abwicklungstransaktionen des Nebensystems in Euro wird von der 
Nebensystem-Zentralbank einmal jährlich anhand des Bruttoumsatzwerts des vorangegangenen Jahres 
errechnet und für die Berechnung der Gebühren ab dem 1. Januar eines jeden Kalenderjahres zugrunde 
gelegt. Der Bruttoumsatzwert schließt über Geldkonten abgewickelte Transaktionen nicht ein. 

c)  Eine Transaktionsgebühr, die auf der Basis des für die PM-Kontoinhaber in Anhang II Anlage VI 
erstellten Gebührenverzeichnisses berechnet wird. Das Nebensystem hat zwei Optionen: Es kann 
entweder pauschal pro Zahlungsauftrag 0,80 EUR (Option A) oder eine degressiv berechnete Gebühr  
(Option B) entrichten. Dies gilt mit folgender Maßgabe: 

i)  Bei Option B werden die Bandbreitengrenzen für das Zahlungsauftragsvolumen durch zwei geteilt, 
und 

ii)  ein monatliches Fixentgelt in Höhe von 150 EUR (bei Option A) oder 1 875 EUR (bei Option B) 
wird zusätzlich zu Fixentgelt I und Fixentgelt II in Rechnung gestellt. 

d)  Ein Nebensystem, das die Nebensystem-Schnittstelle oder die Teilnehmer-Schnittstelle nutzt, hat 
zusätzlich zu den unter den Buchstaben a bis c aufgeführten Gebühren auch folgende Gebühren zu 
entrichten: 

i)  Soweit das Nebensystem TARGET2-Mehrwertdienste für T2S in Anspruch nimmt, beträgt die 
Monatsgebühr für die Nutzung der Mehrwertdienste 50 EUR für Systeme, die die Option A gewählt 
haben, und 625 EUR für Systeme, die die Option B gewählt haben. Diese Gebühr wird für jedes 
Konto des die Dienste nutzenden Nebensystems erhoben; 

ii)  unterhält das Nebensystem ein PM-Hauptkonto, mit dem ein oder mehrere Geldkonten verknüpft 
sind, beträgt die Monatsgebühr 250 EUR für jedes verknüpfte Geldkonto; und 
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iii)  das Nebensystem als PM-Hauptkontoinhaber hat die folgenden Gebühren für T2S-Dienste im 
Zusammenhang mit verknüpften Geldkonten zu entrichten. Diese Posten werden getrennt in 
Rechnung gestellt: 

Gebührenposten Preis (Eurocent) Erläuterung 

Abwicklungsdienste   

Aufträge zur Liquiditätsübertragung von 
einem Geldkonto auf ein Geldkonto 

9 pro Übertragung 

Guthabeninterne Umsätze (d. h. Sper
rung, Entsperrung, Liquiditätsreservie
rung usw.) 

6 pro Umsatz 

Informationsdienste   

A2A-Berichte 0,4 pro Geschäftsvorfall in einem erstellten 
A2A-Bericht 

A2A-Abfragen 0,7 pro abgefragten Geschäftsvorfall in einer 
A2A-Abfrage 

U2A-Abfragen 10 pro durchgeführte Suche 

Heruntergeladene U2A-Abfragen 0,7 pro abgefragten Geschäftsvorfall in einer 
erstellten und heruntergeladenen U2A- 
Abfrage 

Nachrichtenbündelung in einer Datei 0,4 pro Nachricht in einer Datei 

Übermittlungen 1,2 pro Übermittlung  

2.  Jede zu zahlende Gebühr in Bezug auf eine von einem Nebensystem eingereichte Zahlungsanweisung oder 
dort eingegangene Zahlung über die Teilnehmer-Schnittstelle oder die Nebensystem-Schnittstelle wird 
ausschließlich diesem Nebensystem in Rechnung gestellt. Der EZB-Rat kann nähere Vorschriften zur 
Bestimmung der über die Nebensystem-Schnittstelle abgewickelten gebührenpflichtigen Transaktionen 
festlegen. 

3.  Jedes Nebensystem erhält eine auf den in Absatz 1 genannten Gebühren beruhende Rechnung für den 
Vormonat spätestens am neunten Geschäftstag des Folgemonats von seiner Nebensystem-Zentralbank. Die 
Zahlung hat spätestens bis zum vierzehnten Geschäftstag dieses Monats auf das von der Nebensystem- 
Zentralbank angegebene Konto zu erfolgen oder wird von einem vom Nebensystem angegebenen Konto 
abgebucht. 

4.  Für die Zwecke dieses Abschnitts wird jedes gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannte Nebensystem 
getrennt behandelt, auch wenn zwei oder mehrere Nebensysteme von derselben juristischen Person 
betrieben werden. Dies gilt auch für die Nebensysteme, die nicht gemäß der Richtlinie 98/26/EG benannt 
wurden. Für diesen Fall werden die Nebensysteme durch folgende Kriterien identifiziert: a) eine formelle 
Regelung auf vertraglicher oder regulatorischer Basis (z. B. eine Vereinbarung zwischen den Teilnehmern 
und dem Systembetreiber), b) mit mehreren Mitgliedern, c) mit gemeinsamen Bedingungen und 
standardisierten Regelungen sowie d) für das Clearing, die Verrechnung und/oder die Abwicklung von 
Zahlungen und/oder Wertpapieren zwischen den Teilnehmern.“  
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